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1 Einleitung 

Die Professionalisierungsdebatte innerhalb der Sozialen Arbeit dreht sich bereits 

seit Jahrzehnten um die Frage, ob Soziale Arbeit eine Profession (oder ‚nur‘ ein 

Beruf) ist, welche Bedingungen zur Erfüllung der an Professionen gerichtete An-

forderungen für die Soziale Arbeit gegeben sein müssen und was professionelles 

Handeln in der Sozialen Arbeit ausmacht (Schaarschuch 2010, S. 149). Inzwischen 

gibt es zwar nach wie vor Stimmen, die der Sozialen Arbeit anhand von einzelnen 

Merkmalen den Professionsstatus absprechen, im Fachdiskurs überwiegt aber deut-

lich ein Verständnis von Sozialer Arbeit als (‚junger‘, ‚bescheidener‘ oder ‚semi-) 

Profession, das auf einer besonderen Handlungslogik des professionellen Handelns 

aufbaut (Motzke 2014, S. 137 ff.)1. Diese Handlungslogik beinhaltet neben Kontin-

genz, Kommunikation, Verstehen und Empathie (vgl. Dewe 2013, S. 102) ein be-

stimmtes Theorie-Praxis-Verhältnis: Anders als beispielsweise in vielen techni-

schen Berufen, in denen Wissen direkt (technologisch) angewendet wird, wird das 

Verhältnis von Wissenschaftswissen und professionellem Handeln in der aktuellen 

Sozialen Arbeit als reflexiv beschrieben. Oevermann (1996, S. 70) betont, „daß in 

gewissen Fällen ‚technokratische‘ Expertisierung einer Deprofessionalisierung 

gleichkommt“. Theoretisches Wissen wird nicht auf zuvor festgelegte Situationen 

angewendet, sondern bietet eine Wissensbasis, auf die sich Professionelle im Rah-

men von komplexen Interaktionen reflexiv beziehen (vgl. Dewe 2009, S. 48 f.).  

Ein explizites Verständnis über ein Theorie-Praxis-Verhältnis und dessen Umset-

zung im beruflichen Handeln wird in der vorliegenden Arbeit als ein Element von 

Professionsverständnis in der Sozialen Arbeit verstanden. Darüber hinaus beinhal-

tet dies hier eine bewusste Orientierung an bestimmten ethischen Werten und wis-

senschaftlich fundierten (Handlungs-) Prinzipien (vgl. Ebert 2011, S. 5). Ein  neu-

eres reflexives Professionsverständnis, das dieser Arbeit zugrunde liegt, definiert 

als allem professionellen Handeln zugrundeliegende Werte die allgemeinen Men-

                                                           
1 Dewe (2013, S.106) merkt an, dass Soziale Arbeit aktuell aufgrund neoliberaler Rahmenbedin-

gungen an verschiedenen Stellen einer Deprofessionalisierung ausgesetzt sei. Da dies jedoch keine 

Fortsetzung der Fachdiskussion um die Soziale Arbeit als Profession, sondern eine Kritik an sozi-

alpolitischen Maßnahmen darstellt, wird dieser Diskussionsstrang nicht als Bestandteil der Profes-

sionalisierungsdebatte behandelt. In Kapitel 3.3 ‚Professionsverständnis als Strategie im Umgang 

mit politischen Rahmenbedingungen‘, kommt diese Meinung jedoch zum Tragen. 
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schenrechte mit besonderem Augenmerk auf soziale Gerechtigkeit (Staub-Bernas-

coni 2012, S. 275), als leitende Prinzipien Adressat*innenorientierung2, Partizipa-

tion und die Achtung der Autonomie der Adressat*innen (Becker-Lenz/Müller 

2009, S. 371 ff.) und beschreibt einen reflexiv relationierenden Umgang mit den 

unterschiedlichen Wissensformen im Gegensatz zu einem technologisch verstande-

nen Theorie-Praxis-Verhältnis (vgl. Dewe/Otto 2012, S. 197). Das Professionsver-

ständnis der professionell Handelnden bestimmt also das Erscheinungsbild einer 

Profession, die sich durch dieses Handeln erst konstituiert. 

Ein Verständnis über das Verhältnis der unterschiedlichen Wissensformen wird in 

der Fachliteratur intensiv diskutiert und als elementar für die Qualität Sozialer Ar-

beit erachtet (vgl. z. B. Dewe 2009; Zierer 2009; Dewe et al. 2011). Zugleich birgt 

dieser Bereich zwischen Wissenschafts- und Praxiswissen zahlreiche Konflikte. 

Nichtanwendbarkeit im Sinne rezeptartiger Verwertung kann Unsicherheiten er-

zeugen, der Nutzen einer eigenständigen Disziplin wird von Praxisvertreter*innen 

gelegentlich angezweifelt; die Disziplin fordert Beachtung von der Praxis und über-

fordert unter Umständen professionell Handelnde, die sich paradoxen Anforderun-

gen ausgesetzt sehen (Dewe 2009, S. 47). Darauf aufbauend wird der Entwicklung 

eines gefestigten Professionsverständnisses zukünftiger Sozialarbeiter*innen, das 

einen konstruktiven Umgang mit diesen Herausforderungen ermöglicht, in der vor-

liegenden Arbeit große Bedeutung beigemessen.  

Hochschulen sehen sich damit der Frage ausgesetzt, „wie es gelingen kann, Studie-

renden Wissen und Können zu vermitteln, das ihnen ermöglicht, professionell unter 

Bezugnahme theoretischen Wissens und auf Basis einer (berufs-) ethischen Fundie-

rung in der Praxis zu handeln“ (Domes 2017, S. 7). Dewe (2009, S. 47 ff.) bezeich-

net reflexive Professionalität3 als „Maßgabe für Wissenstransfer und Theorie-Pra-

                                                           
2 Der Ausdruck ‚Adressat*in‘ wird in der vorliegenden Arbeit in Abgrenzung zu problembeladen 

erscheinenden Klient*innen bzw. Betroffenen verwendet. Ihre aktive Rolle als (Ko-)Produzent*in-

nen des Erbringungsprozesses soll hier durch möglicherweise passiv wirkende Adressat*innen je-

doch nicht geschmälert oder gar geleugnet werden. 
3 Die Begriffe Professionalität, professionelle Identität, Professionsverständnis und professioneller 

Habitus werden in der Literatur und den hier durchgeführten Befragungen teilweise Synonym ver-

wendet. Es lassen sich durchaus klare Grenzen erkennen: die professionelle Identität setzt ein Pro-

fessionsverständnis in den Bezug zur eigenen Peron, Professionalität bezieht sich stärker auf das 

professionelle Handeln und Habitus bezeichnet die Gesamtheit der Einstellungen und Haltungen, 

die sich dann in Verhalten zeigen. Für die Frage, ob und wie die Entwicklung eines Professions-

verständnisses als Teil der Hochschullehre betrachtet wird, ist diese Unterscheidung nicht immer 
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xis-Relationierung im Studium der Sozialarbeit“. Helsper, Krüger und Rabe-Kle-

berg (2000, S. 13) benennen „die Verknüpfung der Analyse von Aus- und Weiter-

bildungsprozessen mit professionellem Handeln und Deuten“ als Gegenstand noch 

ausstehender Forschung. An dieser Stelle möchte die vorliegende Arbeit ansetzen4 

und der Frage nachgehen, inwiefern die Entwicklung eines Professionsverständnis-

ses bei den Studierenden der Sozialen Arbeit von den Lehrenden als Lehrinhalt an-

gesehen und realisiert wird. Dabei soll vor allem interessieren, ob und wie neben 

der Vermittlung theoretischen Wissens und ethischer Grundlagen auch die Frage 

des (reflexiven) Umgangs mit diesem Wissen thematisiert wird. Dewe (2009, S. 56 

f.) bezeichnet diesen Umgang als Reflexionswissen, welches die Professionalität in 

der beruflichen Alltagspraxis auszeichnet. Erst wenn das Wissenschaftswissen 

durch methodisch abgesicherte Reflexion und Kontextualisierung in Professions-

wissen transformiert wird, kann es in diesem Verständnis als Orientierungsrahmen 

für konkretes professionelles Handeln dienen.  

Zur Diskussion der die vorliegende Arbeit leitenden Frage wird zunächst eine pro-

fessionssoziologische Herleitung des Diskurses um die Soziale Arbeit als Profes-

sion vorangestellt. Es folgt eine literaturgestützte Analyse der Behandlung eines 

Professionsverständnisses als Lehrinhalt in der Hochschulausbildung. Schließlich 

wird die Sicht der Lehrenden auf das Thema anhand der Ergebnisse einer von der 

Verfasserin durchgeführten qualitativen Befragung von als Sozialarbeiter*in-

nen/Sozialpädagog*innen an der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung 

Aachen lehrenden Professor*innen diskutiert.  

Da der Bachelor-Abschluss laut der Kultusministerkonferenz dem bisherigen Fach-

hochschul-Diplomabschluss gleichgestellt ist (vgl. Mühlum/Buttner 2010, S. 162), 

wird in der vorliegenden Arbeit vorausgesetzt, dass Hochschulen ihre Vorstellung 

von einem Professionsverständnis bereits innerhalb eines Bachelor-Studiums ver-

mittelt und bei den Studierenden entwickelt wissen wollen. Aus diesem Grund ist 

hier mit ‚Studium der Sozialen Arbeit‘ zunächst das Bachelor-Studium gemeint. 

                                                           
relevant. Es wird in der vorliegenden Arbeit deshalb meist die Nutzung der Begriffe der genutzten 

Quellen/Aussagen übernommen, es sei denn, eine bewusste Unterscheidung scheint angebracht. 
4 Auch wenn hier aufgrund der Kürze einer Master-Thesis die Verknüpfung der untersuchten Aus-

bildungsprozesse mit dem professionellen Handeln der Absolvent*innen noch nicht geleistet wer-

den kann, so kann die Arbeit doch einen Ausgangspunkt für Überlegungen über Phänomene in der 

professionellen Praxis unter Bezugnahme auf die Auffassung der Befragten von Professionsver-

ständnis als Lehrinhalt darstellen. 
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Aussagen der befragten Lehrenden zu Masterstudiengängen werden als solche 

kenntlich gemacht.  
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2 Soziale Arbeit als Profession 

2.1 Professionssoziologische Herleitung 

2.1.1 Definitionsversuch 

Laut dem Lexikon zur Soziologie (Fuchs-Heinritz et al. 2011, S. 532) ist Profession 

ein „für die Gesellschaft relevanter Dienstleistungsberuf mit hohem Prestige und 

Einkommen, der hochgradig spezialisiertes und systematisiertes, nur im Laufe lan-

ger Ausbildung erwerbbares technisches und/oder institutionelles Wissen relativ 

autonom und kollektivitätsorientiert anwendet (z. B. Arzt, Richter)“. Mit der Wort-

wahl der Definition wird die Uneindeutigkeit des Begriffs offenbar: ‚für die Gesell-

schaft relevant‘ bleibt interpretierbar; ‚hohes Prestige und Einkommen‘ ist relativ, 

‚lange Ausbildung‘ vage und ‚relativ autonom und kollektivitätsorientiert‘ lässt viel 

Raum für persönliche Deutung. Damit trägt der Beitrag der Vielfalt der professi-

onssoziologischen Forschungslandschaft Rechnung (vgl. Schmeiser 2006, S. 295). 

Zugleich beschränken sich diese und die anderen in gängigen Soziologielexika her-

angezogenen Definitionen jedoch meist auf einen Katalog bestimmter Kriterien, die 

Professionen zu erfüllen haben, um als solche bezeichnet zu werden. Andere An-

sätze der Bestimmung und Analyse von Professionen werden damit vernachlässigt 

(vgl. z. B. Kurtz 2014; Büschges 1994, S. 521). In der Professionssoziologie, die 

soziologische Ansätze der Analyse von Professionen versammelt, haben sich drei 

unterschiedliche Perspektiven der Untersuchung von Professionen herausgebildet: 

Das Merkmalskatalogverfahren (zu dem die genannten Definitionen zu zählen 

sind), die strukturtheoretische Perspektive und der machtorientierte Ansatz (vgl. 

Schmeiser 2006, S. 295).  

In der Fachliteratur werden häufig kleinteiliger unterscheidende Ansätze zur Syste-

matisierung der verschiedenen Arbeiten herangezogen, die gängige soziologische 

Forschungsansätze auf die Professionssoziologie übertragen (vgl. z. B. Pfaden-

hauer/Sander 2010; Knoll 2010). In der vorliegenden Arbeit wird die Dreiteilung 

von Martin Schmeiser jedoch bevorzugt, da hier für ein Professionsverständnis re-

levante Kategorien gebildet werden, statt professionssoziologische Arbeiten be-

stimmten soziologischen Schulen zuzuordnen. Da in dieser Arbeit nicht allgemeine 

Überlegungen zu Professionen angestellt, sondern das Professionsverständnis in-

nerhalb einer bestimmten Profession und dessen Rolle in der Hochschulausbildung 

vor einem professionssoziologischen Hintergrund behandelt werden soll, scheint 
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diese bereichsspezifische Sortierung sinnvoller. Zudem setzt die Systematisierung 

entlang allgemeiner soziologischer Perspektiven eine Ausführung der entsprechen-

den Ansätze voraus. Mit einer Einführung beispielsweise in die Systemtheorie, 

Goffmans Interaktionismus u. a. wäre der Rahmen einer Master-Thesis jedoch ge-

sprengt.  

2.1.2 Merkmalskatalogverfahren 

Mit dem Merkmalskatalogverfahren werden Professionen als spezifische Form be-

ruflichen Handelns beschrieben, das sich von anderen Berufen und Erwerbstätig-

keiten unterscheidet. Dabei werden bestimmte professionskonstituierende Merk-

male genannt (vgl. Vollmer 2017, S. 103). Je nach Urheber*in kann der Katalog 

unterschiedlich ausfallen, einige Kriterien können aber als Konsens festgehalten 

werden:   

1. Die Tätigkeit setzt eine spezialisierte, wissenschaftlich fundierte, lange 

währende Ausbildung voraus. 

2. Professionen beanspruchen für sich ein Funktions- und Angebotsmonopol. 

3. Professionen verfügen über eine Berufsethik. Ihr Wissen wird im Dienste 

des Allgemeinwohls eingesetzt.  

4. Die Berufsgruppen oder Berufsverbände regeln bzw. kontrollieren frei von 

Eingriffen durch Staat oder Laien den Zugang zum Beruf und die Qualität 

der Arbeit ihrer Berufsangehörigen. 

5. Professionsangehörige genießen ein hohes soziales Prestige (vgl. Schmeiser 

2006, S. 301). 

Es handelt sich hierbei um ein deskriptives Verfahren, das wegen seines wenig ana-

lytischen Vorgehens und einer fehlenden genuin theoretischen Basis kritisiert wird 

(vgl. z. B. Oevermann 1996; Pfadenhauer/Sander 2010). Bei der Untersuchung ein-

zelner Berufe und der Frage nach ihrem Status als Profession oder dem Punkt, an 

dem sie sich im Prozess der Professionalisierung befinden, kommt er in professi-

onspolitischen Diskursen allerdings auch aktuell immer wieder zur Anwendung 

(vgl. Schmeiser 2006, S. 302 f.). Das Merkmalskatalogverfahren gilt angesichts 

verfügbarer theoretisch anspruchsvollerer professionstheoretischer Arbeiten inzwi-

schen als überholt (vgl. Pfadenhauer/Sanders 2010, S. 362). Aus diesem Grund wird 

an dieser Stelle auf die weitere Ausführung und die Nennung anderer Vertreter*in-

nen verzichtet. 
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2.1.3 Machtorientierter Ansatz 

Ausgangspunkt des machtorientierten Ansatzes ist der ‚power approach‘ des ame-

rikanischen professionssoziologischen Diskurses (vgl. Daheim 1992). Fokussiert 

werden die erlangte Autonomie und das Angebotsmonopol von Professionen. Die 

berufliche Selbstkontrolle beruht dabei nicht wie im strukturtheoretischen Ansatz 

auf einer inhaltlichen Notwendigkeit, sondern gilt als Privileg, das sich bestimmte 

Berufe durch ein exklusives Expert*innenwissen verschaffen konnten. Betont wird 

damit auch das Machtgefälle, das zwischen Expert*in und Laie/Adressat*in be-

steht. Professionen werden folgerichtig bei diesem Ansatz als ‚Expertenberufe‘ be-

zeichnet. Dem Ansatz liegen stark wissenssoziologische Arbeiten zugrunde, die 

nach der Verteilung von Wissen und damit verbundener Macht in Gesellschaften 

fragen (vgl. Schmeiser 2006, S. 306 ff.). ‚Expert*in‘ ist demnach eine soziale Eti-

kettierung, die mit bestimmten Privilegien einhergeht. Gegenstand der Analyse sind 

auch Strategien der Durchsetzung und der Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen ge-

gen ‚Angriffe‘ von außen. Die Autonomie der Professionen ergibt sich demnach 

nicht aus einer besonderen Handlungsproblematik, sondern aus der Einflussnahme 

der herrschenden Klasse und staatlichem Schutz (vgl. Pfadenhauer 2003, S.50 ff.). 

Dem staatlichen Einfluss entziehen sich Professionen im Prozess der Professiona-

lisierung dann jedoch wieder, indem sie die Notwendigkeit beruflicher Autonomie 

zur Erbringung guter Arbeit betonen. Ziel der Professionsangehörigen ist die Mo-

nopolisierung des Fachwissens als Kapital der akademisierten Mittelklasse (vgl. 

Pfadenhauer/Sander 2010, S. 370). Als Vertreter des ‚power approach‘ sind vor 

Allem Magali Larson und Eliot Freidson zu nennen (vgl. ebd.). Im deutschsprachi-

gen Diskurs hat Michaela Pfadenhauer (2003) diese Perspektive weiterentwickelt. 

Ihr zufolge beruht das soziale Etikett ‚professional‘ auf dem Anspruch und der Un-

terstellung von Kompetenz, nicht aber zwingend auf tatsächlich erbrachter inhalt-

lich kompetenter Leistung. Professionalität ist also keine sichtbare Qualität, son-

dern findet sich in der Darstellung von Kompetenz und der Beanspruchung damit 

verbundener Macht. Pfadenhauer bezeichnet Professionelle deshalb als ‚darstel-

lungskompetente Kompetenzdarsteller‘ (ebd., S. 116). 

Für eine Analyse der unter machttheoretischer Perspektive fokussierten Inklusions- 

und Exklusionsprozesse durch die Handlungsstrategien der Professionsangehörigen 

zur Verteidigung eigener Privilegien, wäre die Einnahme dieser Perspektive hilf-

reich und außerordentlich interessant. In dieser Arbeit soll es jedoch um den Gehalt 
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und die Bedeutung eines Professionsverständnisses in der Sozialen Arbeit gehen, 

der machttheoretische Ansatz wird deshalb hier nicht weiter vertieft.  

2.1.4 Strukturtheoretische Perspektive 

Der strukturtheoretische Ansatz geht wie das Merkmalskatalogverfahren von be-

stimmten Merkmalen der Professionen aus, setzt diese jedoch analytisch in Bezie-

hung zueinander (vgl. Schmeiser 2006, S. 302 ff.). Im Mittelpunkt der Betrachtung 

steht die Selbstkontrolle von Qualität und der Bewertung der erbrachten Leistung. 

Dies jedoch nicht als schlichte Eigenschaft, die Professionen für sich beanspruchen, 

sondern als Resultat aus zwei der Komplexität des beruflichen Handelns entsprin-

genden Probleme: Durch das den professionellen Handlungen zugrunde liegende 

komplexe Fachwissen der Professionen, das wissenschaftlich fundiert ist, können 

Laien, also auch Adressat*innen der Leistung, die Qualität der Handlungen meist 

nicht beurteilen (Heiner 2004a, S. 17). Schwerer wiegt noch die Tatsache, dass sich 

der Erfolg einer Leistung nur schwer oder gar nicht voraussagen lässt, die Qualität 

einer Leistung lässt sich deshalb mangels standardisierter Kriterien nicht über den 

Markt oder bürokratisch beurteilen. Diese Ungewissheit trifft in den aus dieser Per-

spektive als Professionen bezeichneten Berufen auf eine hohe Erfolgserwartung 

und Dringlichkeit, da für Adressat*innen von professionellen Dienstleistungen 

meist „viel auf dem Spiel steht“ (Schmeiser 2006, S. 303). Die strukturtheoretische 

Analyse beinhaltet die wichtigsten Merkmale des Merkmalskatalogverfahrens, er-

gänzt sie jedoch durch eine Begründung: Wissenschaftlich fundiertes Fachwissen 

(bei dem man davon ausgehen kann, dass es einer ausgiebigen Ausbildung bedarf, 

es zu erlernen), gepaart mit der Unvorhersagbarkeit des Ausgangs und der Wirkung 

einer Dienstleistung, treffen auf einen besonderen Stellenwert, den die Handlungen 

für die Adressat*innen haben. Dies kann ein besonderes soziales Prestige erklären, 

zeigt die Notwendigkeit einer autonomen Qualitätskontrolle, da diese nur von Pro-

fessionsangehörigen kompetent zu erbringen ist, und führt (über das nötige Spezi-

alwissen) zu einem Angebotsmonopol.5 Die strukturtheoretische Perspektive wid-

                                                           
5 Damit ist dem Argument, Soziale Arbeit sei keine Profession, weil sie den Zugang zum Beruf 

nicht autonom gestalte, die Grundlage entzogen: Laut strukturtheoretischer Analyse ist die nur in 

der Profession selber zu findende Fähigkeit entscheidend, die Leistung zu beurteilen. Die Form, 

innerhalb derer dies geschieht (oder nicht geschieht) rückt in den Hintergrund.  
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met sich also der „Spezifik und Logik des professionellen Handelns bzw. […] Ab-

klärung der ‚Professionalisierungsbedürftigkeit‘ eines beruflichen Handelns“ 

(Schmeiser 2006, S. 305).  

Als wichtiger Vertreter dieses Ansatzes ist zunächst Talcott Parsons zu nennen, 

dessen professionssoziologische Überlegungen auf einer Gesellschaftstheorie fu-

ßen, die moderne Gesellschaften vor Allem unter dem Aspekt der Rationalisierung 

charakterisiert (vgl. Pfadenhauer/Sander 2010, S. 362 f.). Diese Rationalisierung 

führt zur einem rasanten Wachstum systematischen Wissens, das durch die Profes-

sionen angewendet wird. „Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind so eng in das Gefüge 

der modernen Gesellschaft hinein verwoben, daß eine ernstliche Beeinträchtigung 

dieser Berufe schwerlich ohne grundlegende strukturelle Änderungen dieser Ge-

sellschaft abgehen könnte“ (Parsons 1964, S. 160). Professionen erfüllen nach Par-

sons die Funktion der Werteverwirklichung und der Normenkontrolle. Ihre Lösung 

individueller Probleme ist eng verbunden mit der Lösung gesellschaftlicher Prob-

leme (vgl. Pfadenhauer/Sander 2010, S. 363). Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist 

eine hohe berufliche Autonomie neben spezifischem Wissen das wichtigste Profes-

sionsmerkmal. Das große Wissensgefälle zwischen Professionellen und Adres-

sat*innen sowie die Verantwortung für das Funktionieren einer rationalisierten Ge-

sellschaft verlangt Professionsangehörigen ein hohes Maß an Gemeinwohlorientie-

rung (später auch als ‚Dienstleistungsorientierung‘6 weiterentwickelt) ab und be-

lohnt diese Verantwortung zugleich mit sozialem Prestige und Privilegien (vgl. 

Wenzel 2005, S. 48 ff.). Gemeinsam bilden die Professionen nach Parsons den ‚Pro-

fessionellen Komplex‘, der quer zu den ausdifferenzierten Teilbereichen einer Ge-

sellschaft eine Art Brückenfunktion innehat (vgl. Pfadenhauer/Sander 2010, S. 

363). 

                                                           
6 Die Debatte um Soziale Arbeit als Dienstleistung wird hier nicht näher beschrieben, da bei der 

leitenden Frage der vorliegenden Arbeit lediglich Teilaspekte relevant sind, die hier in unter-

schiedlichen Kapiteln (z. B. zum Stichwort Ökonomisierung) zur Sprache kommen. Der Begriff 

wird in der vorliegenden Arbeit als Umschreibung von Leistungen verwendet, die im Uno-actu-

Prinzip erfolgen und als Interaktion zweier (Ko-) Produzenten verstanden werden (vgl. Kutscher 

2002, S. 13 ff.). 
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Thomas Kurtz (2011) fasst die professionssoziologischen Gedanken von Niklas 

Luhmann7 zusammen. Auch wenn er diesen nicht als Professionssoziologen im en-

geren Sinne bezeichnet, arbeitet er bei der Sichtung unterschiedlicher Dokumente 

einen problembezogenen Ansatz heraus, der m. E. der strukturtheoretischen Per-

spektive zuzuordnen ist. Als ‚Problem‘ bezeichnet Luhmann in diesem Zusammen-

hang die Arbeit an individuellen Personen, in deren Rahmen der/die Professionelle 

immer auf das Gegenüber und dessen Mitwirkung angewiesen ist. Dies verursacht 

eine Unsicherheit der Interaktion, die einer professionellen Betreuung bedarf. Er 

bezeichnet die professionelle Arbeit als meist personenverändernde, wobei es sich 

in der Regel um eine Selbständerung der Adressat*innen handelt, die durch die Pro-

fessionellen lediglich mithilfe von Kommunikation unterstützt werden kann. Der 

von Unsicherheit geprägten Situationen hat der/die Professionelle mit einer hohen 

Kontextsensibilität zu begegnen, und zwar häufig „auch ohne über das für die Situ-

ation optimal notwendige Wissen zu verfügen“ (Kurtz 2011, S. 36). Aus den Unsi-

cherheiten im professionellen Handeln und einem die Situation bestimmenden 

Technologiedefizit schlussfolgert Luhmann die Notwendigkeit eines reflexiven 

Umgangs mit dem Theorie-Praxis-Verhältnis. Für Luhmann erbringen Professio-

nen damit im Kern eine Respezifikationsleistung, indem sie allgemeine Vorgaben 

und Ziele (wie beispielsweise Gerechtigkeit) so weit respezifizieren, dass konkretes 

Verhalten daraus entstehen kann.  

Stichweh (1996) bezeichnet Professionen als besondere Berufe, die als eine relativ 

homogene Gruppe je ein Funktionssystem einer funktional differenzierten Gesell-

schaft repräsentieren und die hier verorteten gesellschaftlichen Aufgaben bearbei-

ten (Gesundheitssystem, Religion, Erziehungssystem, Rechtssystem). Im Gegen-

satz dazu stehen Funktionssysteme, die durch eine Diversität von Berufen gekenn-

zeichnet sind, wie beispielsweise das Wirtschaftssystem, in dem Betriebswirte, 

Volkswirte, Ingenieure, Techniker, u.v.m. unterschiedliche Berufsrollen einneh-

men und trotzdem dem gleichen Funktionssystem angehören. Auch wenn innerhalb 

der durch Professionen vertretenen Funktionssysteme mehrere Professionen zu fin-

den sein können, gibt es hier eine Hierarchie professioneller Arbeit, die durch eine 

‚Leitprofession‘ angeführt wird (vgl. ebd., S. 61). Zudem haben es Professionen 

                                                           
7 Ein großer Teil dieser Überlegungen entstammt unveröffentlichten Dokumenten, deshalb wird 

hier ausschließlich auf den Text von Thomas Kurtz zurückgegriffen. 
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meist mit einer überkomplexen Situation im Verhältnis zum verfügbaren Wissen zu 

tun. Professionelles Wissen kann deshalb nicht als schlichte Applikation theoreti-

schen Wissens verstanden werden, sondern sieht sich mit einer „Ungewissheit hin-

sichtlich der Dynamik der Situation, hinsichtlich der zu wählenden Handlungsstra-

tegie und schliesslich [sic!] dem mutmaßlichen Ausgang“ (Stichweh 1987, S.296) 

konfrontiert. 

Oevermann (1996) nimmt die klassischen (noch eher nach dem Merkmalskatalog-

verfahren vorgehenden) professionstheoretischen Ansätze auf und kritisiert explizit 

deren analytische Mängel. Er ergänzt die bisher sich auf institutionelle Erschei-

nungsformen der relativen Autonomie der Professionen beschränkenden Erklärun-

gen um deren innere, auf die von ihnen zu lösenden Handlungsprobleme zurückzu-

führende Notwendigkeit. Durch die besonderen Handlungsprobleme ergibt sich 

demnach zwangsläufig jene Autonomie, die sich in institutioneller Ausprägung erst 

zeigt. Der nichtstaatlichen und deshalb kollegialen Kontrolle muss eine Berufsethik 

unverzichtbar zugrunde liegen (vgl. Pfadenhauer/Sander 2010, S. 364). Oevermann 

(1996) unterscheidet zwischen zwei Formen der Problemlösung, die der aktiv-prak-

tischen Entscheidung, die sich zum Beispiel in der wirtschaftlich-unternehmeri-

schen Krisenbewältigung findet und die der Rekonstruktion. Die erste Entschei-

dungsform verkörpert eine Primärform gesellschaftlicher Praxis, von ihr gehen 

praktisch realisierte Innovationen aus. Dagegen geht die rekonstruktive Entschei-

dung eher geistig-intellektuell vor und beschreibt eine „sich verselbständigende Be-

arbeitung von Geltungsansprüchen von normativen und deskriptiv-analytischen 

Problemlösungsmustern der Praxis“ (Oevermann 1996, S. 84), die Oevermann als 

die Wurzel der Strukturlogik professionalisierten Handelns bezeichnet. Solcherart 

professionalisiertes Handeln beruht auf methodischer Explikation, die der ‚Verun-

persönlichung und Universalisierung‘ (ebd., S. 86) dient. Drei Lebensbereiche 

macht Oevermann aus, deren bedeutsame sinnstiftende Regeln, Prinzipien, Deu-

tungsmuster und Praktiken in eine Geltungskrise geraten könnten, die eigens pro-

fessionell bearbeitet werden muss:  

1. Die Aufrechterhaltung und Gewährleistung der leiblichen und psychosozi-

alen Gesundheit, 
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2. die Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer kollektiven Praxis von 

Recht und Gerechtigkeit und 

3. die Kritik der diesbezüglichen Geltungsfragen und die methodische Siche-

rung dessen, was Wahrheit ist.  Damit schließt er auch die Wissenschaft als 

Profession ein, wobei in diesem Fall eine ganze Gesellschaft als ‚abstrakte 

Klientin‘ anzusehen ist (vgl. Oevermann 1996, S. 88 ff.). 

Oevermann sieht Professionen in diesen gesellschaftlich hoch relevanten Lebens-

bereichen in der Pflicht der stellvertretenden systematischen Krisenbewältigung. 

(vgl. Rothmüller/Wagner 2017, S. 145). Eine zunehmende Beschleunigung von 

Transformationsprozessen und die Freisetzung der Autonomie der Lebenspraxis 

moderner Gesellschaften bringen komplexe Krisen mit sich, die professionelles 

Handeln erforderlich machen (vgl. Helsper/Krüger/Rabe-Kleberg 2000, S. 8).  Da-

raus leitet er die zwingende Berufsautonomie von Professionen ab, da erst ihre au-

tonome Handlungsstruktur allgemeine, der Handlungsproblematik gerecht wer-

dende Lösungen generiert (vgl. Pfadenhauer/Sander 2011, S. 364). Ausgeführt wird 

die Krisenbewältigung durch reflektierte methodische Expertise und ‚Entpersönli-

chung‘. Anders als beispielsweise Talcott Parsons, der theoretisches Wissen durch 

die Professionen angewandt sehen will, betont Oevermann die Ambivalenz zwi-

schen hermeneutischem Fallverstehen einerseits und der Nutzung theoretischen 

Wissens andererseits (vgl. Knoll 2010, S. 95). „Die Spezifik des Problems erfordert 

eine nicht-standardisierte, nicht-routinierte Lösung, die sich dem Professionellen 

im Rückgriff auf sein Fach- und Erfahrungswissen, aber keineswegs schematisch 

erschließt“ (Pfadenhauer/Sander 2010, S. 365). Professionen gelten Oevermann da-

mit als struktureller Ort der Vermittlung von Theorie und Praxis (vgl. Oevermann 

1996, S. 79). 

Allen strukturtheoretischen Ansätzen sind drei Merkmale als Gemeinsamkeiten zu-

zuordnen:  

1. Sie nehmen eine Einbettung des professionellen Handelns in „modernisie-

rungstheoretische Diagnosen und makrosoziale Zusammenhänge“ 

(Helsper/Krüger/Rabe-Kleberg 2000, S. 8) vor. 
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2. Sie weisen auf eine spezielle Strukturlogik des professionellen Handelns 

hin, das von Unsicherheit, paradoxen Anforderungen sowie Fehleranfällig-

keit geprägt ist und  

3. schließen daraus auf die Unmöglichkeit, professionelles Handeln „als wis-

senschaftlich steuerbares, noch bürokratisch lenkbares bzw. expertokratisch 

aus allgemeinen Regelsätzen ableitbares“ (ebd., S. 9) Handeln zu interpre-

tieren. 

Die erläuterten strukturtheoretischen Ansätze bilden, gerade durch ihre Bearbeitung 

des Verhältnisses von wissenschaftlichem und praktischem Wissen, m. E. die pro-

fessionssoziologische Hintergrundfolie für die auf die Soziale Arbeit zugeschnitte-

nen professionstheoretischen Ausführungen von Bernd Dewe (Dewe et al. 1993), 

der ein reflexives Aufeinander-Beziehen beider Wissensformen fordert. Im folgen-

den Kapitel zum Stand der Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit wird 

die daraus entstandene ‚reflexive Sozialpädagogik‘ (vgl. Dewe/Otto 2012) erläu-

tert. Allen folgenden Überlegungen liegt ein strukturtheoretischer Blick auf Profes-

sionen zugrunde. 

2.2 Zum Stand der Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit 

Wird als Beginn der Professionalisierung der Sozialen Arbeit der Zeitpunkt defi-

niert, zu dem fürsorgliche Hilfen als fachlich qualifizierte Tätigkeit ausgeübt wer-

den, reicht der Prozess bis zu den 1830er Jahren zurück. Die theologisch-pädago-

gische Ausbildung von Diakonen und Diakonissen durch Johann Hinrichs Wichern 

und die Eheleute Theodor und Friederike Fliedner und später zur Jahrhundertwende 

die Einrichtung ‚socialer Frauenschulen‘ (Alice Salomon) stellen eine erste Profes-

sionalisierung sozialer Hilfsdienste dar (vgl. Hammerschmidt/Sagebiel 2010, S. 9 

f.).  

Die bis heute andauernde Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit ist 

jedoch anderen gesellschaftlichen Veränderungen zuzuordnen: Im Rahmen der Ex-

pansion zahlreicher Dienstleistungen und damit verbundenen gestiegenen Anforde-

rungen an dienstleistende Berufe, sind im vergangenen Jahrhundert neue professi-

onelle und professionalisierungsbedürftige Felder entstanden und expandiert (vgl. 

Helsper/Krüger/Rabe-Kleberg 2000, S. 5). In einer ersten Diskussionswelle im 

Zuge der Rezeption von Professionstheorien für die Soziale Arbeit Ende der 1970er 
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Jahre stand vor Allem die kritische Sicht auf Professionelle im Fokus, die als „zent-

rale Akteure in sozialen, hegemonialen Normalisierungs- und Disziplinierungsdis-

kursen“ gesehen wurden (ebd.). Professionalisierung wurde so mit einer Auswei-

tung expertokratischer Kontrollformen in Verbindung gebracht (vgl. 2.1.3 ‚Macht-

orientierter Ansatz‘). Seit den 1980er Jahren gehen Professionalisierungsbestrebun-

gen zunehmend mit dem Versuch einher, (junge) Professionen theoretisch neu zu 

vermessen, sich von einer reinen Merkmalsprüfung zu lösen und eine Rekonstruk-

tion der Logik professionellen Handelns vorzunehmen, wie dies die oben beschrie-

benen strukturtheoretischen Ansätze tun. Dabei geht es auch um die Anerkennung 

von Berufen als Profession, die nicht den klassischen Professionen angehören. Seit 

den 1990er Jahren kommen verstärkt Studien hinzu, die sich einer empirischen Re-

konstruktion professionellen Handelns sowie seinen Voraussetzungen und Rah-

mungen zuwenden (vgl. ebd., S. 6 ff.).  

Jüngere Beiträge zur Professionalisierungsdebatte lösen sich zunehmend von der 

Frage, ob Soziale Arbeit als Profession zu bezeichnen ist und setzen dies voraus. 

Sie wenden sich stattdessen Fragen zu, die bedeutsam für eine Professionsidentität, 

die Ausbildung professionell Handelnder und das professionelle Handeln selbst vor 

dem Hintergrund eines Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit als Profession sind 

(vgl. z.B. Obrecht 2009; Staub-Bernasconi 2009; Klomann 2013; Lattwein 2012; 

Kruse 2012; Albert 2012; Motzke 2014). Dabei „ist Profession als gesellschaftli-

cher Prozess zu verstehen, der nach aussen [sic!] wie innen durch kontinuierlich 

neu zu gestaltende Machtbeziehungen gekennzeichnet ist“ (Helsper/Krüger/Rabe-

Kleberg 2000, S. 10). Wenn von Sozialer Arbeit als Profession gesprochen wird, 

ist also von einer ‚Profession im Professionalisierungsprozess‘ die Rede, da dieser 

Prozess keinen starren Zustand zum Ziel hat, sondern Professionen immer mit sich 

verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen kon-

frontiert sind, aus denen sich konkurrierende Machtansprüche und -verhältnisse er-

geben. In der aktuellen Fachliteratur wird die Soziale Arbeit als Beruf, der sich im 

Professionalisierungsprozess im Vergleich zu den klassischen Professionen an ei-

nem frühen Zeitpunkt befindet, als junge (Bauer 2001, S.38), semi- (vgl. Knoll 

2010, S. 20) oder bescheidene (Schütze 1992) Profession bezeichnet. Auch diese 

Beschreibungen verdeutlichen die Prozesshaftigkeit von Professionen.  
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Die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende strukturtheoretische Perspektive de-

finiert jene Berufe als Professionen, deren Angehörige auf komplexe Anforderun-

gen mit einem beruflichen Handeln reagieren, das wissenschaftlich fundiert ist, und 

die ihr Wissenschaftswissen reflexiv heranziehen (vgl. Stock/Schermaier-

Stöckl/Klomann/Vitr 2016, S. 29 f.). Der Gegenstand Sozialer Arbeit wird zwar 

von Vertrete*innen dieser Perspektive unterschiedlich formuliert. Staub-Bernas-

coni (2012) nennt beispielsweise soziale Probleme, Thiersch (2012) fokussiert Le-

benswelt und Alltag der Adressat*innen, Dewe und Otto (2012) sehen professio-

nelles Handeln als die stellvertretende Interpretation von Handlungsproblemen. Ei-

nigkeit ist allerdings bezüglich der Komplexität der Anforderungen an die profes-

sionell Handelnden festzustellen. Dabei spielen die komplexen und höchst unter-

schiedlichen Probleme der Adressat*innen, deren Status als Ko-Produzent*innen 

im Erbringungsprozess sozialer Dienstleistungen sowie paradoxe Anforderungen 

an die Soziale Arbeit als sozialstaatlich beauftragte Kontrollinstanz und zugleich 

Hilfe für die Betroffenen eine Rolle (vgl. Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr 

2016, S. 30). Dewe und Otto (2012) arbeiten die sich daraus ergebende Handlungs-

logik des professionellen Handelns für die Soziale Arbeit als ‚neue Profession‘ (vgl. 

Kutscher 2002, S. 13) heraus: Angesichts der Verantwortung der Adressat*innen 

für die Lösung ihrer Handlungsprobleme besteht professionelles Handeln in der so-

zialen Arbeit in der stellvertretenden Deutung dieser Handlungsprobleme und da-

mit in der Relationierung und Deutung „von lebensweltlichen Schwierigkeiten in 

Einzelfällen mit dem Ziel der Perspektiveneröffnung bzw. einer Entscheidungsbe-

gründung unter Ungewissheitsbedingungen“ (Dewe/Otto 2012 S. 198).  Dazu müs-

sen unterschiedliche Wissens- und Handlungsformen relationiert werden. Dies er-

fordert einen reflexiven Umgang mit verschiedenen Wissensbeständen, da sich wis-

senschaftliches Wissen nicht unmittelbar in die Praxis umsetzen lässt und damit ein 

bewusster Umgang mit Wissen und Nichtwissen zwingend wird (vgl. ebd.). Profes-

sionelles Wissen setzt sich demnach aus praktischem Handlungswissen, das durch 

stetigen Handlungsdruck geprägt ist, und systematischem Wissenschaftswissen zu-

sammen (vgl. Klomann 2013, S. 100). Als Reflexionsrahmen kann auf eine Viel-

zahl unterschiedlicher Theorien zurückgegriffen werden (vgl. Füssenhäu-

ser/Thiersch 2011, S. 1149).  
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Neben dem beschriebenen Umgang mit unterschiedlichen Wissensformen steht die 

Adressat*innenorientierung als Kern eines reflexiven Professionsverständnisses. 

Wertschätzung gegenüber den Adressat*innen und ihrer Lebenssituation sowie Par-

tizipation prägen den Erbringungsprozess in Gestalt eines partizipatorisch-demo-

kratisch orientierten Professionsverständnisses. Ziel professionellen Handelns ist 

eine Perspektivenerweiterung, Stärkung der Autonomie der Adressat*innen und da-

mit die Stärkung von Teilhabegerechtigkeit (vgl. Klomann 2013, S. 4 f.). „Als pro-

fessionsbezogene Reflexionswissenschaft besteht Soziale Arbeit damit aus zwei 

Seiten: der Konstitution bzw. Konstruktion von Theorie gleichermaßen wie auch 

der professionellen Praxis, wobei beiden Seiten je eigene Relevanzstrukturen zu 

Grunde liegen“ (Dewe/Otto 2012, S. 198). Professionelles Handeln stellt damit eine 

„Einheit von ‚Wissensbasis‘ und ‚Fallverstehen‘ her (vgl. Dewe/Otto 2015, S. 

1239) und erfordert dazu „eine kontinuierliche Reflexion der Ziele, Werte und Kon-

sequenzen beruflichen Handelns auf der Basis wissenschaftlichen Wissens“ (Hei-

ner 2010, S. 185). Mit der Betrachtung des professionellen Handelns als Kriterium 

der Bestimmung der Sozialen Arbeit als Profession (vgl. Heiner 2004a, S. 24) rückt 

die Qualität des beruflichen Handelns in den Vordergrund. Dewe (2009, S. 89 f.) 

stellt zudem fest, dass gelingende Soziale Arbeit auch und gerade unter aktuellen 

neoliberalen Bedingungen der ‚Verbetrieblichung‘ im Sozial- und Bildungsbereich 

auf Professionalität im Handeln strukturlogisch verwiesen und angewiesen ist. Die 

daraus ableitbare Notwendigkeit eines gefestigten Professionsverständnisses der in 

der Sozialen Arbeit professionell Handelnden wird im Folgenden ausgeführt.  
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3 Professionsverständnis als Lehrinhalt  

Neben der oben beschriebenen Strukturlogik des professionellen Handelns der So-

zialen Arbeit sprechen verschiedene für akademische Berufe im Allgemeinen und 

für die Soziale Arbeit im Speziellen geltende Umstände für eine Analyse der Not-

wendigkeit eines gefestigten Professionsverständnisses nicht erst bei den in der pro-

fessionellen Praxis Handelnden. Auch dem Professionsverständnis der als Sozial-

arbeiter*innen und Sozialpädagog*innen Lehrenden und dessen Auffassung als 

Lehrinhalt in der Hochschulausbildung von künftigen Sozialarbeiter*innen/Sozial-

pädagog*innen kommt, wie im Folgenden gezeigt wird, große Bedeutung zu.  

3.1 Hochschullehre als Ausführung und Konkretisierung eines gesetzlichen 

Auftrags  

Der gesetzliche Auftrag an die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen ist 

im Hochschulgesetz verankert:  

„Die Fachhochschulen bereiten durch anwendungsbezogene Lehre und Studium 

auf berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die die Anwendung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Ge-

staltung erfordern. Sie nehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, künstle-

risch-gestalterische Aufgaben sowie Aufgaben des Wissenstransfers (insbeson-

dere wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer) wahr“ (§3 Absatz 2). 

Hochschulen sollen ihre Studierende demnach auf berufliche Tätigkeiten vorberei-

ten; es wird jedoch weder eine inhaltliche Beschreibung der Tätigkeiten geliefert, 

auf die die Hochschulen vorbereiten, noch wird konkretisiert, was „anwendungsbe-

zogene Lehre und Studium“ genau bedeuten.  Dies wird dem Umstand gerecht, dass 

das für eine Konkretisierung erforderliche Fachwissen bei den Berufsträger*innen 

bzw. Professionsangehörigen selbst liegt. Damit obliegt die Verantwortung der in-

haltlichen Füllung dieses Auftrages den Hochschulen und den dort Lehrenden. Dem 

Prozess, zur Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten Lehrinhalte zu entwickeln, 

muss eine klare Vorstellung bezüglich des Gegenstandes, der Ziele und der erfor-

derlichen Kompetenzen für die betreffende Tätigkeit zugrunde liegen. Andernfalls 

gerät Lehre zu wahlloser Wissensvermittlung (Domes 2017, S. 7). Jeder Entschei-

dung über Lehrinhalte liegt also eine Idee davon zugrunde, was professionelle So-

ziale Arbeit ist, ein bestimmtes Professionsverständnis der Hochschulen und der 

Lehrenden prägt die Lehre. Als allgemein anerkannte ‚Minimal-Definition‘ kann 

hier die Definition Sozialer Arbeit der International Federation of Social Workers 
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(IFSW) in der Übersetzung des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit e. 

V. (DBSH) herangezogen werden:  

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Dis-

ziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen 

Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von 

Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemein-

same Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozi-

alen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und 

Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermu-

tigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das 

Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein“ (DBSH 2014a). 

Mit dem Verweis auf soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und die Achtung von 

Vielfalt wird eine Wertebasis als Konsens verankert. Auch Ziele der professionel-

len Sozialen Arbeit, der Bezug auf wissenschaftliches Wissen und die Achtung der 

Autonomie und Selbstbestimmung der Adressat*innen als Prinzipien beruflichen 

Handelns sind festgehalten. Das Verhältnis, in dem Disziplin und Praxis bzw. Wis-

senschafts- und Handlungswissen miteinander stehen, wird jedoch in dieser Defi-

nition (noch) nicht näher beschrieben.  

Innerhalb der Katholischen Hochschule NRW sind es die Lehrenden als Angehö-

rige der Profession8, die im Gremium des Fachbereichsrates zunächst durch die Er-

stellung von Modulhandbüchern über Lehrinhalte entscheiden (vgl. KatHo NRW 

o. J.). Indem diese Modulhandbücher als Grundlage für die Akkreditierung der Stu-

diengänge herangezogen werden, kann ihnen eine gewisse Verbindlichkeit zuge-

sprochen werden. Folgend werden ausgewählte Lehrangebote aus dem Modulhand-

buch des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit analysiert. Als relevant für die vor-

liegende Arbeit werden dabei die Inhaltsbereiche I (‚Wissenschaftliches Denken 

und Arbeiten‘), II (‚Soziale Arbeit als Wissenschaft und Profession‘) und V (‚Hand-

lungsfelder Sozialer Arbeit‘) näher betrachtet9.  

                                                           
8 In der vorliegenden Arbeit werden jene Lehrinhalte untersucht, die der Profession Soziale Arbeit 

entspringen und von Professionsangehörigen gelehrt werden. Module, die Wissen aus sog. Be-

zugswissenschaften vermitteln, werden dagegen als weniger entscheidend für die Entwicklung ei-

nes Professionsverständnisses erachtet und deshalb ausgeklammert. 
9 Aufgrund des beschränkten Rahmens einer Master-Thesis werden in der vorliegenden Arbeit aus-

schließlich die Inhalte des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit untersucht. Der Abschluss gilt 

als berufsqualifizierend und wird von den Hochschulen als dem früheren Diplom gleichwertig 

kommuniziert (vgl. Mühlum/Buttner 2010, S. 162). Eine Untersuchung der Unterschiede zum Pro-

fessionsverständnis von Master-Absolvent*innen und der entsprechenden Lehrinhalte wäre über-

aus interessant, muss aber an anderer Stelle erfolgen. 
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Bereits im ersten Inhaltsbereich (Module 1-5) wird als Lernergebnis der ersten kur-

zen Praxisphase das Erkennen des „Zusammenwirken[s] zwischen theoretischem 

Fachwissen, praktischem Handlungswissen und personeller Kompetenz“ (KatHo 

2017, S. 6) formuliert. Auch die Vertiefung der Themen des zweiten Studienpro-

jektes zielt unter anderem auf eine bewusste Verbindung von theoretischem und 

Handlungswissen: „In den jeweiligen Lehrveranstaltungen soll anhand von ausge-

wählten Themenstellungen, bezogen auf das spezielle Themengebiet des jeweiligen 

Studienprojektes, das Ineinander von wissenschaftlicher Erkenntnis und /oder for-

schungs- und entwicklungsbezogenen Fragestellungen und / oder berufsbezogener 

Handlungskompetenz erfahrbar werden“ (ebd., S. 8). Bei der Vertiefung von The-

men und Studienschwerpunkten in Modul 4 geht es laut Modulhandbuch um die 

Fähigkeit der Studierenden, „ein Thema in seiner Komplexität wissenschaftlich 

[zu] vertiefen und daran exemplarisch das Ineinander von wissenschaftlicher Er-

kenntnis und berufsbezogener Handlungskompetenz [zu] erfahren“ (ebd., S. 10).  

Im Inhaltsbereich II (‚Soziale Arbeit als Wissenschaft und Profession‘) wird ein 

Verständnis zum Verhältnis von Theorie und Praxis mit der Berufsidentität der Stu-

dierenden verknüpft. Als Lernergebnisse in Modul 6 (‚Einführung in die Wissen-

schaft Soziale Arbeit‘) werden folgende Aspekte formuliert: 

• Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Soziale Arbeit als Handlungssystem 

und Profession unter Gesichtspunkten der Disziplin zu verstehen. 

• Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Praxisfragen in den theoretischen 

Überlegungen zu verankern und Antworten auf diese zu finden. 

• Die Studierenden lernen die Breite der Handlungsfelder Soziale Arbeit kennen. 

• Die Studierenden gewinnen Ansätze einer professionellen Identität in der Sozi-

alen Arbeit (vgl. KatHo 2017, S. 12). 

Auch Modul neun (‚Theorien Sozialer Arbeit‘) möchte unter anderem die Fähigkeit 

der Studierenden fördern, theoretische Grundlagen für die Ausbildung professio-

neller Identität zu nutzen (ebd., S. 17). Modul zehn (‚Konzepte professioneller In-

tervention und Organisation‘) betont die Entwicklung einer angemessenen berufli-

chen Haltung vor dem Hintergrund der Kenntnisse und Fertigkeiten (ebd., S. 18). 

Modul elf schließlich (‚Perspektiven der Profession Soziale Arbeit‘) hat neben der 
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persönlichen Berufsplanung der Studierenden deren Fähigkeit, die Weiterentwick-

lung der Sozialen Arbeit als Profession nachzuvollziehen und mitzugestalten, zum 

Ziel (ebd., S. 20).  

Der Inhaltsbereich V (‚Handlungsfelder‘) strebt im Rahmen des zweiten Studien-

projektes eine Auseinandersetzung der Studierenden mit ihrer angestrebten beruf-

lichen Rolle und der Entwicklung einer eigenen beruflichen Identität an (KatHo 

2017, S. 38). 

Es fällt auf, dass eine Entwicklung der beruflichen Identität und die Reflexion des 

Verhältnisses von Theorie und Praxis zwar im Modulhandbuch als Lernergebnisse 

angestrebt werden. Als Lehrinhalt wird der Umgang mit gewonnenem Wissen für 

die Praxis jedoch nicht thematisiert. Die eingangs festgehaltene Vorstellung eines 

Professionsverständnisses besteht aus drei Elementen: Vorstellung über ein Theo-

rie-Praxis-Verhältnis (1), Orientierung an bestimmten Werten (2) und an bestimm-

ten Handlungsprinzipien (3).  Darauf bezugnehmend kann festgehalten werden, 

dass die Wertebasis und Prinzipien der Sozialen Arbeit als verbindliche Lehrinhalte 

festgehalten sind, ein Verständnis eines Theorie-Praxis-Verhältnisses als Lerner-

gebnis ebenfalls angestrebt, als Lehrinhalt jedoch nicht fixiert ist. Damit bleibt die 

Vermittlung dieses Elementes eines zu entwickelnden Professionsverständnisses 

der Studierenden allein der Verantwortung jedes/jeder einzelnen Lehrenden über-

lassen und verweist so wiederum auf das Professionsverständnis der Lehrenden 

selbst. Zusammenfassend kann damit bestätigt werden, was Ebert (2011) bezüglich 

der curricularen Verankerung eines Professionsverständnisses bei den Studierenden 

Sozialer Arbeit auf Grundlage einer Dokumentenanalyse der Modulhandbücher un-

terschiedlicher Hochschulen konstatiert: „Die Unterstützung der Studierenden bei 

der Entwicklung eines eigenen Berufs- oder Professionsverständnisses wird in der 

Regel vernachlässigt oder als automatische Begleiterscheinung der Wissens- und 

Kompetenzaneignung betrachtet“ (ebd., S. 5). Dies spricht für die Befragung der 

Lehrenden selbst, deren persönliches Professionsverständnis angesichts fehlender 

curricularer Berücksichtigung in den Vordergrund gerät.  

3.2 Hochschullehre als Vorbereitung auf ein komplexes Berufsfeld 

Berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit ist auf verschiedenen Ebenen durch 

Komplexität geprägt (vgl. Zierer 2009, S. 65). Zunächst lässt sich dies anhand der 
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zahlreichen unterschiedlichen Arbeitsfelder verdeutlichen, in denen Sozialarbei-

ter*innen / Sozialpädagog*innen inzwischen tätig sind (vgl. Seithe 2010, S. 19). Es 

existiert eine stark ausdifferenzierte Angebotsstruktur mit unterschiedlichen Adres-

sat*innen, Problemlagen, Settings und Handlungsanforderungen (vgl. Heiner 2012, 

S. 621). Eine von vielen Systematiken, mit denen die Breite der Sozialen Arbeit 

strukturiert dargestellt werden kann, macht acht Handlungsfelder aus, die alle wie-

derum in unterschiedliche Aufgaben und eine Vielzahl von möglichen beruflichen 

Positionen differenziert werden können:  

• Handlungsfeld Kinder / Jugendliche / Familie,  

• Handlungsfeld Alte Menschen,  

• Handlungsfeld Materielle Grundsicherung,  

• Handlungsfeld Gesundheit,  

• Handlungsfeld Straffälligkeit,  

• Handlungsfeld Beruf und Bildung,  

• Handlungsfeld Migration/Integration und  

• Handlungsfeld Internationale Sozialarbeit/Entwicklungsarbeit (vgl. OBDS 

2004, o. S.).  

Die Vielfalt möglicher Aufgaben und Problemstellungen, denen Sozialarbeiter*in-

nen begegnen können, macht es unmöglich, das nötige situationsangemessene (Me-

thoden-)Wissen vollumfänglich im Rahmen des Studiums zu vermitteln. Vielmehr 

müssen Absolvent*innen in die Lage versetzt werden, auf Basis ihrer gewonnenen 

Kenntnisse darüber zu entscheiden, welche für ihren jeweiligen Arbeitsbereich re-

levanten Kompetenzen, Methoden und Techniken sie sich anzueignen haben, um 

ihr sozialarbeiterisches Wissenschaftswissen angemessen im Sinne der Adres-

sat*innen nutzen zu können. Denn Methoden sind weder Formeln für die professi-

onelle Identität, noch sind sie technologisch als Instrument gezielter Veränderung 

zu verstehen (vgl. Müller 2012, S. 970 ff.). Vielmehr sollen sie als Suchstrategie 

die Rekonstruktion von Lebensräumen erleichtern und als „Schulungen der profes-

sionellen Selbstreflexion genutzt werden“ (ebd., S. 971) und müssen also auf einer 

bereits entwickelten oder zumindest angelegten Professionalität aufbauen.   

Die Bearbeitung der in den verschiedenen Handlungsfeldern vorzufindenden Prob-

leme und Herausforderungen geschieht zudem stets im Spannungsfeld zwischen 
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Anforderungen, Rechten und Interessen der Adressat*innen einerseits und „den je-

weils verfolgten sozialen Kontrollinteressen seitens öffentlicher Steuerungsagentu-

ren andererseits“ (Motzke 2014, S. 60). Umschrieben werden diese nicht selten wi-

dersprüchlichen Anforderungen an in der Sozialen Arbeit professionell Handelnde 

mit dem Doppelmandat (vgl. Galuske/Müller 2012, S. 592).10 

Darüber hinaus birgt die Handlungslogik der Praxis der Sozialen Arbeit, ihres Ge-

genstandes und der organisationell eingebundenen beruflich Handelnden eine 

Komplexität, die es verhindert, dass „eindeutiges Wissen und wissenschaftlich ge-

leitete Planbarkeit“ (Dewe 2012, S. 111) generiert werden können (vgl. ebd.). Dies 

entspringt dem der Sozialen Arbeit innewohnenden Technologiedefizit, das in der 

Komplexität und Unvorhersagbarkeit sozialer Prozesse begründet liegt (vgl. 

Motzke 2014, S. 61). Der Unvorhersagbarkeit liegt eine „extreme Situationsabhän-

gigkeit und aufgrund dessen ihre Hyperkomplexität“ (ebd., S. 40) zugrunde. Mit 

der Anerkennung der Adressat*innen sozialer Dienstleistungen als (Ko-) Produ-

zent*innen (vgl. z. B. Böllert 2004, S. 122; Schaarschuch/Oelerich 2013, S.87) wird 

die Unmöglichkeit unterstrichen, professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit 

umfassend zu steuern, zu kontrollieren und seine Wirkungen exakt vorherzusagen 

(vgl. Motzke 2014, S. 61). Die (Ko-) Produktion des Erbringungsprozesses sozialer 

Dienstleistungen findet nach dem Uno-actu-Prinzip statt, mit dem ihre gleichzeitige 

Produktion und Konsumtion beschrieben wird. Der dadurch entstehende dialogi-

sche Verständigungsprozess (vgl. ebd.) zwingt Professionelle zu fachlich fundier-

ten Reaktionen auf nur bedingt vorhersehbare Anforderungen bei zugleich hohem 

Handlungsdruck (vgl. Klomann 2013, S. 95). Damit kann theoretisches Wissen 

nicht geplant unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden, stattdessen ist ein refle-

xiver Umgang mit Wissen und Nichtwissen gefordert (vgl. Dewe 2012, S. 111). Die 

beschriebene Komplexität und Individualität der von professionell Handelnden in 

der Sozialen Arbeit vorgefundenen Situationen erfordert ein „berufliches Selbst-

                                                           
10 Das von Silvia Staub-Bernasconi entwickelte Tripelmandat (vgl. Staub-Bernasconi 2012) wird 

in der vorliegenden Arbeit nicht als dritte, die Komplexität der Situation erhöhende Anforderung 

verstanden, sondern als Angebot, durch Rückgriff auf einen Ethikkodex bestimmte Prinzipien und 

wissenschaftliches Wissen (also entsprechend einem bestimmten Professionsverständnis), zu ei-

nem konstruktiven Umgang mit den im Doppelmandat enthaltenen Widersprüchen zu gelangen. 

Deshalb wird es an dieser Stelle vernachlässigt, wird aber im nachfolgenden Kapitel zu politischen 

Rahmenbedingungen herangezogen. 
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konzept […], auf das in komplexen und schwierigen Situationen verlässlich zurück-

gegriffen werden kann“ (Klomann 2013, S. 118 f.). Gerade wenn, wie in den bis-

herigen Ausführungen gezeigt, theoretisches Wissen nicht unmittelbar in die Praxis 

transferiert werden kann, gleichzeitig aber unter großem Handlungsdruck reflexiv 

darauf zurückgegriffen werden soll, stellt sich die Frage, inwieweit dieser reflexive 

Umgang mit dem im Studium vermittelten Wissen als Teil der Lehre betrachtet 

wird und umgesetzt werden kann. Spätestens an dieser Stelle wird damit m. E. die 

Notwendigkeit deutlich, auch diesen Aspekt von Professionsverständnis (neben 

ethischer Fundierung und dem Handeln nach bestimmten Prinzipien) als Lehrinhalt 

anzuerkennen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass theoretisches Wissen aufgrund 

der ‚Nichtanwendbarkeit‘ unter Handlungsdruck verworfen und stattdessen intuitiv 

gehandelt wird (Harmsen 2014, S. 65 f.) Damit sähe sich Soziale Arbeit mit einem 

(zusätzlichen, ohnehin schon bestehenden) schwer zu begegnenden Legitimations-

druck konfrontiert.  

3.3 Professionsverständnis als Strategie im Umgang mit politischen Rah-

menbedingungen 

Die Praxis Sozialer Arbeit vollzieht sich als Teil wohlfahrtsstaatlicher Arrange-

ments, die sich einer anhaltenden grundlegenden Transformation ausgesetzt sehen 

(vgl. Kessl/Otto 2009, S. 9). Die Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Arrangements 

hängt von politischen Entscheidungen ab, die in Deutschland (und fast allen ande-

ren Industrienationen) aktuell neoliberal geprägt sind (vgl. Biebricher 2012). In-

haltlich ist für Deutschland vor Allem Walter Eucken als Vordenker des Neolibe-

ralismus (hier auch Ordoliberalismus) zu nennen. Wichtiger Grundgedanke ist bei 

ihm in Abgrenzung vom radikalen klassischen Liberalismus und einer Laissez-

faire-Politik die Annahme, dass auch freie Märkte einer gewissen Ordnung bedür-

fen, die einen Rahmen für die organisierten Märkte schaffen sollen. Dies sollte sich 

zum Beispiel in einer aktiven Wettbewerbspolitik zur Herstellung eines funktionie-

renden Wettbewerbs niederschlagen. Diese Interventionen des Staates sollen sich 

aber streng darauf beschränken, möglichst starke Konkurrenz herzustellen und dazu 

gegebenenfalls die wachsende Marktmacht einzelner Akteure einzuschränken (vgl. 

Biebricher 2012, S. 137 ff.). Wilhelm Röpke setzt dem einen ‚soziologischen Neo-

liberalismus‘ entgegen, der zwischen einer Eucken folgenden möglichst freien 



 

28 
 

Konkurrenzwirtschaft und marktunabhängigen gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen trennt, die auf Solidarität und intakte Mikrostrukturen angewiesen seien. Dazu 

plädiert er für eine ‚Vitalpolitik‘, die Menschen neben der Ermöglichung von ge-

sellschaftlicher Teilnahme an den genannten Mikrostrukturen auch durch materielle 

Leistungen mit einer gewissen Startgerechtigkeit, also scheinbarer Chancengleich-

heit ausstatten soll, um auf dem freien Konkurrenzmarkt erfolgreich zu wirtschaften 

(vgl. ebd.).  

Damit wird der Gedanke der Umverteilung also nicht grundsätzlich ausgeschlossen 

und es zeigt sich m. E. eine Besonderheit und die besondere Herausforderung im 

‚Kampf‘ auch der Sozialen Arbeit innerhalb des Neoliberalismus: Anders als der 

radikale Liberalismus sieht der Neoliberalismus die auch von der Sozialen Arbeit 

geforderte Umverteilung und eine Herstellung von Gerechtigkeit (wenn auch aus 

anderen Gründen) vor, sie ist teilweise sogar in Anlehnung an den new liberalism11 

seine Errungenschaft. Der Kampf gegen Ungleichheiten ist also zumindest vorder-

gründig nicht ein Kampf für bislang fehlende Strukturen oder gegen ein ganzes po-

litisches System, sondern ein Dissens über (moralische) Begründungen für staatli-

che Interventionen und damit auch um graduelle Ausprägungen geleisteter Hilfen, 

der sich innerhalb eines allgemein anerkannten Systems (das des Sozialstaates) 

vollzieht. Damit soll die Radikalität des Austauschs der Idee von einer unveräußer-

lichen Garantie gesellschaftlicher Partizipation durch das Leistungsprinzip, nach 

dem diese Partizipation durch individuelles ‚Fehlverhalten‘ verspielt werden kann 

(vgl. Gey 2016, S. 83), nicht bagatellisiert werden. Äußerlich ‚sichtbar‘ ist jedoch 

lediglich eine quantitative Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen. „Der Über-

gang zum ‚Liberalismus‘ vollzieht sich unmerklich, wie die Kontinentaldrift, und 

er verstellt die Sicht auf seine langfristig so verheerenden Folgen“ (Bourdieu 1998, 

S. 117). 

Die Neoliberalisierung der realen Politik ließ in Deutschland, anders als in Groß-

britannien und den USA, abgesehen von einigen moderaten Maßnahmen (Steuer-

senkungen, Haushaltskonsolidierung) unter Helmut Kohl auf sich warten, der zwar 

eine politische Wende ankündigte, gleichzeitig aber Kontinuität versprach. Durch 

die Finanzierung der Wiedervereinigung über die sozialen Sicherungssysteme (statt 

                                                           
11 Der ‚new liberalism‘ ist als Strömung des Liberalismus eine Reaktion auf Arbeiterproteste ge-

gen schlechte Arbeitsbedingungen und soziale Notlagen, der negative Markteffekte durch Ein-

griffe des Staates ausgleichen will (vgl. Biebricher 2012). 
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mithilfe eines stärker umverteilenden Steuersystems) war die Staatsverschuldung 

Ende der 1990er Jahre jedoch bedrohlich gewachsen, ein teurer Sozialstaat lastete 

auf der Staatskasse und der absehbare demografische Wandel brachte die Befürch-

tung mit sich, dass Deutschland bei zunehmender Globalisierung als Wirtschafts-

standort nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben würde (vgl. Biebricher 2012, S. 137 

ff.). Erst mit der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder und der Agenda 

2010 fand neoliberale Politik auf diese Umstände reagierend machtvoll Einzug 

nach Deutschland. Zwar betonten Gerhard Schröder und Tony Blair in einem ge-

meinsam verfassten Papier noch ihren Willen, einen ‚dritten Weg‘ zu beschreiten. 

„Fairneß, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Chancengleichheit, Solidarität und 

Verantwortung für andere: diese Werte sind zeitlos. Die Sozialdemokratie wird sie 

nie preisgeben. (…) Wir unterstützen eine Marktwirtschaft, nicht aber eine Markt-

gesellschaft!“ (Schröder/Blair 1999). Die tatsächlich realisierten Maßnahmen von 

umfassender Privatisierung, Steuererleichterungen für Kapitalgesellschaften, Fle-

xibilisierung von Arbeitsverhältnissen, das Motto ‚Fördern und Fordern‘ oder der 

Schritt von einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik inklusive mög-

licher Sanktionen bei nicht-Erfüllen der geforderten Verantwortungspflichten, spre-

chen jedoch eine klar neoliberale Sprache (vgl. Biebricher 2012, S. 143 ff.). Damit 

entspricht die Politik mehr als den genannten Werten den Forderungen des Marktes: 

„Die Steuerungsfunktion von Märkten muß durch die Politik ergänzt und verbes-

sert, nicht aber behindert werden“ (Schröder/Blair 1999). Dazu werden alle dem 

freien Markt widerstrebende Interessen untergeordnet: „Das gesellschaftspolitische 

Projekt des Neoliberalismus strebt nach einem Kapitalismus ohne wohlfahrtsstaat-

liche Begrenzung“ (Butterwegge/Lösch/Ptak 2008, S. 11). Neben Rückzugstenden-

zen zeichnet den ‚modernen‘ Sozialstaat gemäß dem Motto ‚Fördern und Fordern‘ 

also auch ein Wesen aus, das „im höchsten Maße aktivistisch mit der Produktion 

sozialverantwortlicher Subjekte“ beschäftigt ist (Lessenich 2008, S. 94). Folgen 

dieser Politik sind Stagnierung der Lohn- und Einkommensentwicklung in den 

niedrigen und mittleren Einkommen, eine massive Steigerung der Einkommen in 

den obersten Einkommensgruppen und damit „eine Öffnung der sozialen Ungleich-

heitsschere in einem seit dem zweiten Weltkrieg nie da gewesenen Umfang“ 

(Biebricher 2012, S. 153). Durch die staatliche und damit teilweise gesellschaftli-

che Ablösung des Schlüsselwertes der Solidarität durch Eigenverantwortung und 

Wettbewerb (vgl. Kunz 2015, S. 14; Herrmann/Stövesand 2009, S. 196), gerät die 
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Soziale Arbeit, die sich nach wie vor als eine Solidarität stiftende Profession ver-

steht (Schumacher o. J., S. 35), in die Position des Gegenpols. 

Neben der wachsenden sozialen Ungleichheit bewirken die beschriebenen Politiken 

eine Neuverortung des ‚sozialen Sektors‘, dem Soziale Arbeit als Teil seines insti-

tutionalisierten Ausdrucks angehört (vgl. Kessl/Otto 2009, S. 15). In dieser Position 

ist das Handeln in der Sozialen Arbeit in hohem Maße (sozial-) politisch bestimmt. 

Dessen Handlungsspielräume hängen auch von der Schaffung günstiger Rahmen-

bedingungen durch Sozialpolitik ab (vgl. Olk 2008, S. 289 f.). Mit dem erklärten 

Ziel der stärkeren Verzahnung des Systems der Sozialtransfers (Sozialversiche-

rungssystem) und sozialer Dienstleistungen im Rahmen des Sozialstaatsumbaus ist 

zudem die Gefahr verbunden, dass Professionelle der Sozialen Arbeit auf eine von 

der Politik vorgegebene Handlungslogik fixiert werden (vgl. Dahme/Trube/Wohl-

fahrt 2008, S. 269 ff.). Seinen Niederschlag findet dies zunächst in einer Umdeu-

tung der Funktion des Sozialstaates von einem schützenden, soziale Sicherheit ge-

währenden Beitrag hin zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums (vgl. Olk 2009, 

S. 23), indem Sozialtransfers zu Sozialinvestitionen in die ‚employability‘12 der 

Bürger*innen umgedeutet werden (vgl. Dahme/Trube/Wohlfahrt 2008, S. 272). Da-

mit verschwimmen die ehemals klaren Grenzen zwischen sozial- und wirtschafts-

politischer Verantwortung. Zu diesem Zweck ist auch Soziale Arbeit angehalten, 

statt materieller Absicherung Verhaltensaufforderungen zur Aktivierung durchzu-

setzen, um „Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Inklusion in die Gesellschaft 

selbst zu organisieren“ (Olk 2009, S. 24) und damit sozialstaatliche Ressourcen zu 

schonen. Damit wird „ein fachlich akzeptiertes und durchgesetztes methodisches 

Arbeitsprinzip“ (das der Aktivierung) (Dahme/Trube/Wohlfahrt 2008, S. 272) so-

zialpolitisch aufgegriffen und im Sinne neoliberaler Politik neu definiert. Soziale 

Arbeit, die sich traditionell an der Norm der Bedürftigkeit orientiert, gerät unter 

Legitimationsdruck, da dieses Kriterium durch eine Reziprozitätsnorm ersetzt 

wurde, nach der nur Menschen ein Recht auf Unterstützungen haben, die Gegen-

leistungen erbringen (Somm 2009, S. 96). Es findet also eine Instrumentalisierung 

der Sozialen Arbeit durch die staatliche (Sozial-) Politik zu ihrer Zweckerfüllung 

                                                           
12 Employability wird hier synonym zur vom Wissenschaftsrat (2015) in seinen „Empfehlungen 

zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeitsmarkt“ geforderten Arbeitsmarktrelevanz des 

Hochschulstudiums verwendet. 
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statt (vgl. Dahme/Trube/Wohlfahrt 2008, S. 272). Eine der direkten Folgen für pro-

fessionelles Handeln in der Sozialen Arbeit ist die politisch vorgegebene Unter-

scheidung zwischen Menschen, die es sich lohnt zu ‚fördern und zu fordern‘ um 

ihre (Re-) Integration in den Arbeitsmarkt anzustreben und jene, die aufgrund ‚un-

überwindbarer‘ Barrieren zu marginalisieren (‚auszufördern‘), oder zu exkludieren 

sind. Für die Letztgenannten fungiert Soziale Arbeit dann nur noch als Exklusions-

management (vgl. ebd., S. 273 f.). Professionelle bewegen sich damit (bewusst oder 

unbewusst) in ihrem Handeln häufig im Spannungsverhältnis zwischen sozialpoli-

tisch gewollter Kontroll- und Aktivierungsarbeit und professionseigenen Grundsät-

zen und Prinzipien (Staub-Bernasconi 2018, S. 121). Auch die mit dem Ziel der 

Aktivierung einzelner ‚Risikogruppen‘ entwickelte Vorstellung möglichst zielge-

nauer Programme, die technologisch auf die exakt identifizierten Adressat*innen 

angewendet werden sollen (vgl. Seelmeyer 2008, S. 303), fordert das professionelle 

Selbstverständnis der Sozialarbeiter*innen heraus. Sollen die beschriebenen sozi-

alpolitischen Ziele und Vorgehensweisen nicht mit einer Transformation des Pro-

fessionsverständnisses und veränderten Erwartungen an die Adressat*innen Sozia-

ler Arbeit (vgl. ebd., S. 303 f.) einhergehen, bedarf es einer gefestigten professio-

nellen Identität, auf die in dieser Situation zurückgegriffen werden kann. Andern-

falls wird mit der Übernahme der geforderten Technologien ein reflexives Theorie-

Praxis-Verständnis verworfen und mit einem zunehmend fordernden Blick auf die 

Adressat*innen Sozialer Arbeit das Prinzip der Autonomie und damit die Achtung 

individueller Perspektiven und Lebensentwürfe preisgegeben. Silvia Staub-Bernas-

coni (2018, S. 111 ff.) bietet mit der Weiterentwicklung des Doppelmandats zum 

Tripelmandat eine kompakte Begrifflichkeit zur Besinnung auf die eigene Profes-

sion bzw. das eigene Professionsverständnis. Die hier implizierte Wissenschafts- 

und Ethikbasierung lassen sich mit der einleitenden Definition von Professionsver-

ständnis umschreiben: Maaser (2015, S. 102) unterwirft professionelles Handeln im 

Dienste des Tripelmandats der selbständigen Lebensführung (Autonomie) der Ad-

ressat*innen mit Hilfe „wissenschaftlich basierter Fachlichkeit und ethischer Prin-

zipien“ (ebd.). Allerdings kann die informative Wissensvermittlung über das dritte 

Mandat der Sozialen Arbeit aus verschiedenen Gründe nicht ausreichen: Alltägli-

che Dilemmata, in denen sich Professionelle der Sozialen Arbeit finden, wenn sich 

staatlicher und Adressat*innenauftrag widersprechen, können auch durch ein Prob-

lembewusstsein und das Tripelmandat nicht aufgelöst werden. Vielmehr wird die 
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Analyse und daraus abgeleitet ein konstruktiver Umgang mit der Situation erleich-

tert (Urban 2004, S. 200). Ein solcher Umgang, der unter Handlungsdruck und zu-

sätzlicher Widersprüchlichkeit erschwert ist, muss jedoch eingeübt sein. Wie also 

der Rückgriff auf ein professionelles Mandat das professionelle Handeln bestimmt, 

sollte m. E. nicht erst in der Praxis erprobt werden. Zudem kann der geforderte 

Rückbezug auf die Profession unter Umständen die Gefährdung des Arbeitsplatzes, 

der Alterssicherung oder gar der beruflichen Existenz zur Folge haben (vgl. Herr-

mann/Stövensand 2009, S. 196). Mit diesem Umstand sollten sich Absolvent*innen 

bereits im geschützten Umfeld der Hochschule befasst haben. 

Neben den beschriebenen politisch gewünschten Veränderungen des konkreten so-

zialarbeiterischen Handelns, schlägt sich die auf der Marktförmigkeit der gesamten 

Gesellschaft (vgl. Seithe 2010, S. 63) beruhende Ökonomisierung auch in den Or-

ganisationen der Sozialen Arbeit nieder: Mit der ‚Neuen Steuerung‘ (New Public 

Management) wurde in den 1990er Jahren eine Kostenreduktion der öffentlichen 

Verwaltung durch eine Optimierung der Abläufe mithilfe managerieller Logik an-

gestrebt (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 1278 ff.). Dahme, Trube und Wohlfahrt 

(2008, S. 268) bezeichnen die Verwaltungsreform als Tarnung für ein Leitbild des 

aktivierenden Staates, das auch auf diesem Weg Einzug in die Soziale Arbeit fand. 

Damit werden als Kontrollinstanz über die Qualität der erbrachten Leistungen öf-

fentliche Kostenträger installiert, da Qualitätskriterien zunehmend anhand betriebs-

wirtschaftlicher Logiken der Kosteneinsparung definiert werden (vgl. 

Dahme/Wohlfahrt 2015, S. 1278 ff.). Leistungserbringer finden sich zwischen zwei 

Qualitätskonzepten wieder, von denen eines, das der Kostenkontrolle, strukturell 

im Vorteil ist (vgl. Rose 2004, S. 214). Damit besteht die Gefahr einer einseitigen 

Fokussierung auf ökonomische Prinzipien des professionellen Handelns (vgl. Klo-

mann 2013, S. 95). 

Kessl und Otto (2009, S. 9 ff.) beschreiben die aktuellen gesellschaftlichen und so-

zialpolitischen Rahmenbedingungen als post-wohlfahrtstaatliches „Gefüge, das 

auch von den sozialpädagogischen Akteuren permanent und kontinuierlich mit re-

produziert, also hergestellt wird und dem sie daher auch keineswegs wehrlos aus-

gesetzt sind“ (ebd. S. 10). Ob und wie Professionelle in der Sozialen Arbeit also 

mitwirken an dieser Reproduktion oder inwieweit sie es stattdessen aktiv im Sinne 

ihrer Profession gestalten, liegt damit auch in ihrer eigenen Verantwortung. Indem 
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sie sich auf ethische Grundlagen berufen, die einer aktivierenden und sanktionie-

renden Sozialpolitik widersprechen, entlang professioneller Prinzipien wie Adres-

sat*innenorientierung und Förderung von Autonomie handeln und durch einen re-

flexiven Rückgriff auf theoretisches Wissen dieses Handeln herleiten, begründen 

und legitimieren können, sind Sozialarbeiter*innen in der Lage, durch Rückgriff 

auf ein reflexives Professionsverständnis Einfluss auf die Regeln des politischen 

Systems, innerhalb dessen sie arbeiten, zu nehmen und mit den damit verbundenen 

Ambiguitäten konstruktiv umzugehen. Es geht dabei um nicht weniger als die 

Frage, ob die auch in der Sozialen Arbeit inzwischen „vorherrschende […] Logik 

der Marktorientierung und des ‚Managerialismus‘“ (Müller/Peter 2008, S. 28) als 

‚professionelle‘ Identität übernommen oder ihr (unter vernünftiger Beachtung öko-

nomischer Notwendigkeiten) eine professionseigene Idee entgegengesetzt wird. 

Herrmann und Stövesand (2009, S. 198 f.) stellen fest, dass das Heranziehen der 

von den Berufsverbänden der Sozialen Arbeit erstellten Ethikcodices, die auf den 

Menschenrechten und Prinzipien sozialer Gerechtigkeit beruhen (vgl. DBSH 

2014b), zwingend zu einer grundlegenden Gesellschaftskritik seitens der Professi-

onellen führen muss, da davon ausgegangen werden muss, dass „die gegenwärtige 

kapitalistisch organsierte Gesellschaft […] mit der Verwirklichung von Menschen-

rechts- und Gerechtigkeitsprinzipien nicht vereinbar ist“ (ebd., S. 199). Eine kol-

lektive professionelle Reaktion auf die beschriebenen Entwicklungen ist allerdings 

nicht zu verzeichnen. Vielmehr zeigen unterschiedliche empirische Untersuchun-

gen, dass sich die veränderten wohlfahrtsstaatlichen Orientierungen und Gerechtig-

keitsvorstellungen auch in professionellen Haltungen niederschlagen (vgl. Klo-

mann 2016b, S. 46). Harmsen (2009, S. 259) führt dies auf die subjektive und fle-

xible professionelle Identitätskonstruktion zurück, die angesichts des Austauschs 

von Fachlichkeit, Reflexivität und Adressat*innenorientierung gegen Ökonomisie-

rung an ihre Grenzen stößt. Darüber hinaus zeigt eine zunehmende Zahl Sozialar-

beiter*innen eine den beschriebenen sozialpolitischen Tendenzen entsprechende 

Haltung gegenüber den Adressat*innen: verstärkt punitiv-disziplinierende oder au-

toritäre Einstellungen (vgl. Klomann 2013, S. 340) und ein Bedeutungszuwachs der 

individuellen Verantwortungsübernahme (vgl. Klomann 2016b, S. 41) verdeutli-

chen die Notwendigkeit, den in der Praxis wirkenden institutionellen und politi-

schen Rahmenbedingungen professionelle Prinzipien entgegensetzen zu können. 
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Angesichts der beim Berufseinstieg zu erwartenden Unsicherheiten und der Wirk-

macht sozialpolitischer Tendenzen in der Sozialen Arbeit, müssen diese Prinzipien 

m. E. im Studium bewusst entwickelt und auf die Probe gestellt werden, um dann 

unter erschwerten Bedingungen auch in der Praxis standzuhalten.  

3.4 Die Angewiesenheit der Sozialen Arbeit auf Prozessqualität 

Soziale Arbeit steht unter dem Druck, ihr Handeln zu legitimieren, ihren Preis zu 

rechtfertigen und die Qualität ihrer Arbeit unter Beweis zu stellen (Dewe 2009, S. 

59; Harmsen 2009, S. 259). Die anhaltende Qualitätsdebatte wurde in erster Linie 

durch die Einführung des Neuen Steuerungsmodells (vgl. Kapitel 3.3 ‚Professions-

verständnis als Strategie im Umgang mit politischen Rahmenbedingungen) ausge-

löst (vgl. Merchel 2004a, S. 7), das den Legitimationsdrück erhöht (vgl. Beckmann 

et al. 2004, S. 9) und Leistungserbringer in die Lage versetzt, die Notwendigkeit 

jedes professionellen Handelns und die damit verbundenen Kosten im Sinne der 

Kostenkontrolle zu begründen (vgl. Rose 2004, S. 214). Im Rahmen der sich inner-

halb der Qualitätsdiskussion etablierten Wirkungsdebatte sieht sich Soziale Arbeit 

dem Vorwurf ausgesetzt, bisher lediglich den Aufwand, nicht aber präzise Ergeb-

nisse darstellen zu können (vgl. Albus/Polutta 2004, S. 260 f.). Darüber hinaus zeigt 

eine Umfrage (800 Befragte) des DBSH die berufspolitische Notwendigkeit einer 

fundierten Darstellung der Leistungen und des Nutzens der Sozialen Arbeit: Soziale 

Arbeit wird demnach heute überraschend positiv gesehen, ein Großteil der Befrag-

ten ist jedoch der Ansicht, dass „Soziale Arbeit ihre Erfolge und ihre gesellschaft-

liche Funktion über moralische und ethische Ansprüche hinaus“ deutlicher formu-

lieren sollte (vgl. Schilling/Zeller 2010, S. 253). Aus professioneller Sicht muss 

jedoch die große Bedeutung, die soziale Dienstleistungen für die Adressat*innen 

angesichts der zu bearbeitenden Probleme haben kann (vgl. Schmeiser 2006, S. 

303), im Mittelpunkt der Diskussion um die Bedeutung der Qualität sozialer Dienst-

leistungen stehen.  

Bereits anhand der beschriebenen unterschiedlichen Gründe für die Frage nach 

Qualität werden zwei entscheidende Merkmale und zugleich Schwierigkeiten der 

Qualitätsermittlung in der Sozialen Arbeit offenbar: Es stellt sich zum einen die 

Frage, wer der unterschiedlichen Akteure die Qualität sozialer Dienstleistungen be-

stimmt, also über die Deutungshoheit verfügt bzw. wie die unterschiedlichen Vor-

stellungen von Qualität miteinander in Einklang gebracht werden können (vgl. 
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Schaarschuch/Schnurr 2004, S. 309). Zum anderen lässt sich die Qualität der Er-

gebnisse angesichts des Technologiedefizits, des uno-actu-Prinzips und der not-

wendigen Mitwirkung der Adressat*innen kaum einheitlich messen. Es entsteht 

kein präzise geplantes Produkt, das anhand von unabhängigen Kriterien beurteilt 

werden könnte. Dies entspricht der Tätigkeitsform ‚Handeln‘ im Sinne einer aris-

totelischen Handlungstheorie, die anders als das ‚Herstellen‘ kein objektiv vorge-

gebenes Ziel erzeugt, an dem es sich objektiv messen ließe (vgl. Motzke 2014, S. 

39 f.). Welche eventuellen Veränderungen tatsächlich auf eine bestimmte Interven-

tion zurückzuführen sind, bleibt zudem oft unklar (vgl. Kilb 2016, S. 205) und 

schließlich würde ein „einheitlicher, die Angebote der sozialen Dienste grundle-

gend und umfassend strukturierender Qualitätsbegriff die Möglichkeiten der Ad-

ressaten [und Adressatinnen] an der Festlegung dessen, was im Einzelnen die Qua-

lität von Leistungen bestimmt, systematisch ausblenden […]“ (Böllert 2004, S. 

123). Das Bestreben, zu einer einheitlichen und starren Qualitätsdefinition auf der 

Ergebnisebene zu kommen, sollte also gerade aus professionellen Überlegungen 

heraus verworfen werden. Um stattdessen einen relationalen Qualitätsbegriff (vgl. 

Schaarschuch/Schnurr 2004, S. 309 ff.) zu skizzieren und eine Verbindung zum 

Professionsverständnis der Professionellen zu schaffen, wird folgend zunächst die 

Unterteilung in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erläutert.  

Strukturqualität bemisst sich an den zur Qualitätsentwicklung und -sicherung not-

wendigen bzw. erfolgten oder gegebenen strukturellen Maßnahmen, Eigenschaften 

und Bedingungen. Darunter kann beispielsweise die räumliche Ausstattung, die 

Qualifikation der Mitarbeitenden oder Öffnungszeiten einer Beratungsstelle ver-

standen werden. Prozessqualität fokussiert das Vorhandensein und die Beschaffen-

heit von Aktivitäten, die geeignet sind, eine bestimmte Leistung zu erbringen oder 

ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also die professionelle Handlung an sich. Ergeb-

nisqualität betrachtet den durch die Leistungserbringung erzielten Zustand, also ei-

nen messbaren Erfolg oder Misserfolg (vgl. Merchel 2004a, S. 39).  

Angesichts des oben beschriebenen Messproblems der Sozialen Arbeit (Ergebnis-

qualität) ist die Qualität der Handlungen selbst (Prozessqualität) umso wichtiger13. 

                                                           
13 Die hohe Relevanz von Wirkungs- und Nutzerforschung soll hier nicht bestritten werden. Ange-

sichts der Kontroversen und Unwägbarkeiten in diesem Bereich wird in der vorliegenden Arbeit 
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„Ziel gelingender Praxis ist die Qualität der Handlungen an sich“ (Motzke 2014, S. 

39 f.). Auch wenn der Gebrauchswert für die Adressat*innen als Qualitätskriterium 

im Vordergrund stehen sollte, kann Erfolg hier nur unzureichend definiert und be-

urteilt werden. Wenn sich professionelles Handeln jedoch reflexiv auf Wissen-

schaftswissen und das Prinzip der Adressat*innenorientierung und Partizipation be-

zieht, dann ist durch die Qualität des Handelns der Nutzen für die Adressat*innen 

zumindest als erfolgversprechende Zielperspektive enthalten. „Prinzipiell darf da-

von ausgegangen werden, dass professionelle Arbeit sich in Interaktionsprozessen 

realisiert, deren Qualität angemessen nur als Prozessqualität des Handelns bestimmt 

werden kann“ (Dewe 2013, S. 96). Zudem impliziert professionelles Handeln im 

Sinne eines reflexiven Professionsverständnisses die zirkuläre Überprüfung der 

Wirkung des eigenen Handelns (vgl. Oestreicher/Unterkofler 2017, S. 142). Um zu 

einer professionellen und kritisch-reflexiven Prüfung der Angemessenheit einer In-

tervention zu kommen, spielt auch das empirisch gewonnene Wissen um Wirkun-

gen und deren Mechanismen eine Rolle (vgl. Albus/Polutta 2008, S. 264). Dies al-

lerdings in Abgrenzung zu einem die Soziale Arbeit tendenziell technologisieren-

den Forschungsansatz, der sich auf randomisierte Kontrollexperimente beschränkt 

und im Dienste der wirkungsorientierten Steuerung sozialer Dienste denkt. Statt-

dessen wird hier die immer wieder zu stellende Frage gefordert, was für wen unter 

welchen Umständen und warum wirkt (vgl. ebd., S. 262 ff.) um die Qualität des 

professionellen Handelns zu sichern und damit die Prozessqualität mit dem Ziel zu 

sichern, positiven Einfluss auf die Wirkung der Leistungserbringung zu nehmen. 

Ein solches Qualitätsverständnis wird sowohl der Strukturlogik der Profession So-

zialer Arbeit als komplexer und nur bedingt planbarer Praxis gerecht und vermeidet 

zugleich die unreflektierte (und damit zwangsläufig unprofessionelle) Übernahme 

von Qualitätskonzepten, die zunächst nur auf routinisierte und standardisierbare Tä-

tigkeiten vernünftig anzuwenden sind (vgl. Jansen/Libermann 2004, S. 293). Erst 

durch ihre reflexive Nutzung im Dienste eines professionellen Qualitätsverständ-

nisses kann auch Soziale Arbeit von ihnen profitieren.   

                                                           
der Bedeutung der Prozessqualität unabhängig von Versuchen zur Ermittlung der Ergebnisqualität 

jedoch großes Gewicht beigemessen. 
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Jansen und Liebermann (2004, S. 294) stellen fest, dass Qualitätssicherung lang-

fristig nur durch Professionalisierung erfolgen kann. Sie schlagen die rekonstruk-

tive Fallanalyse als Qualitätssicherungsinstrument vor, da die fehlende Standardi-

sierbarkeit und die nur bedingte Planbarkeit sozialarbeiterischer Prozesse nur diese 

Perspektive zulasse. Dazu erachten sie ein Verständnis der Interaktion als Arbeits-

bündnis, die wissenschaftsartige Distanznahme zur Praxis und den Rückgriff auf 

eine professionelle Ethik zur Selbstkontrolle als unabdingbar. Merchel (2004b, S. 

138) fasst den Zusammenhang von Qualität und Professionalität zusammen: Die 

Qualitätsdebatte „zielt auf eine professionelle Selbstvergewisserung im Hinblick 

auf die Ziele des Handelns, auf die dafür als angemessen eingeschätzten Vorge-

hensweisen (Prozesse) und auf die Ergebnisse“ (ebd.). So verstanden konfrontiert 

die diskursive Logik, die dem Qualitätsbegriff innewohnt, „die Beteiligten mit der 

Forderung, eigene Qualitätskriterien transparent werden zu lassen und in einen Dis-

kurs einzubringen, der für von der Profession eingebrachte Gehalte offen ist und 

den die Profession als sozialpolitisches Diskursforum nutzen kann“ (ebd.) und stellt 

damit zugleich eine Bereicherung für die fortschreitende Professionalisierung und 

die sozialpolitische Verortung der Profession dar.  

3.5 Zwischenfazit: Professionsverständnis als Lehrinhalt 

3.5.1 Hochschulrealitäten 

Hochschulbildung steht aktuell unter dem Einfluss der Bologna-Reform, mit der 

seit der entsprechenden Erklärung die Schaffung eines gemeinsamen europäischen 

Hochschulraums angestrebt wird (vgl. Mühlum/Buttner 2010, S. 159). Neben struk-

turellen Veränderungen wie der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-

gen hat die ausdrückliche Outcome- statt wie bisher Inputorientierung (vgl. ebd., S. 

161) auch inhaltlich massive Auswirkungen. Von Lehrenden wird häufig die ‚Ver-

schulung‘ der Studiengänge durch die Bologna-Reform beklagt, Studierende schät-

zen dagegen die bessere Planbarkeit der Studienkarriere (vgl. ebd., S. 164). Neben 

einer starken Ausdifferenzierung durch die Möglichkeit der Spezialisierung in Mas-

ter-Studiengängen hat sich in der Sozialen Arbeit ein inhaltlicher Kern der Hoch-

schulausbildung herausgebildet, der durchgehend anzutreffen ist: Die Themenbe-

reiche ‚Soziale Arbeit als Profession und Disziplin‘, ‚Bezugswissenschaften‘, 

‚Schlüsselqualifikationen und wissenschaftliches Arbeiten‘, ‚professionelles Han-
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deln‘, ‚Arbeitsfelder und Praktika‘ und ‚Sozialmanagement/ökonomische Rahmen-

bedingungen‘ können als Gemeinsamkeiten der generalistisch ausgelegten Ba-

chelor-Studiengänge verstanden werden (vgl. Klüsche 2007, S. 222).  

Als staatlich anerkannte Ausbildungsstätten sind Fachhochschulen für Soziale Ar-

beit (ähnlich wie die Soziale Arbeit selbst) unterschiedlichen Aufträgen verpflichtet 

und damit bei der inhaltlichen und strukturellen Gestaltung ihres Lehrangebotes 

verschiedenen Schwierigkeiten ausgesetzt. Auf der einen Seite findet sich die Pro-

fession Soziale Arbeit, die in Gremien wie der ‚Deutschen Gesellschaft für Soziale 

Arbeit (DGSA)‘ oder dem ‚Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS)‘ auch über die 

Lehre, ihre Kerninhalte und Qualifikationsrahmen berät und professionseigene 

Standards entwickelt. Dabei gelten die Profession und die sich daraus ergebenden 

Anforderungen stets als leitend. In dem von der DGSA (o. J.) entwickelten Kerncur-

riculum wird dies in den Leitlinien deutlich. Betont wird hier „die stringente Ori-

entierung der curricularen, inter- und transdisziplinären Wissensorganisation am 

Objekt- und Handlungsbereich der Sozialen Arbeit, das heißt an sozialen Proble-

men, bezogen auf Individuen wie auf die Strukturen sozialer (Teil-) Systeme“ (ebd., 

S. 4). Als Ziel wird die Ausbildung eines Professionsverständnisses definiert, das 

mit unterschiedlichen Mitteln „die Lebensführung der von sozialen Problemen be-

troffenen Menschen und insbesondere deren selbst gewählten Lebensentwürfen un-

terstützt und dabei die Verursachung darin zum Ausdruck kommender Probleme 

durch gesellschaftliche Strukturen und Dynamiken thematisiert“ (ebd.). Dazu 

komme es im Studium darauf an, bei den Studierenden eine akademische Grund-

haltung zu fördern, die ihnen dazu verhilft, den Gegenstand ihrer Arbeit und ihre 

Rolle im Erbringungsprozess kritisch zu reflektieren. Dies widerspricht ausdrück-

lich einer reinen Wissensvermittlung oder -akkumulation (vgl. ebd.). Auch der 

FBTS (2016) betont in der Einleitung zur Rahmenqualifikation, er sei „selbstver-

ständlich der internationalen (europäischen wie außereuropäischen) Sozialen Ar-

beit referentiell verpflichtet“ (ebd., S. 19). Soziale Arbeit und damit auch die Hoch-

schullehre wird eindeutig in den Dienst der Adressat*innen gestellt. „Sie handelt in 

Verantwortung für Personen und Sachen sowie für die Gesellschaft und Gemein-

schaft, wobei die Reflexion durch wissenschaftliche/akademische und erkenntnis-

theoretische Prinzipien strukturiert ist“ (ebd., S. 16).  Berücksichtigt werden sollen 

darüber hinaus die unterschiedlichen Orientierungsinteressen der Lehrenden der 
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Hochschule, der Studierenden, der Praktiker*innen und der Arbeitgeber*innen 

(vgl. ebd., S. 20). An erster Stelle stehen also die Adressat*innen Sozialer Arbeit, 

anschließend wird versucht, der Unterschiedlichkeit aller anderen Interessen ge-

recht zu werden. In der Präambel der Rahmenqualifikation werden Kompetenzen 

in der Sozialen Arbeit grundsätzlich als durch einen konstruktiven und gestalteri-

schen Umgang mit der Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis geprägt 

beschrieben. Es wird zwischen reflexiver Wissensverwendung und kritischer Wis-

sensgenerierung, Anwendung/Transfer und wissenschaftlicher Innovation unter-

schieden (vgl. ebd., S. 15).  

Zugleich bezieht sich der Qualifikationsrahmen des FBTS ausdrücklich auf den 

Wissenschaftsrat14, der Anforderungen an die Hochschullehre insbesondere vor 

dem Hintergrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktrelevanz der 

Kompetenzen von Hochschulabsolvent*innen formuliert (vgl. Wissenschaftsrat 

2015). Bildungsziele werden hier in die Dimensionen (Fach-) Wissenschaft, Per-

sönlichkeitsbildung und Arbeitsmarktvorbereitung untergliedert, wobei alle drei 

Dimensionen unter dem Aspekt der Arbeitsmarktrelevanz akademischer Bildung 

betrachtet werden (vgl. ebd., S. 39). Als Ziel wird der Erwerb vielfältiger Kompe-

tenzen definiert, „die für eine erfolgreiche Gestaltung der Erwerbsbiographie von 

hoher Relevanz sind“ (ebd., S. 60). Damit sind nicht die Qualität professioneller 

Handlungen im Dienst ihrer Adressat*innen entscheidend, sondern die „Verant-

wortung für die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit von Gesellschaft und 

Volkswirtschaft“ (ebd., S. 94). Hochschulen haben die Aufgabe, den Auf- und Aus-

bau arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen zu fördern (vgl. ebd., S. 103) und dazu 

die Arbeitsmarktrelevanz der Studienangebote nicht nur zu sichern, sondern zu er-

höhen (vgl. ebd., S. 94). Um dies zu erreichen, soll „eine weitere Stärkung der Kom-

petenzorientierung“ (ebd., S. 107) im Mittelpunkt der Bemühungen der Hochschu-

len stehen. Wie bereits in Kapitel 3.3 ‚Professionsverständnis als Strategie im Um-

gang mit politischen Rahmenbedingungen‘ gezeigt, verschwimmen damit politi-

sche Zuständigkeiten: Die Hochschulausbildung wird auf ihren Nutzen für die 

                                                           
14 Der Wissenschaftsrat besteht aus zwei Kommissionen, der Wissenschaftskommission und der 

Verwaltungskommission. Die Wissenschaftskommission setzt sich aus unabhängigen Wissen-

schaftlern zusammen, die Verwaltungskommission aus Vertreter*innen aus Bund und Ländern. Er 

wird deshalb in der vorliegenden Arbeit als Äußerung der aktuell politisch gewollten Ziele von 

Wissenschaft verstanden. 
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Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik hin definiert. Angesichts dieser Instrumenta-

lisierung der Hochschulausbildung für aktuelle politische Interessen sollte die eben-

falls vom Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen formulierte (in diesem Zusam-

menhang zynisch anmutende) Aussage besonders ernst genommen und als Maßstab 

bei der Gestaltung von Lehre verstanden werden: „Entsprechend sollten sich Hoch-

schulabsolventinnen und -absolventen der Vorläufigkeit und Missbrauchbarkeit 

von Wissen bewusst sein und ihre damit verbundene moralische und gesellschaft-

liche Verantwortung wahrnehmen können“ (ebd., S. 96). In der Reflexion der pro-

fessionellen Praxis Sozialer Arbeit haben sozialpolitische Fragen allerdings wenig 

Raum (vgl. Harmsen 2009, S. 258), Hochschulen sollten die Gefahr der unreflek-

tierten Übernahme von sozialpolitischen ‚pädagogischen‘ Trends deshalb bereits 

im Bachelorstudium thematisieren.  

Als Forschungsgegenstand ist die Hochschulausbildung in der Sozialen Arbeit un-

terbelichtet (vgl. Deller/Brake 2014). Die dargestellten arbeitsmarktpolitischen 

Einflüsse und ihre Gefahr der Deprofessionalisierung des Studiums der Sozialen 

Arbeit scheinen jedoch die curriculare Ausgestaltung des Bachelorstudiums Soziale 

Arbeit nicht zu beeinflussen. Ebert (2011, S. 73) stellt fest, dass alle von ihm mit 

Hilfe einer Dokumentenanalyse untersuchten Hochschulen ihre Aufgabe in der 

Vermittlung der Fähigkeit sehen, professionelles Handeln wissenschaftlich herlei-

ten und begründen zu können. Dabei formulieren sie eine reflexive Berufsausübung 

als Zielsetzung. Alle ausgewerteten Curricula sehen die Beschäftigung mit den ethi-

schen Grundlagen (Menschenrechte und / oder soziale Gerechtigkeit) vor. Fragen 

der professionellen Identität, der beruflichen Rolle oder des professionellen Habi-

tus15 werden in der Regel im Zusammenhang mit die Praxisphasen begleitenden 

Lehrangeboten thematisiert, die auch Reflexions- oder Supervisionsanteile beinhal-

ten. Dieser Einbettung der Praxisphasen in das Studium kommt empirischen Ergeb-

nissen zufolge eine erhebliche Bedeutung bei der Entwicklung und Etablierung ei-

ner reflexiv-professionellen Sozialen Arbeit zu (vgl. Klomann 2016b). Insgesamt 

scheint sich eine zunehmende „Orientierung an einer allgemeinen professionellen 

Handlungslogik jenseits der reinen Wissensvermittlung als verbindliche Leitidee 

durchzusetzen“ (Busse/Ehlert 2012, S. 94). Ansätze zur Entwicklung einer einheit-

lichen curricularen Gestaltung bezüglich der Entwicklung einer professionellen 

                                                           
15 Näheres zum Begriff ‚Habitus‘ in Kapitel 3.5.2 ‚Perspektiven‘ 
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Identität bzw. eines professionellen Habitus sind jedoch kaum vorhanden (Ebert 

2011, S. 73 ff).  Auch Harmsen (2014, S. 91) bewertet Lehrangebote, die Praxis-

phasen während des Studiums flankieren, als Raum zur Reflexion der Praxiserfah-

rungen und zur Relationierung von Theorie und Praxis. Obwohl dies strukturell in 

allen Hochschulen vorgesehen ist, beschreiben befragte Studierende jedoch mehr-

heitlich das Fehlen von Reflexionsmöglichkeiten der vorgesehenen Praktika und 

Projekte (vgl. ebd., S. 116). Lediglich 30 Prozent der Absolvent*innen fühlen sich 

hinreichend auf ihre Praxistätigkeit vorbereitet (vgl. Deller/Brake 2014, S. 128). 

Ihre unterkomplexen Erwartungen an das Verhältnis von theoretischem und prakti-

schem Wissen zu Beginn des Studiums (vgl. Oestreicher/Unterkofler 2017, S. 147) 

scheinen sich im Laufe der Ausbildung nicht wesentlich zu verändern. Harmsen 

(2014, S. 119 f.) fasst zusammen, dass das Bachelorstudium Soziale Arbeit grund-

sätzlich in der Lage ist, einen Beitrag zur Generierung von professioneller Identität 

zu leisten. Zugleich ist bei den Studierenden erst gegen Ende des Studiums und 

auch nur in Ansätzen reflexive Professionalität erkennbar. „Problematisch bleibt 

weiterhin die Verbindung von Theorie und Praxis“ (Harmsen 2009, S. 257). Wenn 

das curricular festgehaltene Ziel der Entwicklung einer reflexiven professionellen 

Identität wie gezeigt nur sehr eingeschränkt gelingt, müssen Hochschulen die Eig-

nung, die Gewichtung, den Umfang, den Zugang und die Nutzung der entsprechen-

den Angebote überdenken. Harmsen (2009, S. 130) beklagt, dass das Studium So-

zialer Arbeit den Studierenden bislang nur wenige Orte zur Verfügung stellt, an 

denen professionelle Identitätsentwicklungen möglich sind.  

3.5.2 Perspektiven 

In der vorliegenden Arbeit wird ein modernes Professionsverständnis als ein aus 

drei Elementen bestehendes professionelles Selbstverständnis verstanden: Der 

Rückgriff auf ethische Grundsätze als handlungsleitende Basis, das Umsetzen von 

professionellen Prinzipien wie Adressat*innenorientierung, Partizipation und Ach-

tung der Autonomie der Adressat*innen sowie ein reflexiv relationierendes Ver-

ständnis des Theorie-Praxis-Verhältnisses. Die Notwendigkeit der Schaffung von 

Möglichkeiten der Entwicklung eines solchen Professionsverständnisses im Ba-

chelor-Studium Soziale Arbeit wurde in den vorangegangenen Teilen des dritten 

Kapitels erläutert. Dabei hat sich ein relationierender Umgang mit unterschiedli-

chen Wissensformen als der Aspekt herausgestellt, der als Teil der Hochschullehre 
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bislang nur vage (vgl.3.1 ‚Hochschullehre als Ausführung eines gesetzlichen Auf-

trags‘) und nach Meinung vieler Studierender nicht ausreichend (vgl. 3.5.1 ‚Hoch-

schulrealitäten‘) etabliert ist. Im Folgenden wird dieses Element näher beleuchtet 

und es werden in der Literatur zu findende Vorschläge zur Verbesserung entspre-

chender Lehrangebote vorgestellt.  

Der Ansatz der Relationierung verschiedener Wissensformen, wie Dewe und Otto 

(2012) sie fordern, hat sich als Idee von einem Theorie-Praxis-Transfer durchge-

setzt. Allerdings scheint für viele Sozialarbeiter*innen nicht eindeutig geklärt, wie 

diese Relationierung von statten gehen kann (vgl. Kunz 2015, S. 14). Seinen Nie-

derschlag findet dies in dem häufig bei Praktiker*innen der Sozialen Arbeit fehlen-

den Bezug auf theoretisches Wissen. In unterschiedlichen Studien wurde gezeigt, 

dass professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit stark auf Alltags- und biogra-

phischen Erfahrungen basiert und weniger auf fachlichem und wissenschaftlichem 

Wissen (vgl. Grasshoff/Schweppe 2009, S. 308). In der Praxis wird die Beschäfti-

gung mit theoretischem Wissen auch wegen des allgegenwärtigen Zeitmangels häu-

fig verworfen, Professionelle beschreiben ihr Wissen als defizitär (vgl. Harmsen 

2009, S. 257 ff.). Harmsen (2014, S. 15) begründet dies damit, dass der reflexive 

Wert von Theorien der Sozialen Arbeit nur wenig anerkannt wird, der kognitive 

Aspekt der professionellen Identität deshalb eher schwach ausgeprägt ist. Der Be-

griff Professionalität wird von Vertreter*innen der Praxis häufig eher alltagssprach-

lich-pragmatisch im Sinne von Praxistauglichkeit verwendet, relevante wissen-

schaftliche Beiträge werden kaum zur Kenntnis genommen (vgl. ebd., S. 11). Be-

reits unter Studierenden der Sozialen Arbeit herrscht eine Vorstellung der Hoch-

schulausbildung vor, die zwar einen akademischen Abschluss ermöglicht, professi-

onelles Handeln aber wie in einer technisch-handwerklichen Ausbildung vermittelt. 

Die Relevanz von Wissenschaft und Forschung nimmt für die Studierenden deut-

lich ab (vgl. Klomann 2016a, S. 28). Entsprechend erhoffen sich viele Studierende 

von ihrem Studium klare Anleitung und Methodenvermittlung (vgl. ebd., S. 91). 

„Was generell fehlt, ist die Selbstdefinition der Studierenden als wissenschaftlich 

Lernende“ (ebd.); wissenschaftliches Wissen hat für viele die Funktion, in der Pra-

xis direkt anwendbar zu sein (vgl. ebd., S. 89 f.). Die Professionalisierung der Aus-

bildung künftiger Sozialarbeiter*innen und das oben beschriebene Bemühen der 

Hochschulen, die Entwicklung eines professionellen Habitus zu fördern, scheint 
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also nicht automatisch mit einer Professionalisierung des Handelns in der Praxis 

einher zu gehen. Diesen Studienergebnissen steht der Umstand gegenüber, dass So-

zialarbeiter*innen aktuell zunehmend das eigene Handeln begründen und legitimie-

ren müssen (Dewe 2009, S. 59; Harmsen 2009, S. 259; vgl. auch 3.4 ‚Die Ange-

wiesenheit der Sozialen Arbeit auf Prozessqualität‘). Auch die Etablierung der Aus-

bildungsgänge als wissenschaftliches Studium ist mit dem Anspruch verbunden, 

traditionelles pädagogisches Handeln mit wissenschaftlicher Begründung zu verse-

hen (vgl. Dewe et al. 2011, S. 73). 

Dewe (ebd., S. 56) charakterisiert professionelle Praxis als das sich gleichzeitige 

Verpflichten auf zwei Urteilsformen, das reflexive Wissenschaftsverständnis und 

die situative und sozialkontextbezogene Angemessenheit. Professionelle Prakti-

ker*innen müssen sich also in komplexen Situationen (s. 3.2 ‚Hochschullehre als 

Vorbereitung auf ein komplexes Handlungsfeld‘) unter Handlungsdruck reflexiv 

auf Wissen beziehen; die Praxis zwingt einerseits zu Entscheidungen, erfordert an-

dererseits Reflexion, um zu angemessenen Methoden zu gelangen. Handlungsdruck 

erschwert jedoch Reflexivität, er zwingt vielmehr zu schnellen Entscheidungen, 

also zu intuitivem, fast reflexartigem Handeln (vgl. Dewe 2012, S. 112). Soll sich 

das Professionsverständnis im professionellen Handeln niederschlagen, muss es 

also fast automatisiert abgerufen werden. „Handlungsleitend werden wissenschaft-

liche und ethische Prinzipien erst dann, wenn sie tief in der Person verankert sind“ 

(Ebert 2011, S. 79). Wie die oben beispielhaft genannten Studien zeigen, wird the-

oretisches Wissen von Praktiker*innen häufig verworfen. Möglicherweise ge-

schieht dies aufgrund des Handlungsdrucks bei der gleichzeitigen Unmöglichkeit, 

dieses Wissenschaftswissen direkt rezeptartig anzuwenden; Herausforderungen, 

die gerade Absolvent*innen überfordern können (vgl. Zierer 2009). Harmsen 

(2014) stärkt diese Hypothese mit seinen Ergebnissen einer Studie, in deren Rah-

men Studierende der Sozialen Arbeit gegen Ende des Studiums zu ihrer professio-

nellen Identität befragt wurden: „Wissensbestände des Studiums müssen dem ‚Pra-

xistest‘ standhalten, ansonsten gelten sie als irrelevant“ (ebd., S. 117).  

Dewe et al. (2011, S. 72) betonen, dass das veränderte Wissenschaftsverständnis, 

wie es in der jüngeren Professionalisierungsdebatte als Konsens gilt, auch innova-

tive Konzepte in der Ausbildung erfordert, die den neuen Anforderungen gerecht 

werden. Ein dies berücksichtigender Vorschlag stammt von Dewe (2009, S. 58) und 
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beinhaltet das werkstattartige Einüben rekonstruktiver Falldiagnostik und herme-

neutisch-lebensweltlicher Fallbearbeitung sowie die verstärkte systematische Be-

gleitung und Auswertung von Praktika in den Hochschulen, um den beschriebenen 

Widerspruch der Reflexivität unter Handlungsdruck zu überwinden. Hier soll das 

„methodisch geleitete Überdenken problematisch gewordener Lösungsstrategien“ 

(ebd., S. 56) erprobt werden. Dabei soll die Fähigkeit des reflexiven Umgangs mit 

wissenschaftlichem Wissen „etwa durch das Einüben eines Denkens in Differen-

zen, durch das […] Umgehen mit ungewohnten Perspektiven sowie durch das an-

geleitete Generieren von alternativen Deutungs- und Beurteilungsoptionen“ (Dewe 

2012, S. 124) eingeübt werden. Der von Dewe (2009, S. 59) so definierten Haupt-

funktion der Ausbildung, der Erwerb von Methodenkenntnissen zur „beruflichen 

Selbstvergewisserung und Selbstevaluation sozialarbeiterischen Handelns für die 

und in der beruflichen Praxis“ (ebd.), wäre damit Rechnung getragen. Zierer (2009, 

S. 73 ff.) betont die Relevanz lernförderlicher Rahmenbedingungen während Prak-

tika, die es Studierenden ermöglichen, die Begründung verschiedener Zielsetzun-

gen und Entscheidungsprozesse zu erproben. Dabei spielt die beratende, unterstüt-

zende, pädagogische, einsichtsfördernde und beurteilende Rolle der Praxisanlei-

ter*innen eine entscheidende Rolle. Zierers (ebd.) Vorschläge der Einübung des 

Theorie-Praxis-Transfers beinhalten Übungs-Beratungsstellen und Praxisgemein-

schaften von Lernenden und Expert*innen, mit deren Hilfe ‚echte‘ Praxiserfahrun-

gen reflektiert werden können. Kunz (2015) fordert eine Zusammenstellung der Er-

kenntnisse einer Kasuistik der Sozialen Arbeit als Ort der Relationierung von The-

orie und Praxis zu ‚Schlüsselsituationen‘, anhand derer durch kasuistische Be-

schreibungen das Allgemeine mit dem Besonderen verknüpft werden kann. Krainer 

und Wyssen-Kaufmann (2012, S. 219 ff.) beschreiben detailliert die Förderung von 

Professionalität in fallrekonstruktiven Forschungswerkstätten.  

Wenn also Studierenden nicht nur theoretisches Wissen der Sozialen Arbeit und der 

Bezugswissenschaften vermittelt wird, sondern sie noch im geschützten Rahmen 

des Studiums die Rückbindung der Praxis und ihrer Handlungsentscheidungen an 

ihr Wissenschaftswissen einüben können, könnte das ‚intuitive‘ Praxishandeln auf 

diese Methodik der Fallrekonstruktion zurückgreifen und so trotz Handlungsdruck 

reflexiv sein. Damit bleibt die Einzigartigkeit jedes ‚Falls‘ berücksichtigt und das 

Praxishandeln angemessen situativ. Die Methode der wissenschaftlich fundierten 
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Fallrekonstruktion als dem professionellen Handeln zugrundeliegendes Verfahren 

ist aber immer das gleiche und kann eingeübt werden, da es sich um eine „Wissens-

verwendung qua Verfahren“ (Dewe 2009, S. 56) handelt.  

Die durch solche oder ähnliche Formate eingeübte und verinnerlichte reflexive 

Problemlösung bedingt neben dem Reflexions- auch einen Routinisierungsgewinn 

(vgl. Dewe 2009, S. 56). Das so routinisierte Professionswissen zeigt sich in einem 

beruflichen Habitus16 (vgl. ebd, S. 57), dessen Beschaffenheit durch die Handlun-

gen des/der Professionellen bestimmt wird und auf die „Wahrnehmungs-, Denk- 

und Handlungsschemata“ (Bourdieu 1970, S. 153, zitiert nach Lenger/Schnei-

ckert/Schumacher 2013, S. 14) eines Menschen schließen lässt. Mit dem professi-

onellen Habitus als Automatismus verinnerlichter Handlungsabläufe wird der 

Nichtstandardisierbarkeit des beruflichen Handelns etwas Verlässliches gegenüber-

gestellt, das Professionalität sichern kann (vgl. Becker-Lenz/Müller 2009b, S. 200). 

Becker-Lenz und Müller (ebd., S. 216 ff.) bezeichnen die ‚Fähigkeit des Fallverste-

hens unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse‘ als eines von drei Ele-

menten eines Professionsideals, das sich in ihrem Konzept des professionellen Ha-

bitus zeigt17. Die Fähigkeit zeichnet sich einerseits durch das rekonstruktionslogi-

sche Erfassen der Besonderheit einer individuellen Fallstruktur und andererseits das 

Beziehen von Fallphänomenen auf abstrakte Kategorien aus. Die Autoren betonen 

ebenfalls (wie Dewe und Zierer, s. o.) die Notwendigkeit der Übung unter Anlei-

tung dieser habituellen Kompetenzen, die sich nicht aus ‚dem Methodenhandbuch‘ 

erlernen lassen (vgl. ebd., S. 217). Sie schlagen dazu unter anderem kontinuierliche 

Fallwerkstätten vor, in denen mithilfe fallrekonstruktiver Analysemethoden und 

objektiver Hermeneutik individuelle Fälle auch im Hinblick auf theoretisches Wis-

sen reflektiert werden können (vgl. Becker-Lenz/Müller 2009b, S. 404). Oestrei-

cher und Unterkofler (2017, S. 146 f.) möchten diesen Räumen zur Aneignung eine 

vermittelnde Thematisierung der Komplexität des Verhältnisses von Theorie und 

                                                           
16 Harmsen (2014, S. 24) merkt an, dass dem Habitusbegriff eine Starrheit innewohnt, die der Viel-

falt der Arbeitsfelder und der sich ständig verändernden gesellschaftlichen Entwicklungen und 

Herausforderungen mit daraus resultierenden neuen Handlungstheorien, Konzepten und Methoden 

nicht gerecht wird. Er plädiert deshalb für eine professionelle Identität. In der vorliegenden Arbeit 

wird jedoch auch der professionelle Habitus als ein flexibler Niederschlag sich fortlaufend entwi-

ckelnder Denk-, Werte- und Handlungsschemata verstanden (vgl. Bourdieu 2009, S. 164 ff.). 
17 Neben diesem Element wird die Berufsethik und die Fähigkeit zur Gestaltung eines Arbeits-

bündnisses genannt, der die Prinzipien Autonomieförderung und Partizipation zugrunde liegen 

(vgl. Becker-Lenz/Müller 2009b, S. 361 ff). Damit entspricht dieses Verständnis eines professio-

nellen Habitus inhaltlich dem hier verwendeten Professionsverständnis (vgl.1 ‚Einleitung‘). 
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Praxis vorangestellt wissen, damit Wechselwirkungen zwischen beiden Wissensbe-

reichen anschließend produktiv genutzt werden können.  

In solchen oder ähnlichen Hochschulangeboten kann neben der grundsätzlichen 

Verbindung von Theorie und Praxis auch der Bezug auf ethische Grundlagen und 

sozialarbeiterische Prinzipien eingeübt werden, indem das eigene Handeln im Hin-

blick auf Widersprüche, Mandate und Perspektiven analysiert und alternative 

Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Dabei müssen sowohl bereits vor dem 

Studium gebildete Haltungen reflektiert und gegebenenfalls verändert werden, als 

auch „neue habituelle Komponenten in einem Prozess des Versuchs und Irrtums 

erworben werden“ (Becker-Lenz/Müller 2009b, S. 399). Diese „Verinnerlichung 

eines den Problemen der Berufspraxis angemessenen professionellen Habitus“ 

(ebd.) und die Überprüfung dieses Prozesses auf Erfolg bezeichnen die Autoren als 

Hauptaufgabe der Ausbildung an Hochschulen. Harmsen (2014, S. 15) fasst zusam-

men: „Gelingende professionelle Identität entsteht dort, wo Theorie, Praxis und Bi-

ographie in einen Sinnzusammenhang gestellt werden können“ (ebd.) und leitet da-

raus konkrete Veränderungen der Hochschulausbildung ab, die die Entwicklung ei-

ner reflexiven Professionalität der Studierenden zukünftig besser fördern können:  

• Professionelle Identität sollte als gesondert ausgewiesener Lernort im Stu-

dium integriert sein. 

• Zu Beginn des Studiums muss die Professionsorientierung deutlich wer-

den, um die professionelle Identitätsbildung früh zu stützen. 

• Wissenschaftliche Lehrangebote müssen einen sinnlich erfahrbaren Praxis-

bezug ermöglichen. 

• Neue Lernorte zur Bildung professioneller Identität müssen über curricu-

lare Angebote hinaus geschaffen werden. 

• Die Bedeutung kognitiver Identitätsbildung ist deutlicher zu kommunizie-

ren und Studierende müssen angehalten werden, sich auf Aneignungsfor-

men wie z. B. Professionszirkel einzulassen. 

• Reflexivität muss als zentrales Konstruktionsprinzip als Kernbereich des 

Studiums anerkannt werden. 

• Es bedarf einer differenzierten Auseinandersetzung mit ‚guter‘ und 

‚schlechter‘ Praxis. 
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• Das Verhältnis von ‚Aneignung‘ und ‚Konstruktion‘ muss aufgegriffen 

und empirisch rekonstruiert werden (vgl. ebd.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle Elemente eines reflexiven 

Professionsverständnisses in der Lehre neben rein wissensvermittelnden Lehrange-

boten auch in Form von werkstattähnlichen Formaten integriert sein sollten, um 

eine Nutzung der Studieninhalte in der Praxis durch Routinisierung / Habitualisie-

rung auch unter hohem Handlungsdruck und angesichts komplexer und teils para-

doxer Anforderungen zu ermöglichen. Dieses Vorgehen kann sowohl für die Qua-

litätssicherung der Sozialen Arbeit und Professionalisierung der Absolvent*innen 

im Sinne eines reflexiven Professionsverständnisses als auch - angesichts einer dro-

henden arbeitsmarktpolitischen Instrumentalisierung im Dienste der ‚employabi-

lity‘ - dem Beharren auf einer an wissenschaftlich fundierten Inhalten orientierten 

Hochschulausbildung förderlich sein. 

Mit der im Folgenden dargestellten Untersuchung an der katholischen Hochschule 

NRW, Abteilung Aachen, soll diese Frage nach dem ‚Ob‘ und ‚Wie‘ von Professi-

onsverständnis als Lehrinhalt aus der Sicht der Lehrenden diskutiert und von ihnen 

formulierte Ziele, Vorgehensweisen, strukturelle Anforderungen und Möglichkei-

ten wie Hürden thematisiert werden. 

4 Untersuchung zum Professionsverständnis als Lehrinhalt an der Ka-

tholischen Hochschule NRW, Abteilung Aachen 

4.1 Ausgangslage und Fragestellung 

Im Rahmen der in Kapitel 2.2 (‚Zum Stand der Professionalisierungsdebatte in der 

Sozialen Arbeit‘) beschriebenen Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Ar-

beit wird in jüngerer Zeit zunehmend die Frage nach der Rolle der Hochschulaus-

bildung bei der Entwicklung von Professionalität von zukünftigen Sozialarbei-

ter*innen diskutiert (vgl. Harmsen 2014, S. 5). Dabei werden das Verhältnis Hoch-

schule – Professionalität (vgl. ebd.), Hochschule als intermediärer Ort zwischen 

Forschung und Praxis (vgl. Domes 2017), die Rahmen- und Studienbedingungen 

(vgl. Becker-Lenz et al. 2012) oder Modulhandbücher (vgl. Ebert 2011) analysiert, 

um Aufschluss über die Kriterien für eine gelingende Professionalitätsentwicklung 

während des Studiums zu erhalten. Alle von der Verfasserin vorgefundenen Publi-
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kationen betrachten entweder ‚Hochschule‘ als Akteur oder schließen aus schriftli-

chen Vereinbarungen zu Lehrinhalten wie Modulhandbüchern auf die Lehre an 

sich. Zusätzlich werden teilweise Studierende zu ihrer Bewertung des Studiums und 

dessen Rolle bei der Entwicklung einer professionellen Identität / eines Habitus be-

fragt (vgl. z. B. Becker-Lenz/Müller 2009; Ebert 2012). Die Lehrenden als die Per-

sonen, die vermittelnd zwischen in Gremien vereinbarten Lehrinhalten und den Stu-

dierenden agieren, kommen dabei nicht zu Wort. Dies ist erstaunlich, denn die in 

den genannten empirischen Untersuchungen verwendeten Begriffe wie ‚professio-

nelle Identität‘ (Harmsen 2014) und ‚Professioneller Habitus‘ (Becker-Lenz/Müller 

2009; Ebert 2012) zeigen deutlich, wie stark Professionalität in der Sozialen Arbeit 

mit der sie innehabenden Person verbunden ist. „Handlungsleitend werden wissen-

schaftliche und ethische Prinzipien erst dann, wenn sie tief in der Person verankert 

sind“ (Ebert 2011, S. 79). So ist also davon auszugehen, dass auch das Professions-

verständnis der Lehrenden fest mit ihrer Person verbunden ist und so seinen Aus-

druck in der Lehre findet. Einerseits durch die Funktion der Dozent*innen als Vor-

bild und Modell (Ebert 2012, S. 286 ff.), andererseits durch die individuelle Aus-

gestaltung der vereinbarten Lehrinhalte. Soziale Arbeit wird aktuell im wissen-

schaftlichen Diskurs als soziale Dienstleistung verstanden (vgl. Stock et al. 2016, 

S. 27), die Leistungserbringung erfolgt in den meisten Fällen im Rahmen von In-

teraktionen im direkten Kontakt zwischen Professionellen und Adressat*innen. Die 

sozialen Interaktionen im Rahmen der Hochschulausbildung und insbesondere die 

hier eingebrachten Haltungen der beteiligten Akteure sollten deshalb m. E. eben-

falls Berücksichtigung finden. Busse und Ehlert (2012, S. 86), Schallberger (2012) 

und Graßhoff und Schweppe (2009) beziehen die Personen der Studierenden mit 

ihren Haltungen, biographischen Erfahrungen und habituellen Prädispositionen 

ausdrücklich in ihre Überlegungen mit ein. Auf der Seite der Lehrenden werden 

diese Aspekte bislang jedoch nicht thematisiert. Klomann (2015, S. 100 ff.) stellt 

zudem einen Zusammenhang von Organisationskultur und Adressat*innenbildern 

der Mitarbeitenden in professionellen Organisationen fest. Demnach hängt ein au-

toritärer Leitungsstil von Führungskräften, der eine Beteiligung der Mitarbeitenden 

erschwert und verstärkt hierarchisch orientierte Entscheidungsstrukturen pflegt, mit 

einem eher punitiv-disziplinierenden Adressat*innenbild der Mitarbeitenden zu-

sammen. Wird Hochschule als professionelle Organisation betrachtet, in der Leh-

rende und Studierende ebenfalls mit erheblichen Machtasymmetrien umzugehen 
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haben, lässt sich die Erkenntnis übertragen. Das Bild der Lehrenden von den Stu-

dierenden und ihr Unterrichtsstil haben also vermutlich Einfluss auf das Adres-

sat*innenbild und damit auf das Professionsverständnis der Studierenden. Auch un-

ter diesem Gesichtspunkt scheint eine Befragung der Lehrenden bezüglich ihres 

Professionsverständnisses sinnvoll. Becker-Lenz et al. (2012, S. 9) gehen davon 

aus, dass Lehrende „zum Gutteil für die Herausbildung von Professionalität der zu-

künftigen Absolventen mit verantwortlich sind“ (ebd.). Klomann (2016b, S. 46) 

hebt die Bedeutung professioneller Modelle hervor. 

Becker-Lenz und Müller (2009, S. 401) vermuten, dass ein von ihnen entwickeltes 

Professionsideal bei den Lehrenden der Ausbildungsstätten „in weiten Teilen noch 

nicht existiert“, sie stützen diese Aussage allerdings lediglich auf die Befragung 

von Studierenden und der Analyse unterschiedlicher Studienleistungen sowie In-

terviews mit Praxisvertreter*innen. Herrmann und Stövesand (2009, S. 196) stellen 

fest, dass es in der Hochschulausbildung zunehmend um „‚Employability‘ statt um 

Bildung und kritisches Reflektionsvermögen“ geht. In Kapitel 3.5.1 ‚Hochschulre-

alitäten‘ wurde diese Tendenz innerhalb der Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

und der Erklärung von Bologna dargestellt. Ob die an die Hochschulen herangetra-

genen (neoliberalen) Ziele jedoch von Lehrpersonen umgesetzt werden, oder ob 

diese im Sinne eines reflexiven Professionsverständnisses ihre Freiheit der Lehre 

im Rahmen ihrer Aufgaben (Hochschulgesetz §4 Absatz 2) nutzen, um einer sol-

chen Deprofessionalisierung entgegenzuwirken, lässt sich den verfügbaren Studien 

nicht entnehmen.  

Die dargestellte fehlende Berücksichtigung der Lehrenden an Hochschulen bei der 

Erforschung der Lehre hat die Entscheidung bestärkt, die Frage nach einem Profes-

sionsverständnis als Lehrinhalt in der vorliegenden Arbeit über die theoretische 

Analyse hinaus anhand der Aussagen der hierzu befragten Dozierenden an der Ka-

tholischen Hochschule NRW, Abteilung Aachen in den Blick zu nehmen. Im Rah-

men einer Masterthesis kann die ‚Seite der Lehrenden‘ mit ihren biographischen 

Erfahrungen, persönlichen Einstellungen, Ausbildungsgeschichten und Praxiser-

fahrungen höchstens teilweise untersucht werden. Diese Arbeit beschränkt sich des-

halb auf den Aspekt des Professionsverständnisses der Lehrenden als Ausgangs-

punkt für die Gestaltung der Lehre und versteht sich als Anknüpfungspunkt für wei-
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terführende Forschung. Dazu wurde zunächst das Professionsverständnis der Inter-

viewpartner*innen erfragt und anschließend damit verbundene Lehrziele, Metho-

den der Umsetzung und von den Befragten formulierte Veränderungsbedarfe the-

matisiert.  

4.2 Methodik 

4.2.1 Erhebung 

Zur Bearbeitung der dargestellten Fragen wurden Leitfaden gestützte Interviews 

mit fünf Professor*innen der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Aachen 

(KatHo) geführt. Alle Interviewpartner*innen haben zum einen selbst eine (Fach-) 

Hochschulausbildung als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in absolviert und lehren 

zum anderen an der KatHo schwerpunktmäßig in der Fachwissenschaft Soziale Ar-

beit. Die geführten Interviews lassen sich als eine Kombination zweier Methoden 

der qualitativen Datenerhebung beschreiben: Sie weisen typische Charakteristika 

des Expert*inneninterviews auf, da die Befragten sowohl als Sozialarbeiter*innen 

als auch als Mitglieder der Organisation Hochschule als Expert*innen angesehen 

werden. „‘Experte’ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners über die 

zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, 

dieses Wissen zu erschließen“ (Gläser/Laudel 2009, S. 12). Dabei sind die Befrag-

ten weniger mit ihrer gesamten Biographie als eigentliches Objekt der Untersu-

chung interessant, sondern fungieren als ‚Medium‘ (vgl. Gläser/Laudel 2009, S. 

12). In der vorliegenden Arbeit soll durch die Interviews ‚die Hochschullehre an 

der KatHo Aachen bezüglich des Professionsverständnisses‘ erfasst werden, die 

sich durch das ‚Medium Lehrende‘ vollzieht. Zudem haben die Befragten als Ex-

pert*innen eine „besondere, mitunter sogar exklusive Stellung in dem sozialen 

Kontext, den wir untersuchen wollen“ (ebd., S. 13). Auf Professor*innen der Hoch-

schule trifft dies sicher zu. Bei Expert*inneninterviews handelt es sich um eine re-

konstruierende Untersuchung, anhand derer soziale Sachverhalte mit Hilfe des Wis-

sens der Expert*innen rekonstruiert werden sollen. (vgl. ebd.). In dieser Arbeit sol-

len durch die Thematisierung des Professionsverständnisses der Lehrenden die 

Lehrinhalte rekonstruktiv erklärt und daraus mögliche Veränderungsvorschläge ab-

geleitet werden.  

Darüber hinaus können die Interviews als problemzentriert bezeichnet werden, da 

sie auf das ‚Problem‘ Professionsverständnis zentriert sind, das im Interview von 
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der Verfasserin eingeführt wird, und auf das sie immer wieder zurückkommt (Ma-

yring 2002, S. 67). Anders als beim narrativen Interview liegt dem Gespräch bereits 

ein bestehendes wissenschaftliches Konzept zugrunde, das durch die Äußerungen 

des Erzählenden gegebenenfalls modifiziert wird (vgl. Lamnek/Krell 2016, S. 345). 

Der problemzentrierten Forschung liegt also eine Kombination aus Induktion und 

Deduktion zugrunde. So wurden auch in der vorliegenden Arbeit unterschiedliche 

Professionsmodelle erörtert und ein bestimmtes Professionsverständnis als leitend 

markiert. Möglichen neuen, bisher nicht bedachten Aspekten soll jedoch offen be-

gegnet werden. Dafür ist es wichtig, dass das „theoretische Konzept des Forschers 

nicht bekannt wird und entsprechend verzerrende Wirkungen dadurch nicht auftre-

ten können“ (ebd., S. 345). Dies ist hier nur teilweise möglich, da mit einigen der 

Interviewpartner*innen bereits ein teils intensiver Austausch über das gewählte 

Thema stattfand. Angesichts der Personenkonstellation der Interviewsituation (Stu-

dierende befragt Professor*in) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine 

Verzerrung oder Beeinflussung durch die Interviewerin sehr unwahrscheinlich ist. 

Ziel des Interviews ist die Deutung individueller Aussagen vor dem Kontext kol-

lektiver Muster. „Das problemzentrierte Interview fokussiert die Aussagen der In-

terviewten in einem zweifachen Sinne: Zum einen sollen die subjektiven Aussagen 

über einen bestimmten Lebensbereich eingefangen werden, zum anderen sollen in 

diesen Aussagen kollektive, also allgemein gesellschaftliche Verhaltensmuster ent-

deckt werden“ (Schmidt-Grunert 2004, S. 41). In der vorliegenden Arbeit sollen 

das persönliche Professionsverständnis der Befragten und ihre Meinungen zur 

Lehre eingefangen werden, diese jedoch in Bezug zu einem reflexiven Professions-

verständnis nach Dewe/Otto (2012) gesetzt werden. Es geht um „individuelle und 

kollektive Handlungsstrukturen“ (Schmidt-Gruntert 2004, S. 41). Dabei sind drei 

Handlungsprinzipien grundlegend (vgl. ebd., S. 42). Problemzentrierung: Durch die 

umfassende theoretische Analyse der Fragestellung wurde das nötige Vorwissen 

generiert und die Fragestellungen der Interviews weiter eingegrenzt. Gegenstands-

orientierung: Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und die eindeutige 

Festlegung auf die reflexive Professionalität nach Dewe/Otto (2012) als anzustre-

bendes Professionsverständnis in der Sozialen Arbeit macht es erforderlich, dieses 

Prinzip im Vorfeld der Interviews und während des gesamten Forschungsprozesses 

immer wieder zu reflektieren. Die nötige Unvoreingenommenheit, das Sich-leiten-

lassen vom Gegenstand ist entscheidend, um Aussagen zu erhalten, die nicht durch 
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die Interviewerin gefärbt sind. Diesem Aspekt wurde deshalb in der Gesprächsvor-

bereitung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Prozesshaftigkeit: Mit den geführ-

ten Interviews wurden bewusst Gespräche angestrebt, auf die sich die Inter-

viewpartner*innen inhaltlich nicht ausgiebig vorbereiteten. Damit sollte eine Situ-

ation geschaffen werden, in der das persönliche Professionsverständnis der Befrag-

ten zum Tragen kommt und nicht lediglich theoretische Positionen des wissen-

schaftlichen Diskurses beschrieben werden. Weitere Äußerungen oder Ideen, die 

im Anschluss an die Gespräche informell ‚nachgereicht‘ wurden, werden jedoch 

ebenfalls berücksichtigt. Beispielhaft ist hier ein Format zu nennen, das im Rahmen 

einer Dissertation an der KatHo Aachen einmalig durchgeführt wurde, auf das eine 

der Befragten nach dem gemeinsamen Gespräch hinwies, und das als wertvoller 

Hinweis auf Vorstellungen zur Verbesserung der Lehrsituation gelten kann. Damit 

wird der Prozesshaftigkeit des Forschungsgeschehens Rechnung getragen, das so-

wohl bei der Verfasserin als auch bei den Interviewpartner*innen zu weiterführen-

den Überlegungen führen kann, die nicht ignoriert werden sollen.  

Die Interviews orientierten sich an einem zuvor erstellten Leitfaden (s. Anhang), 

der auf der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema basiert (Schmidt-

Grunert 2004, S. 43 f.). In der ersten von drei Fragekategorien ‚Professionsver-

ständnis‘ soll zunächst das persönliche Professionsverständnis der Inter-

viewpartner*innen, dessen theoretische Verortung und mögliche Abgrenzung von 

anderen Vorstellungen und Theorien erfragt werden. Davon ausgehend werden in 

der Kategorie ‚Lehrinhalte‘ die Lehrziele der Befragten und die ‚Lehrbarkeit‘ von 

Professionsverständnis thematisiert. Abschließend widmet sich die dritte Kategorie 

‚Umsetzung‘ den Umsetzungsmethoden der zuvor genannten Lehrziele, der Beur-

teilung der gegebenen Rahmenbedingungen und möglicherweise formulierten Ver-

änderungsbedarfen. Die Transkription der Interviews orientiert sich an dem einfa-

chen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015). Für die Nutzung einzel-

ner, wörtlich zitierter Ankerbeispiele aus den Interviews wurde jedoch darüber hin-

aus stark geglättet. Dies entspricht einerseits dem Wunsch einiger Befragter. An-

derseits relativiert die kleine Gruppe der Befragten und ihre Auswahl nach den ge-

nannten Kriterien die zugesicherte Anonymität. Um dem zu begegnen, werden aus 

den zitierten Textstellen typische, eine Zuordnung erleichternde sprachliche Merk-
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male entfernt. Auch wenn das ‚Wie‘ des Gesagten von der Verfasserin als auf-

schlussreich für den möglichen Bezug zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Diskursen angesehen wird, geht es dabei nicht um sprachliche Feinheiten, sondern 

beispielsweise um die Positionierung innerhalb des Interviews, um Nachdrücklich-

keit und so gesetzte Prioritäten, um Abgrenzungen zu abweichenden Positionen und 

ähnlichen Merkmalen der Texte. Vor Abgabe der Arbeit wurden die genutzten Aus-

sagen den jeweiligen Interviewpartner*innen zur Überprüfung vorgelegt und ihr 

Einverständnis zur Nutzung eingeholt.  

4.2.2 Auswertung  

Die Auswertung des aus den Interviews entstandenen Textmaterials beruht bezüg-

lich des zeitlichen Ablaufs auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). 

Die Betonung liegt dabei bewusst auf dem von Mayring empfohlenen Ablauf, der 

in der vorliegenden Arbeit herangezogen wird. Die Schritte der Auswertung orien-

tieren sich an den Schritten ‚Zusammenfassung‘, ‚Explikation‘, ‚Strukturierung‘ 

(vgl. Mayring 2002, S. 115) mit Hilfe der offenen Kodierung, bei der sowohl de-

duktiv anhand des Leitfadens als auch induktiv aus dem gewonnenen Material her-

aus gearbeitet wird (Kodierungstabelle s. Anhang). Die Qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2010) wird für die in der vorliegenden Arbeit zu diskutierende Frage 

jedoch als zu stark auf die sich aus der Struktur des Textes ergebenden beschrei-

benden Inhalte empfunden. Angesichts der Verortung der Fragestellung innerhalb 

eines andauernden Professionalisierungs- und Qualitätsdiskurses in der Sozialen 

Arbeit (vgl. 2.2 ‚Zum Stand der Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Ar-

beit) und dem großen Einfluss gesellschaftlicher und sozialpolitischer Aspekte (vgl. 

3.3 ‚Professionsverständnis als Strategie im Umgang mit politischen Rahmenbe-

dingungen) liegt der hier geleisteten Auswertung eine Haltung zugrunde, die den 

Vorstellungen rekonstruktiver Verfahren entspricht (vgl. Bohnsack 2003, S. 20 ff.). 

Dabei wird die Offenheit des / der Forscher*in gegenüber dem Material betont und 

bei der Auswertung ein größeres Gewicht auf die Konstruktion von Sinn durch das 

‚Wie‘ des Gesagten gelegt (vgl. Kruse 2015, S. 286). Aus dem Gesagten soll so 

auch auf das dem Beschriebenen zugrunde liegende ‚Sinnfundament‘ geschlossen 

werden können. Es interessiert also nicht nur, was gesagt wird, sondern auch wie 

und wann (auf welche Frage hin) es gesagt wird und was nicht gesagt wird. Metho-
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disch wird dieses Ziel vor Allem an zwei Stellen des Forschungsprozesses umge-

setzt. Zum einen sind die Interviewfragen bewusst offen formuliert, Nachfragen 

und Konkretisierungen werden erst im Anschluss an ausführliche Antworten auf 

Leitfragen gestellt. Damit wird eine rekonstruktive Interpretation der Interviews er-

möglicht. Zum anderen erfolgt die Interpretation ‚am Text‘. Das heißt, dass die ko-

dierten Aussagen nicht als Textbausteine tabellarisch zu einer Kategorie zusam-

mengestellt betrachtet werden, sondern mit einem Code versehen im ‚Urtext‘ blei-

ben. Die Position bestimmter Aussagen im Gespräch und der Aussagekontext blei-

ben so sichtbar und werden in die Interpretation einbezogen. Die in Kategorien zu-

sammengefassten Aussagen werden lediglich zur Zusammenfassung genutzt. Da-

mit ist das Analyseverfahren als gemischtes Verfahren im Sinne des integrativen 

Basisverfahrens nach Kruse (2015) zu verstehen. Zentrale Elemente sind zum einen 

angelehnt an Rosenthal (2011, S. 57 ff.) das sequenzielle und abduktive Vorgehen, 

da die sinnhaften Anschlüsse der aufeinander folgenden Textsequenzen in die Ana-

lyse eingehen und anhand sprachlicher Hypothesen zu überprüfende ‚Regeln‘ ge-

neriert werden. Das offene Kodieren (hier unterstützt durch das Programm 

MAXQDA) bezieht sich hier auf die Grounded-Theory-Methodology nach Strauss 

und Corbin (1996, S. 43 ff.), bei dem die Befragten als die Wirklichkeit deutende 

und hervorbringende Subjekte betrachtet werden. Auf das offene folgen das axiale 

und das selektive Kodieren. Kodes werden dabei als Brücken angesehen, die dazu 

dienen, Konzepte im Datenmaterial aufzuspüren und systematisch miteinander zu 

verbinden. Der ständige Dialog zwischen den Daten, der eigenen Positioniertheit 

(als Studierende, als Sozialarbeiterin und als Fragende) und dem eigenen Kontext-

wissen ist dabei höchst relevant, um eine vorschnelle Einordnung in eigene Kon-

zepte und erhoffte Zusammenhänge zu vermeiden. Zusammenfassend kann das me-

thodische Vorgehen zur Auswertung wie folgt graphisch dargestellt werden. 
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Aufgrund des begrenzten Umfangs einer Masterthesis und der deshalb stark be-

grenzten Forschungsfrage werden die rekonstruktiven Anteile in der Darstellung 

der Ergebnisse vermutlich nicht angemessen Platz finden. Sie sollen jedoch nicht 

bereits im Prozess der Auswertung verloren gehen.  

4.3 Ergebnisdarstellung und Diskussion  

4.3.1 Das Professionsverständnis der Befragten 

In Kapitel 3.1 ‚Hochschullehre als Konkretisierung eines gesetzlichen Auftrages‘ 

wurde deutlich, dass sich die Gestaltung der Lehre auf der Basis des Professions-

verständnisses jeder einzelnen Lehrperson vollzieht. Aus diesem Grund wurde bei 

der hier vorgestellten Studie zunächst das persönliche Professionsverständnis der 

Befragten untersucht.  

Soziale Arbeit als Profession 

Obwohl mit der offen formulierten Eingangsfrage nach dem Professionsverständnis 

der Befragten der Status der Sozialen Arbeit durch die Interviewerin als gegeben 

unterstellt und zunächst nicht hinterfragt wurde, wird dies bis auf eine Ausnahme 

aufgegriffen und eine Definition der Sozialen Arbeit als Profession vorgenommen. 

Entscheidung 
für eine Inter-

pretation 

Fragen an das 
Datenmaterial 
(Was wird wie 

gesagt, 
Einordnung)

Feststellen von 
Verdichtungen und 
Deutungsmustern

Hypothesen und 
Alternative Lesarten

Überprüfung am 
Text

Abbildung 1: Graphische Darstellung des methodischen Vorgehens der Auswertung. (Eigene Darstellung) 
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Dabei werden zwei Aspekte erkennbar, die hier von besonderer Bedeutung für das 

jeweilige Professionsverständnis sind: Einerseits geht es um gesellschaftliche An-

erkennung der Sozialen Arbeit über den Status der Profession, der in diesen Äuße-

rungen mit dem Rückgriff auf professionseigenes wissenschaftliches Wissen und 

mit der Erfüllung besonders wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben verbunden ist.  

A: „Dass die auch als eigene Profession und Disziplin anerkannt ist, das ist mein Verständ-

nis.“ 

O: „Obwohl wir sehr zentrale Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen, führen wir ein Rand-

dasein.“ 

Andererseits wird aus der Definition der Sozialen Arbeit als Profession aus struk-

turtheoretischer Sicht (vgl. 2.1.4 ‚Strukturtheoretische Perspektive‘) auf professio-

nelles Handeln und damit auf das eigene Professionsverständnis leitende Hand-

lungsprinzipien geschlossen.  

I: „Für mich ist bei meinem Professionsverständnis die Frage zentral, ordne ich Soziale 

Arbeit als Profession ein, oder nicht? Und ich bin da sehr deutlich, für mich ist Soziale 

Arbeit eine Profession. Und ich beziehe mich dabei eben auf diese so genannten neueren 

oder auch strukturtheoretischen Perspektiven […]. Nämlich die, die ausgehen von dem 

professionellen Handeln. Also, die sagen, über die Professionalität definieren wir, ob es 

sich um eine Profession handelt.“ 

Beide Begründungen werden teilweise miteinander verbunden und verdeutlichen 

die Einbettung des individuellen Professionsverständnisses der Befragten in den 

wissenschaftlichen Professionalisierungsdiskurs in der Sozialen Arbeit (vgl. 2.2 

‚Zum Stand der Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit‘).  

Ziele der Sozialen Arbeit 

Drei der fünf Befragten leiten ihr Professionsverständnis (ggfs. nach der Klärung 

Sozialer Arbeit als Profession) von zuvor definierten Zielen der Sozialen Arbeit ab. 

Dies bedeutet nicht, dass die zwei übrigen diese Ziele nicht teilen. Auf die zunächst 

vollkommen offen gestellte Frage „Wie würden Sie Ihr persönliches Professions-

verständnis als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in beschreiben?“ haben jedoch 

nicht alle mit einer Benennung der Ziele geantwortet. Über die genannten Ziele 

herrscht jedoch Einigkeit: Es gehe um die Unterstützung von Menschen mit dem 

Ziel, ihre individuelle Vorstellung von einem guten Leben zu realisieren. Die selbst-

tätige Veränderung im Sinne der eigenen Wünsche und Vorstellungen steht dabei 

im Vordergrund.  
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A: „Es geht um die Menschen, dass sie ein gutes Leben führen können und zwar selbstbe-

stimmt auch bestimmen können, was gutes Leben ist.“ 

I: „Und das Ziel wäre in meinem Verständnis immer zu sagen, es geht darum, die Menschen 

zu unterstützen, ihre Vorstellung von einem guten richtigen Leben zu realisieren, ohne an-

deren zu schaden.“ 

E: „Mein persönliches Professionsverständnis von Sozialer Arbeit ist eigentlich immer ge-

wesen, Menschen zu unterstützen in ihrer Lebenslage. Das heißt, zu gucken, was sind deren 

Bedarfe, Bedürfnisse und da anzusetzen.“ 

Ebenfalls einheitlich weisen diese drei Befragten ausdrücklich auf die Notwendig-

keit und Pflicht der Sozialen Arbeit hin, dabei neben der individuellen auch die 

gesellschaftliche bzw. politische Ebene zu berücksichtigen und im professionellen 

Handeln mitzudenken.  

A: „Und dass eben auch gesehen wird bei dieser Definition, dass es nicht nur um die indi-

viduelle Ebene geht, dass ich Menschen befähige, sondern dass immer auch die gesell-

schaftlichen und strukturellen Bedingungen mit in den Blick genommen werden. Und dass 

diese, ich nenne sie jetzt mal politische Dimension, genauso dazu gehört.“ 

I: „Das heißt, auch deutlich zu machen, gesellschaftlich politisch, hier sind Rahmenbedin-

gungen so, dass Menschen immer wieder ausgegrenzt werden, dass sie keine Teilhabechan-

cen haben, und daran was zu verändern.“ 

E: „Wir wollen auch ein Stück weit auf gesellschaftspolitische Veränderungen gucken. Das 

gehört ja immer dazu. Es reicht ja nicht, dem Einzelnen zu helfen und zu sagen, die schwie-

rigen Umstände lassen wir in der Gesellschaft.“ 

Ethische Prinzipien 

Als ethische Grundlage der Sozialen Arbeit werden die Menschenrechte von allen 

Interviewpartner*innen genannt. Dabei werden sie von einigen als selbstverständ-

lich vorausgesetzt, andere leiten dies über den vom DBSH festgeschriebenen, die 

Menschenrechte konkretisierenden Berufsethos her. 

U: „Also ich meine, wenn wir auf die ethischen Grundsätze der Sozialen Arbeit, die uns 

gegeben sind von der, ich sage mal von der Definition her. Dann gehören da die Menschen-

rechte dazu, ganz global gesehen.“  

I: „All dieses Handeln muss immer berufsethisch auch verknüpft und begründet werden 

können.“ 

Eine Äußerung hebt sich jedoch von den Übrigen ab, indem sie sich ausdrücklich 

von dem Begriff der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernas-

coni 2012) distanziert, da in ihm eine selbstverständliche Grundlage der Sozialen 

Arbeit als Sonderfall dieser Profession dargestellt werde.  
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E: „Das ist grundsätzlich in der Sozialen Arbeit verankert, aber nicht ein Sonderfall Sozia-

ler Arbeit. […] Das ist eine Grundlage der allgemeinen Sozialarbeit, die sozusagen keine 

besonderen Vorschläge von anderen Wissenschaften braucht.“  

An dieser Stelle deutet sich bereits ein erstes Mal an, dass auch kontrovers disku-

tierte Grundfragen der Profession Soziale Arbeit und teils widersprüchliche Mei-

nungen doch zu einheitlichen Ergebnissen bezüglich der Grundsätze professionel-

len Handelns führen.  

Mehrheitlich werden darüber hinaus soziale Gerechtigkeit und Freiheit als beson-

ders in der Sozialen Arbeit verankertes ethisches Prinzip genannt. Mit dieser Her-

vorhebung erhält die ethische Fundierung der Befragten einen Zusammenhang zu 

herrschenden gesellschaftlich politischen Rahmenbedingungen, in deren Kontext 

Fragen von Gerechtigkeit und Freiheit als demokratische Grundprinzipien beson-

dere Relevanz erlangen.  

A: „[…] dass ich mich da beziehe, und das ist ja auch in der internationalen Definition 

grundgelegt, auf die Menschenrechte und Fragen und Prinzipien von sozialer Gerechtig-

keit.“ 

O: „[…] dass wir uns für die Gestaltung eines guten gesellschaftlichen Zusammenlebens 

und von Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen. Dass also diese demokratischen, humanisti-

schen und christlichen Orientierungen, da gibt es ja nun sehr viele Überschneidungen, dass 

die natürlich eine Orientierungslinie für unsere gesamte Entwicklungsarbeit sind.“ 

Theoretische Bezüge 

Insgesamt lassen sich sehr vielfältige und unterschiedliche Theoriebezüge feststel-

len. Alle Befragten beziehen sich auf verschiedene theoretische Perspektiven und 

untermauern damit die Annahme der Multiperspektivität als „Eigensinn der Sozia-

len Arbeit“ (Nauerth 2016, S. 13 ff.). Mehrfach werden Dewe und Otto zur Be-

schreibung eines relationierenden Theorie-Praxis-Verhältnisses genannt (vgl. 

Dewe/Otto 2012). Silvia Staub-Bernasconi mit dem Tripelmandat und den von ihr 

systematisierten Problemkategorien (vgl. Staub-Bernasconi 2012), Lothar Böh-

nisch zur Erklärung von Verhaltensweisen vor dem Hintergrund bestimmter Le-

bensbedingungen (vgl. Böhnisch 2012), Amartya Sen und Hans Thiersch werden 

ebenfalls je mehrfach als Bezugspunkte genannt. Vereinzelt werden (beispielhaft) 

Peter Sommerfeld, Alice Salomon, Aaron Antonovsky, professionstheoretische, 

dienstleistungstheoretische und psychoanalytische sowie systemische Ansätze als 

persönliche Schwerpunktsetzungen bezeichnet. Alle Befragten verdeutlichen, dass 
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diese Bezüge (von professionstheoretischen Beiträgen abgesehen) dem professio-

nellen Handeln zur Einnahme unterschiedlicher Perspektiven im Rahmen der Deu-

tung von Situationen / Fällen / Verhalten dienen.18 

I: „Für mich ist das Verständnis so, dass ich sage, wir haben Theorien Sozialer Arbeit. Und 

die lassen sich in verschiedene Perspektiven und Schwerpunktsetzungen nochmal differen-

zieren. […] Die sind für mich alle gleichwertig sozusagen.“ 

Es geht den Befragten also nicht um die Übernahme bestimmter theoretischer Po-

sitionen, sondern um die Möglichkeit, durch den Bezug auf unterschiedliche An-

sätze Situationen mehrdimensional deuten zu können. Gestützt wird diese Interpre-

tation durch die im Folgenden dargestellten Ergebnisse zu dem Aspekt ‚Professio-

nelles Handeln‘ der sich trotz unterschiedlicher und teilweise als kontrovers und 

unversöhnlich beschriebener theoretischer Ausrichtung als weitestgehend einheit-

lich erweist.  

Professionelles Handeln 

Eng verbunden mit dem oben beschriebenen Ziel Sozialer Arbeit, Menschen dabei 

zu unterstützen ein gutes Leben nach ihren Vorstellungen realisieren zu können, ist 

der Auftrag an das professionelle Handeln, die Anzahl der Optionen zu erhöhen, 

aus denen die Adressat*innen (die sich häufig in Situationen befinden, die eine 

Wahl scheinbar verunmöglicht) wählen können (vgl. Dewe/Otto 2012, S. 204 f.). 

Darin, wie auch in der Betonung der Handlungsmaxime, die besagt, dass die Wahl 

für eine Veränderung in der Hand der Adressat*innen bleibt, deren aktive freie Ent-

scheidung nicht angetastet werden darf, sind sich alle Befragten einig. Sie identifi-

zieren sich damit (wenn auch unter Bezugnahme auf unterschiedliche Theoriean-

gebote) mit dem Postulat des professionellen Handelns als Co-Produktion von Pro-

fessionellen und Adressat*inen im Rahmen eines Arbeitsbündnisses (vgl. z. B. 

Schaarschuch/Oelerich 2013, S.87).  

A: „Die Aufgabe von Sozialer Arbeit sehe ich also, diese Optionen zu erhöhen für Men-

schen. Welche sie dann letztlich wählen, das liegt in der Verantwortung der Menschen.“ 

Differenzen beschränken sich an dieser Stelle auf Begrifflichkeiten, die unter-

schiedlich genutzt bzw. interpretiert werden. Aus der Ablehnung einzelner Begriffe 

                                                           
18 Eine der vertretenen Positionen stellt Theorien Sozialer Arbeit als solche infrage und verweist 

damit auf die interessante Diskussion um ein Wissenschaftsverständnis in der Sozialen Arbeit (vgl. 

z.B. Birgmeier 2012). Bedauerlicherweise kann diese Frage aus Platzgründen hier nicht weiterver-

folgt werden. 
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wird teilweise auf einen inhaltlichen Widerspruch geschlossen, der sich jedoch als 

haltlos erweist. Beispielhaft kann das anhand des Begriffs der Autonomie gezeigt 

werden:  

I: „Dazu gehört es, ihre Autonomie anzuerkennen und zu stärken, Handlungsspielräume zu 

erweitern, dazu beizutragen, dass sie aus einer größeren Vielfalt an Optionen entscheiden 

können.“ 

Auf diesen Begriff als Handlungsprinzip angesprochen, wird in einem anderen In-

terview vehement widersprochen:  

E: „Autonomie ist jetzt auch wieder eine Frage, die aufgeworfen ist durch die Sozialge-

setzbücher, wo es heißt, wir müssen jetzt unbedingt mehr Freiheit reinbringen und Auto-

nomie von Klienten und so weiter. Dann springt direkt eine alte Theorie aus den 50er Jahren 

rein, die Befreiungstheorie. Und dann kommt Herriger und baut das neu auf, dann kommt 

man bei den geistig Behinderten und will die auch autonom machen. Und irgendwo gibt es 

Grenzen. Ja, das geht eben nicht, bestimmte Dinge gehen nicht. Insofern, geht es nicht nur 

um die Autonomie.“ 

Als alternatives Handlungsprinzip wird wenige Momente später jedoch angeboten:  

E: „Passiert ja auch immer noch. In Jugendhilfeeinrichtungen. Sozialarbeiterinnen, die ver-

suchen, den Klienten zu sagen, wo es lang geht. Und meine Einschätzung ist dazu, wir 

müssen die Jugendlichen fragen, was brauchst du, damit du dich verändern kannst. Eine 

ganz andere Grundfrage. Und da liegt die Entscheidung dann beim Klienten.“ 

In der Ausführung dessen, was konkret unter dem Handlungsprinzip der Achtung 

der Entscheidungsfreiheit der Adressat*innen verstanden wird, zeigt sich die inhalt-

liche Einigkeit.  

Der Anspruch, Handlungsoptionen zu erhöhen, muss nach Meinung von vier der 

fünf Befragten durch die Deutung von Situationen und Verhalten erfüllt werden 

(vgl. z. B. Heiner 2004b).19 

E: „Die Grundlage, den Menschen in seinen Haltungen, in seinem Verhalten zu verstehen 

und entsprechend zu deuten. Die gute alte Hermeneutik. Das ist die Grundlage aller Sozi-

alen Arbeit gewesen.“ 

A: „Situationen deuten zu können, um dann Menschen eher Alternativen anbieten zu kön-

nen.“ 

Diese deutende Tätigkeit (bzw. professionelles Handeln insgesamt) muss sich für 

alle Befragten auf theoretisches Wissen stützen. Dieses Wissen kann dabei nicht 

                                                           
19 Nach diesem Vorgehen wurde nicht explizit gefragt, die fehlende Nennung bedeutet also nicht 

zwingend, dass hier eine andere Meinung anzutreffen ist.  
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rezeptartig angewendet werden, sondern dient als Reflexionsrahmen. Es ermöglicht 

so unterschiedliche Verstehenszugänge, die neue Deutungen hervorbringen kön-

nen. Der reflexive Bezug auf theoretische Wissensbestände im Dienste des Fallver-

stehens stellt damit die Verknüpfung von Wissenschafts- und Praxiswissen dar, de-

ren Gesamtheit Dewe und Otto (2012) als Professionswissen bezeichnen. Auch hier 

kann die vorgestellte Interpretation als inhaltlicher Konsens aller Befragten verstan-

den werden, der Rückbezug auf bestimmte Theorieangebote sowie verwendete For-

mulierungen differieren unter den Befragten.  

E: „Und das fließt dann in die Arbeit ein. Sie überlegen ja auch, wenn sie einen Fall vor 

sich haben. Was ist die pädagogische Grundlage dieses Falles, was ist die medizinische, 

die psychologische. Und dann haben sie bestimmte Grundlagen an Sichtweisen, also zum 

Beispiel systemische Sichtweise oder psychoanalytische Sichtweise. Und dann ordnen sie 

ein.“ 

I: „Und dieses eben nicht routinisierte Anwenden von Wissensbeständen, sondern einzel-

fallbezogene, reflexive Anwenden professionellen Wissens, das ist für mich das Charakte-

ristikum von Professionalität in der Sozialen Arbeit.“ 

U: „Wenn ich aber rein nur von dem, ich sage mal von einem Technikverständnis ausgehe, 

bin ich dazu nicht so gut in der Lage. Bin ich aber in der Lage, mich auf eine Meta-Ebene 

zu begeben und von dort aus, von einem Dach aus zu gucken, dann kann ich neue Hand-

lungslogiken entwickeln und neue Techniken entwickeln, die ich aber aufgrund der Mo-

delle, die ich zugrunde lege, entwickeln konnte. Das ist für mich die Voraussetzung.“ 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Befragten ein reflexives Professi-

onsverständnis (vgl. 1 ‚Einleitung‘) teilen. Die von einigen als konflikthaft wahr-

genommenen und benannten Differenzen beschränken sich bis hier auf die Verwen-

dung und das Verständnis von Begrifflichkeiten, ein bestimmtes Wissenschaftsver-

ständnis und priorisierte theoretische Bezüge. Die hier vertretene Hypothese, dass 

diese Differenzen ein im Kern kongruentes Professionsverständnis jedoch nicht be-

rühren, kann anhand der Elemente des professionellen Habitus als Kern eines von 

Becker-Lenz und Müller (2009) beschriebenen Professionsideals verdeutlicht wer-

den. Nach Ansicht der Verfasserin handelt es sich hierbei um eine Konkretisierung 

der von Dewe und Otto (2012) vertretenen reflexiven Sozialpädagogik auf das pro-

fessionelle Handeln hin. Demnach müssen professionelle Handelnde einer Berufs-

ethik, bestehend aus Zentralwerten und einer berufsspezifischen ethischen Grund-

haltung folgen, über die Fähigkeit zur Gestaltung eines Arbeitsbündnisses (das die 

Achtung der Autonomie und der (Co-)Produktion der Adressat*innen beinhaltet) 
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verfügen und das Fallverstehen unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse beherrschen. Diese Aspekte teilen alle Befragten, wenn auch unter Verwen-

dung unterschiedlichen Formulierungen und theoretischer Herleitungen. Damit 

kann die Vermutung von Becker-Lenz und Müller (2009, S. 401), nach der dieser 

professionelle Habitus in der Ausbildungspraxis in weiten Teilen noch nicht exis-

tiere, zumindest für die Fachwissenschaft Soziale Arbeit an der KatHO Aachen als 

widerlegt gelten.20 Stattdessen wird hier der Empfehlung (die durchaus an anderer 

Stelle kritisch diskutiert werden sollte) Rechnung getragen, innerhalb eines Studi-

enganges ein einheitliches Professionalitätskonzept  zu vertreten, um den Studie-

renden die Orientierung bei der eigenen professionellen Habitus-Entwicklung zu 

erleichtern (vgl. ebd., S. 400). 

4.3.2 Professionsverständnis und Lehre 

Rahmenbedingugen 

Antworten, die sich auf die Lehre der Befragten beziehen, wurden immer auch be-

gleitet von (nicht ausdrücklich erfragten) Äußerungen zu Rahmenbedingungen und 

äußeren Faktoren, denen die Hochschullehre ausgesetzt ist.  

Vier Interviewpartner*innen wünschen sich eine längere Studiendauer, da sie sechs 

Semester als zu kurz erachten, um sich neben der Wissensaneignung kritisch mit 

erworbenem Wissen auseinanderzusetzen und selbstreflexive Angebote in ausrei-

chendem Maße wahrzunehmen. Dabei werden unterschiedliche Vorschläge zur 

Umsetzung gemacht, die von einem siebensemestrigen Bachelor über das Ideal ei-

nes Masterstudiums aller Studierenden bis zur Wieder-Einführung des Anerken-

nungsjahres reichen.  

I: „Also zum einen würde ich mir sehr wünschen, dass wir einen siebensemestrigen Ba-

chelor-Studiengang haben. […] Wir bräuchten aus meiner Sicht mehr Raum für persön-

lichkeitsbildende und selbstreflexive Inhalte. […] Ich würde mir sehr wünschen, dass wir 

für unsere Theoriemodule mehr Lehrdeputate hätten, um auch in kleineren Kontexten noch-

mal miteinander in Austausch zu kommen. Jetzt habe ich mir das theoretische Wissen er-

schlossen, aber was genau ist damit gemeint.“ 

                                                           
20 Der Verfasserin ist bewusst, dass die Zahl von fünf Befragten eine solche These zunächst nicht 

zu widerlegen vermag. Betrachtet man jedoch die Berufsrollenträger*innen an der KatHO Aachen, 

die in der Fachwissenschaft Soziale Arbeit lehren (die also auch modellhaft bezügl. der professio-

nellen Identität entscheidend sind), so handelt es sich bei der befragten Gruppe durchaus um eine 

‚repräsentative‘ Größe. Lediglich zwei weitere Lehrende fallen in diese Gruppe und wurden nicht 

befragt, wobei eine von ihnen in mehreren Interviews als Beispiel für übereinstimmende Meinun-

gen genannt wurde. 
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A: „Eigentlich fände ich das gut, wenn alle einen Master machen würden.“ 

E: „Wir müssten vielmehr noch Selbsterfahrung machen. […] Wir müssen argumentieren, 

debattieren.“ 

Zwei der Befragten betonen die Bedeutung der Praxis für das Studium Sozialer Ar-

beit. Dabei beziehen sie sich einerseits auf die Möglichkeit der Studierenden, im 

Rahmen ihrer Praxisphasen auch anhand von Modellen und einer intensiven Pra-

xisbegleitung an der Entwicklung ihrer professionellen Identität arbeiten zu kön-

nen. Andererseits wird es als entscheidend angesehen, ob Absolvent*innen als Be-

rufseinsteiger*innen Räume vorfinden, in denen unterschiedliche Perspektiven dis-

kutiert und alltägliche Praxis hinterfragt werden können.  

I: „Was natürlich auch nötig wäre, sind Praxiseinrichtungen, die ein ähnliches Verständnis 

von Profession und Professionalität haben. Und da sehen wir schon auch Entwicklungsbe-

darfe, nicht, weil die Praxis nicht möchte, sondern weil die natürlich ganz andere Alltags-

probleme haben.“ 

A: „Ich hoffe einfach, dass das, was wir hier grundgelegt haben so stark ist, dass es dann 

nachher noch von Bedeutung ist. Aber das ist wirklich auch ganz stark abhängig von den 

Institutionen. […] Ob die auch Anknüpfungpunkte bieten. […] Durch Weiterbildungen, 

Fachzeitschriften, die zur Verfügung gestellt werden. Oder eben auch, dass in Team-Re-

flexionen, in Team-Gesprächen, die regelmäßig sind, auch verschiedene Perspektiven 

Raum finden.“ 

In einzelnen Äußerungen werden jedoch auch Bedingungen an der KatHO Aachen 

als positiv für das Studium der Sozialen Arbeit hervorgehoben: 

I: „Unser Studium, oder unsere Hochschule, dadurch, dass wir immer noch relativ klein 

sind. Ermöglicht ein sehr intensives Begleiten der Studierenden. Und das ist auch etwas, 

was ich gerade mit Blick auf Professionalität als wichtig erlebe. Dass die Modelle haben, 

Menschen, die wirklich aus der Sozialen Arbeit kommen. […] Und auch eine Chance ha-

ben, vom Anfang ihres Studiums bis zum Ende über intensivere Kontakte so Gespräche zu 

suchen. […] Und weil wir durchaus viele Wahlmöglichkeiten haben. Und bei dem genera-

listischen Studium, das ich richtig finde, aber immer noch die Möglichkeit besteht, sich 

punktuell zu vertiefen.“ 

O: „Wir haben die Supervision, die ja immer noch eine ganze Menge Stunden umfasst. 

Sehr kleine Gruppen dafür. Wir haben die ISPS21-Begleitung, die ja sehr intensiv ist, vier 

Stunden pro Woche im Winter. Vorbereitung im Sommer, also da müssen sie schonmal 

Konzepte anderer Hochschulen anschauen, ich glaube, da sind wir immer noch sehr spezi-

ell. Also ich glaube, wir haben viele Elemente. Wir müssen nur den roten Faden immer 

wieder gut aufgreifen.“ 

Von zwei Interviewpartner*innen wird eine sich verändernde Einstellung der neu-

eren hauptamtlich Lehrenden beschrieben. Demnach kommen zunehmend Profes-

sor*innen an die Hochschule, die einen universitären Kontext, jedoch keine Sozia-

lisation als Sozialarbeiter*innen mitbringen. Sie beklagen auf dieser Grundlage 

                                                           
21 Interdisziplinäres Projektseminar 
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eine ‚Verwissenschaftlichung’, die sich durch ein Ungleichgewicht von theoreti-

schen und Selbsterfahrungsangeboten bzw. zwischen Kognition und Emotion 

zeige.  

O: „Im Moment haben wir junge Professoren und Professorinnen, die stark universitär ge-

prägt sind. Das ist ja die Sozialisation, die stattgefunden hat. Die Lust, jetzt wirklich ISPS 

oder Methodenlehre zu machen, oder so etwas, die ist ein Bisschen rückläufig. Ich drücke 

es mal vorsichtig aus.“ 

E: „[Die] kommen mit dem Verständnis hier rein, ich bin jetzt Professor und ich möchte 

Wissenschaftler sein. […] Wir sind ja nach wie vor Fachhochschule und keine Universität. 

Und Fachhochschule heißt immer anwendungsorientierte Lehre. Und das fällt bei manchen 

manchmal weg. Und dann haben sie Leute, die sagen, und das sind Sozialarbeiter, von 

denen ich spreche, die sagen, eigentlich brauchen wir doch keine Supervision. Und da muss 

ich sagen, da wird es sehr flach.“  

Lehrziele, Lehrinhalte, Lernziele 

Vier der Befragten formulieren als Lehrziel ausdrücklich die Entwicklung einer 

professionellen Identität22 bei den Studierenden. Dabei werden unterschiedliche 

Formulierungen verwendet. Es ist die Rede von Professionsverständnis, professio-

nellem Habitus, einem Bewusstsein über die Bedeutung der Zugehörigkeit zur Pro-

fession Soziale Arbeit und daraus folgende Anforderungen, professioneller Identi-

tät oder Professionalität. Die Begriffe werden nicht näher erläutert, aus den auf sie 

folgenden Ausführungen ergibt sich jedoch eine mögliche Differenzierung: Profes-

sionelle Identität wird von den Interviewten als das Wissen um die wesentlichen 

Merkmale Sozialer Arbeit, ihrer besonderen Herausforderungen, Ziele und erfor-

derliche Kompetenzen verwendet, ebenso wie die Umschreibung eines Bewusst-

seins über die Zugehörigkeit zur Profession Soziale Arbeit. Professionalität fokus-

siert das professionelle Handeln, also über ein bestimmtes Professionsverständnis 

hinaus die erforderlichen Kompetenzen zu seiner Umsetzung. Als professioneller 

Habitus wird die Gesamtheit der Einstellungen, Haltungen, Verhaltensweisen und 

professionellen Handlungen verstanden, die auf der Basis einer professionellen 

Identität überwiegend in der Praxis entwickelt wird. Als ein zentrales Element die-

ses Zieles wird von allen die Notwendigkeit hervorgehoben, während des Studiums 

die Deutung einzelner Situationen unter Rückgriff auf allgemeingültiges theoreti-

sches Wissen zu erproben. Ihre eigene Rolle in ihrer Funktion als Professor*innen 

                                                           
22 Der Begriff ‚Professionelle Identität‘ wird hier und im Folgenden auch genutzt, um unterschied-

liche Umschreibungen und ähnliche, von den Befragten synonym verwendete Begriffe zu bündeln. 
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sehen sie dabei als eine unterstützende Begleitung der Studierenden bei der Ent-

wicklung einer eigenen professionellen Identität. 

O: „Zunächst einmal denke ich, geht es darum eine professionelle Identität zu entwickeln.“ 

A: „Wie verstehe ich mich und wir wird das auch deutlich? In meinem professionellen 

Agieren, meinen spezifischen Habitus eben als Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin, vor 

Allem auch in Handlungsfeldern, wo interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Und da, 

ja, das zu schaffen, diesen Habitus, das ist natürlich auch ein Prozess.“  

U: „Dabei geht es mir nie darum, dass die Meins übernehmen, sondern einen eigenen Weg 

finden. Das ist mir wichtig zu entwickeln. […] Ich versuche immer sehr breit darüber zu 

diskutieren, in der Hoffnung, dass eine eigene Auseinandersetzung damit stattfindet.“ 

Um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, verstehen alle die Aneignung theoreti-

schen Wissens als zwingendes Lernziel bei den Studierenden. Mehrheitlich wird 

die Vermittlung des Wissens auch als eine der Aufgaben der Lehre aufgefasst. Le-

diglich in einer Äußerung wird dies mit der Begründung abgelehnt, dass die Wis-

sensaneignung zunächst selbständig geschehen sollte, um dann in Lehrveranstal-

tung über Inhalte diskutieren zu können. Für alle stellt die Wissensaneignung die 

Basis für die kritische Reflexion des Wissens, aber auch für die darauf aufbauend 

zu erwerbende Deutungskompetenz dar. Der Umgang mit dem angeeigneten Wis-

sen, also die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird dazu ebenfalls als Lehrin-

halt genannt.  

I: „Und der Grundstein muss hier gelegt werden, also erstmal in der Aneignung von Wis-

sen. Da sehe ich auch unsere Rolle drin, also wir stellen Wissen zur Verfügung. Und dann 

in beiden Studienprojekten, auch in anderen Seminaren, aber in den vor Allem, die Studie-

renden dabei zu begleiten, welchen Nutzen hat denn dieses Wissen jetzt für mich. Und wie 

geht denn einzelfallbezogene Kontextualisierung und Relationierung eigentlich. […] Das 

heißt, es muss uns gelingen, oder es muss unser Anspruch sein, dass wir diese theoretischen 

Perspektiven als Orientierungs-, Vergewisserungs- und Reflexionsrahmen vermitteln für 

professionelles Handeln.“ 

E: „Aber ich glaube, dass wir kein Wissen lehren müssen. […] Das können sie lesen. Und 

wenn sie lesen, dann können wir mit dem, was sie gelesen haben in Diskurs treten, darüber 

debattieren.“ 

Als weiteres Lehrziel wird Reflexionskompetenz genannt, die in einer kritischen 

Haltung der Studierenden münden sollte (alle nennen entweder Reflexionskompe-

tenz, eine kritische Haltung als Ergebnis ständiger Reflexion oder beides). Dies be-

inhaltet sowohl eine selbstreflexive Komponente in der Interaktion mit Adres-

sat*innen, als auch die reflexive Wissensanwendung. Auch die kritische Reflexion 

gesellschaftlicher Rahmenbedingungen wird hier erneut angesprochen.  
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A: „Das ist für mich auch etwas, was ich vermitteln möchte. Wenn Studierende hier weg-

gehen, bleiben sie dabei, sich weiter zu entwickeln, weiter zu kommen. Versuchen sie wie 

gesagt Orte zu schaffen, wo die Selbstverständlichkeiten des Alltags, die ja dann auch sehr 

mächtig sind, auch nochmal angefragt werden dürfen.“ 

E: „Es muss uns gelingen Persönlichkeiten zu erziehen, die in der Lage sind, über Eigen-

reflexion und In-Beziehung-Treten Zugang zu Menschen zu finden, die dann eine Lösung 

für ihr Leben finden können.“ 

E: „Ein hohes Maß an Eigenkompetenz zu entwickeln.“ 

O: „Die Reflexionskompetenz zu entwickeln und die eigene Persönlichkeitsentwicklung 

und Identitätsentwicklung zu reflektieren […].“ 

Alle Befragten verstehen ein Professionsverständnis und Professionalität also nicht 

als automatisch sich ergebendes Produkt von erworbenem Wissen. Vielmehr ver-

stehen sie es auch als ihre Aufgabe, auf Basis von angeeignetem Wissen Studie-

rende dabei zu unterstützen, dies zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird das über-

geordnete Ziel der Entwicklung einer professionellen Identität anhand unterschied-

licher Kompetenzen operationalisiert und als Studieninhalt konkretisiert. Dieses 

Vorgehen entspricht dem Kompetenzmodell nach Maja Heiner (2012). Die von den 

Befragten genannten Kompetenzen lassen sich hier in die prozessbezogene Pla-

nungs- und Analysekompetenz und in die Reflexions- und Evaluationskompetenz 

einordnen. Dass Aspekte der von Heiner als Interaktions- und Kommunikations-

kompetenz bezeichnete Bereich nur vereinzelt genannt wurden, könnte mit dem 

thematischen Fokus der Interviews zusammenhängen, der auf der Verknüpfung von 

Theorie und Praxis lag. Methodische und unmittelbar handlungsorientierte Kompe-

tenzen wurden nur am Rande thematisiert. So wurde je einmal Kommunikations-

kompetenz, die Fähigkeit in Beziehung zu treten und ein ‚methodischer Hand-

werkskoffer‘ als Lehrziel benannt.  

Zwei Aussagen betonen darüber hinaus die Notwendigkeit, in den eigenen Lehr-

veranstaltungen auch Bezug auf andere Module, Seminare und Vorlesungen zu neh-

men, um für die Studierenden modellhaft den sinnhaften Zusammenhang der unter-

schiedlichen Lehrinhalte miteinander zu verknüpfen.  

I: „Und als wichtige Aufgabe für uns sehe ich nochmal, auch von Anfang an modellhaft 

Studieninhalte zu verbinden. Also in unserer Logik gibt es ja einen Grund, warum welches 

Modul auf welches aufbaut, und welche Inhalte es gibt. Für die Studierenden ist das sehr 

schwer zu erfassen. Also erstens, wie hängt es überhaupt zusammen, warum muss ich mich 

damit beschäftigen. Und ich finde, wir müssen das immer wieder verknüpfen. Also wir 

müssen wissen, was ist auch in anderen Modulen und müssen das zusammenführen. Und 

dadurch auch Modell sein, damit die Studierenden so eine Idee kriegen, wie kann und muss 
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ich eigentlich diese verschiedenen Wissensbestände zusammenführen. Ja, und das ist der 

Anspruch an uns.“ 

Umsetzung 

Auf die Frage, wie die beschriebenen Lehrziele umgesetzt werden, antworten alle 

Befragten im Kern erneut einheitlich. Professionalität kann für sie nur in der Ver-

knüpfung von theoretischem Wissen und Praxis innerhalb der Lehre entwickelt 

werden. Drei Interviewpartner*innen erreichen dies im Rahmen der Interdiszipli-

nären Projektseminare (ISPS), die laut Modulhandbuch die Funktion haben, die 

Studierenden bei der Entwicklung der Fähigkeit zu unterstützen, wissenschaftliches 

Wissen „auf die Ebenen Selbst, Klient, Organisation und Gemeinwesen Beziehen“ 

zu können. Von drei Befragten werden in anderen Lehrveranstaltungen Praxisbei-

spiele herangezogen, die von den Studierenden unter Bezug auf theoretisches Wis-

sen und im Austausch mit Kommiliton*innen und Lehrenden exemplarisch bear-

beitet werden. Alle arbeiten in der Lehre also fallanalytisch, teilweise rekonstruktiv 

(vgl. auch 3.5.2 ‚Perspektiven).  

I: „Es muss unser Anspruch sein, dass wir diese theoretischen Perspektiven als Orientie-

rungs-, Vergewisserungs- und Reflexionsrahmen vermitteln für professionelles Handeln. 

[…] Und dann in beiden Studienprojekten, auch in anderen Seminaren aber in den vor Al-

lem, die Studierenden dabei zu begleiten, welches Nutzen hat denn dieses Wissen jetzt für 

mich. Und wie geht denn einzelfallbezogene Kontextualisierung und Relationierung ei-

gentlich. Und da sehe ich gerade das Studienprojekt zwei mit dem Projekt als wichtige 

Chance, das mit unserer Unterstützung und mit Unterstützung der Praxis zu erproben.“ 

U: „Ich glaube, sie müssen immer versuchen, Anschluss zu Beispielen zu finden, wo sie 

das verorten können.“ 

O: „Ja, Richtung Fallanalyse auf jeden Fall.“ 

Ebenfalls von allen Befragten genannt, wird der kritischen Auseinandersetzung mit 

den eigenen Kompetenzen, möglichen Schwachstellen und persönlichen Bezügen 

bzw. der eigenen Biographie ein hoher Stellenwert beigemessen. Klomann (2016b) 

unterstreicht die von den Befragten geteilte Ansicht, dass ein kritisches und Selbs-

treflexion anregendes Studium zentral bei der Entwicklung eines reflexiven Profes-

sionsverständnisses ist. Diese selbstreflexive Auseinandersetzung wird mehrheit-

lich vor Allem am Ende des Studiums (im sechsten Semester) verortet. Hier sollen 

beispielsweise in Seminaren im Rahmen des Modul 11 ‚Perspektiven der Profes-

sion Soziale Arbeit‘ Räume zur Reflexion genutzt werden. Auch Supervision wird 

hier mehrfach genannt. 
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U: „Wenn wir uns damit auseinandersetzen, was zeichnet sie schon aus? Als Person, als 

Sozialarbeiter, was können sie? Was wissen sie? Und was gibt es, wo sie sagen, das möchte 

ich noch wissen. Oder was möchte ich noch können.“ 

I: „Wir versuchen schon sehr zu ermutigen […] da mit sich selbst sehr reflexiv umzugehen. 

Also genau wahrzunehmen, wo bin ich vielleicht auch an Grenzen gestoßen, wo hat es noch 

nicht gut geklappt? Und dann das sechste Semester, da haben wir ja sehr viele Wahlsemi-

nare, bewusst zu entscheiden, was brauche ich noch mal. Was muss ich nochmal trainieren, 

was will ich vertiefen, um genau daran nochmal anzuknüpfen.“ 

E: „Und, also wir machen das ja hier eigentlich ganz gut. Supervision und Selbsterfahrung.“ 

Auch wenn die genannten, bereits genutzten Formate überwiegend positiv bewertet 

werden, sollte diesen Elementen der Lehre, der aktiven Verknüpfung von Theorie 

und Praxis und selbstreflexiven Elementen, nach mehrheitlich geäußerter Meinung 

(je vier Nennungen) mehr Raum im Studium Sozialer Arbeit zugestanden werden.  

Teilweise sollen dazu bestehende Angebote ausgeweitet und intensiviert werden. 

Durch eine Verlängerung des Studiums soll das sechste Semester sowohl für den 

Bereich der Theorie-Praxis-Verknüpfung als auch der Selbstreflexion intensiver 

nutzbar gemacht werden. Drei Befragte wünschen sich darüber hinaus (rekonstruk-

tive) Fallwerkstätten, in denen die Verbindung von Theorie und Praxis fortlaufend 

erprobt werden kann.23  

I: „Wir bräuchten aus meiner Sicht mehr Raum für persönlichkeitsbildende und selbstre-

flexive Inhalte. Die gibt es schon, aber die Zeit ist schon immer knapp. Also unser Begleit-

seminar zum Studienprojekt zwei, da könnten wir gut noch ein Semester dranhängen, das 

könnten wir intensivieren.“ 

O: „Ich würde mir mehr reflexive Elemente wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, 

dass wir viel stärker fallorientiert arbeiten.“ 

E: „Supervision und Selbsterfahrung. Aber wenn sie gucken, als ich anfing hier, da hatten 

wir Einzelsupervision für jeden Studenten. So, dann hatten wir Dreiergruppen, dann Fün-

fergruppen, jetzt haben wir Siebenergruppen. Und die Zeiten sind nochmal um ein Semes-

ter gekürzt worden. Und das von Fachleuten.“ 

U: „Also da habe ich sicherlich Visionen im Kopf. […] Wenn wir Lernwerkstätten hätten, 

wo Dinge praktisch mal ausprobiert werden können, die man als theoretische Modelle mal 

gehört hat. […] Und wenn ich so eine Laborsituation habe, wo es zum Beispiel einzelne 

Studierende gäbe, die gerade in so einer Lernwerksatt genau bei diesem Prozess sind. Und 

andere das beobachten könnten. Könnten man durch eine Reflexion nachher schon genauer 

drauf kommen, als wenn sie sich damit nur theoretisch auseinander setzen. Das macht für 

mich, glaube ich, das Theorie-Praxis-Verzahnen aus.“ 

                                                           
23 Zwei Befragte äußerten diese Forderung erst im Anschluss an die mitgeschnittenen Interviews, 

es lassen sich daher keine weiteren zitierten Ankerbeispiele anbringen. Es liegen jedoch teilweise 

schriftliche Unterlagen dazu vor.  
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Wie schon bezüglich des Professionsverständnisses der Befragten kann auch hier 

zusammenfassend festgestellt werden, dass Ziele, Umsetzung und Veränderungs-

wünsche in den entscheidenden Punkten vollständig übereinstimmen. Mit dieser 

Feststellung sollen Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten nicht herunterge-

spielt werden: Unstimmigkeiten bezüglich der Notwendigkeit und des Umfangs 

von Supervision scheinen teilweise zu großem Unmut zu führen und die Stimmung 

unter den Befragten vereinzelt zu prägen. Auch die Qualität des Studiums insge-

samt wird sehr unterschiedlich bewertet.  

E: „Ja aber hier sieht es anders aus. Wenn sie hier jetzt Professoren fragen, die würden 

sagen, nee um Gottes Willen Supervision hat hier gar nichts zu suchen. Gibt es auch, hier. 

[…] Und da muss ich sagen, da wird es sehr flach.“ 

E: „Also ich glaube, dass wir hier nicht mehr gut ausbilden.“ 

O: „Und ich konnte mich aber nicht durchsetzen, als wir in der Konzeption waren. Ich 

wollte, dass wir Supervision machen.“ 

I: „Ich glaube, dass es auch normal ist. Und auch, dass Studium so sein darf, dass unsere 

Absolventinnen sehr vielfältig sind. Da werden sicherlich Studierende rausgehen mit einem 

sehr starken Theoriebezug, die vielleicht auch sagen, ich will eher mich vertiefen, ich will 

einen Master machen, eine akademische Laufbahn einschlagen. Dann die anderen, die ein 

gutes theoretisches Fundament haben, aber sagen, ich will trotzdem in die Praxis. Und viel-

leicht auch die Studierenden, die sagen, das mit der Theorie ist nicht so meins, aber die 

trotzdem gute Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter werden. Und diese Vielfalt finde ich ist 

auch in Ordnung.“ 

Jenseits dieser Differenzen und Unterschiede zeigt sich jedoch eine große Einigkeit 

bezüglich des eigenen Professionsverständnisses, angestrebter Lehrziele und geeig-

neter didaktischer Mittel, diese umzusetzen.   
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5 Fazit und Ausblick 

Auf der Basis der theoretischen Herleitung von Sozialer Arbeit als Profession 

konnte in Kapitel 3 ‚Professionsverständnis als Lehrinhalt‘ aus unterschiedlichen 

Perspektiven die Relevanz einer Unterstützung der Studierenden bei der Entwick-

lung eines Professionsverständnisses während des Studiums und die Implementie-

rung dieses Ziels in die Lehre gezeigt werden:  

Der gesetzliche Auftrag durch das Hochschulgesetz und die Gestaltung der verbind-

lichen Modulhandbücher übertragen den einzelnen Lehrenden die Verantwortung 

für die inhaltliche und methodische Gestaltung der Lehre. Damit kommt ihr indivi-

duelles Professionsverständnis zum Tragen. Die Entwicklung einer beruflichen 

Identität und die Reflexion des Verhältnisses von Theorie und Praxis werden als 

Lernziel im Modulhandbuch der KatHO NRW, Abteilung Aachen zwar als Lerner-

gebnisse angestrebt, als Lehrinhalt wird der Umgang mit dem angeeigneten Wissen 

jedoch nicht thematisiert. Dieser Bereich liegt angesichts der fehlenden curricularen 

Verankerung damit in besonderem Maße in der Verantwortung der die entsprechen-

den Lehrveranstaltungen leitenden Professor*innen (vgl. 3.1 ‚Hochschullehre als 

Konkretisierung eines gesetzlichen Auftrags‘).  

Die Vielfalt möglicher Arbeitsfelder und Aufgaben, in denen Absolvent*innen tätig 

werden, erfordert ein bereits entwickeltes Professionsverständnis, auf dessen Basis 

sich das bereichsspezifische (methodische) Wissen vertiefend selbständig angeeig-

net werden kann (vgl. Seithe 2010, S. 19). Das Doppelmandat, nach dem Sozialar-

beiter*innen sich häufig in einem Spannungsfeld zwischen Interessen, Anforderun-

gen und Rechten der Adressat*innen einerseits und (öffentlichen) Kontrollinteres-

sen andererseits bewegen, fordert ebenfalls eine ständige Positionierung der Pro-

fessionellen. Gleichermaßen von Komplexität geprägt ist die Handlungslogik der 

Praxis Sozialer Arbeit. Ein Technologiedefizit (vgl. Motzke 2014, S. 61), die Ko-

produktion des Erbringungsprozesses von Professionellen und Adressat*innen und 

die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion (Uno-actu-Prinzip) zwingen 

Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen zu fachlich fundierten Reaktionen 

auf nur bedingt vorhersehbare Anforderungen unter hohem Handlungsdruck (vgl. 

Klomann 2013, S. 95). Dies erfordert ebenfalls einen reflexiven Umgang mit Wis-

sen und Nichtwissen, der als Element eines Professionsverständnisses bereits in der 
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Hochschule ohne den Handlungsdruck der Praxis erprobt werden sollte (vgl. 3.2 

‚Hochschullehre als Vorbereitung auf ein komplexes Berufsfeld‘).  

Eine Analyse der aktuell neoliberal geprägten (Sozial-) Politik, die die Rahmenbe-

dingungen schafft, unter denen Soziale Arbeit zu leisten ist, verdeutlicht ebenfalls 

die Notwendigkeit der Entwicklung eines gefestigten Professionsverständnisses im 

Laufe des Studiums. Die Ablösung des Prinzips der Solidarität durch das Leistungs-

prinzip in der Sozialpolitik, die sich nicht formal, wohl aber programmatisch zeigt, 

hat zu einer „Öffnung der sozialen Ungleichheitsschere in einem seit dem zweiten 

Weltkrieg nie da gewesenen Umfang“ (Biebricher 2012, S. 153) geführt. Dieser 

Herausforderung muss sich Soziale Arbeit als Mitgestalterin des sozialen Wandels 

unter dem Druck von der eigenen Profession widersprechenden, politisch gewollten 

Prinzipien stellen. Auch in Organisationen und Institutionen Sozialer Arbeit begeg-

nen sich Neoliberalismus (in Gestalt der ‚Neuen Steuerung‘, vgl. 

Dahme/Trube/Wohlfahrt 2008, S. 268) und professionseigene Prinzipien regelmä-

ßig unversöhnlich und erfordern eine Selbstpositionierung der Professionellen im 

Sinne der Adressat*innen unter nicht selten prekären Bedingungen (vgl. Staub-Ber-

nasconi 2018).  In diesen, sich häufig als Dilemmata zeigenden Situationen, müssen 

Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen auf ein gefestigtes Professionsverständ-

nis zurückgreifen können, das sie der Logik der Marktorientierung (vgl. Müller/Pe-

ter 2008, S. 28) gestaltend entgegensetzen können (vgl. 3.3 ‚Professionsverständnis 

als Strategie im Umgang mit politischen Rahmenbedingungen‘). 

Der auch durch die beschriebenen politischen Rahmenbedingungen ausgelöste zu-

nehmende Legitimationsdruck und die darauf reagierende, anhaltende Qualitätsde-

batte in der Sozialen Arbeit offenbaren die Schwierigkeiten der Messbarkeit einer 

Ergebnisqualität sozialer Dienstleistungen (vgl. Motzke 2014, S. 39 f.). Dieser Um-

stand verweist auf die Prozessqualität zur (Selbst-) Vergewisserung und damit auf 

das professionelle Handeln. Dieses Handeln lässt sich gerade angesichts fehlender 

Vorhersagbarkeit nur von einem Professionsverständnis ableiten, das auf der Basis 

einer ethischen Fundierung und unter (einem relationierenden) Rückgriff auf theo-

retisches Wissen Handlungsprinzipien hervorbringt, die auch in überkomplexen 

und widersprüchlichen Situationen ‚gutes Handeln‘ ermöglichen (vgl. 3.4 ‚Die An-

gewiesenheit der Sozialen Arbeit auf Prozessqualität‘).  
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Schließlich geraten professionseigene Prinzipien im Rahmen der Lehre unter 

Druck, wenn das diesen Idealen verpflichtete Kerncurriculum (DGSA) und der 

Qualifikationsrahmen (FBTS) in den Dienst der ‚employability‘ der Hochschulab-

solvent*innen gestellt werden (vgl. Wissenschaftsrat 2015). Zugleich zeigen Befra-

gungen von Studierenden und Professionellen der Sozialen Arbeit, dass die im Stu-

dium vermittelten theoretischen Wissensbestände in der Praxis mehrheitlich als 

‚nicht anwendbar‘ verworfen werden (vgl. Grasshoff/Schweppe 2009, S. 308) und 

dem Studium trotz curricularer Verankerung fehlende Reflexionsmöglichkeiten der 

Praxisphasen attestiert werden (vgl. Harmsen 2014, S. 116). Der demnach diesem 

Element von Professionsverständnis (dem des Theorie-Praxis-Verhältnisses) zu be-

scheinigenden Schwierigkeiten im Rahmen der Lehre wird im wissenschaftlichen 

Diskurs mit unterschiedlichen Vorschlägen begegnet, die sich im Kern ähnlich sind. 

Neben der verstärkten systematischen Begleitung und Auswertung der Praxispha-

sen werden häufig werkstattartige Lehrangebote gefordert, die anhand kasuistisch 

rekonstruktiver und/oder hermeneutischer Methoden das Einüben der Relationie-

rung unterschiedlicher Wissensformen ermöglichen (vgl. 3.5.2 ‚Perspektiven‘). 

Das hier zu erprobende angeleitete „Generieren von alternativen Deutungs- und 

Beurteilungsoptionen“ (Dewe 2009, S. 59) unter Rückgriff auf Wissenschaftswis-

sen ermöglicht eine systematische Routinisierung (Habitualisierung, vgl. Becker-

Lenz/Müller 2009b) der Wissensnutzung, die Voraussetzung für eine Anwendung 

unter Handlungsdruck ist (vgl. Dewe 2009, S. 57). 

Auf der Grundlage der vorangegangenen noch einmal zusammenfassend skizzier-

ten Überlegungen, die die Schlussfolgerung nahelegen, dass Professionsverständnis 

als Teil der Lehre betrachtet und seine Entwicklung im Rahmen von fallanalyti-

schen Angeboten unterstützt werden sollte, wurde die in dieser Arbeit vorgestellte 

Befragung einiger hauptamtlich Lehrender an der KatHO NRW, Abteilung Aachen 

durchgeführt. Denn obwohl die im wissenschaftlichen Diskurs vertretenen Positio-

nen die Rolle der Lehrenden sowohl als Anleitende im Laufe der professionellen 

Identitätsentwicklung (vgl. Becker-Lenz/Müller 2009b, S. 217) als auch in ihrer 

Funktion als Modell (vgl. Ebert 2012, S. 286 ff.) hervorheben, beschränken sich 

empirische Arbeiten zum Thema auf Dokumentenanalysen und Befragungen von 

Studierenden oder Absolvent*innen. Mit der hier vorgestellten Befragung können 
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angesichts der geringen Datenmenge und nur fünf Befragten keine Aussagen ge-

troffen werden, die über die Lage der Fachwissenschaft Soziale Arbeit an der Ka-

tHO NRW, Abteilung Aachen hinausgehen. Ungeachtet dessen enthalten die Er-

gebnisse vereinzelt interessante Widersprüche zu Annahmen der das Thema behan-

delnden gesichteten Literatur und erlauben Schlussfolgerungen, die sich als Vor-

schläge für die zukünftige, die Entwicklung eines Professionsverständnisses bei den 

Studierenden betreffende Lehre formulieren lassen.   

Bezogen auf die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit, inwiefern die Entwicklung 

eines Professionsverständnisses bei den Studierenden der Sozialen Arbeit von den 

Lehrenden als Lehrinhalt angesehen und realisiert wird, kann zunächst festgehalten 

werden, dass vier der fünf Befragten die Entwicklung einer professionellen Identität 

als zentrales übergeordnetes Lehrziel betrachten. Operationalisiert wird dieses Ziel 

einheitlich mithilfe zu erwerbender Kompetenzen. Genannt werden hier durchge-

hend Deutungskompetenz und Reflexionskompetenz (teilweise als ‚kritische Hal-

tung‘ als Ergebnis ständiger Reflexion formuliert). Als wichtigstes Element der 

Umsetzung im Rahmen der Lehre sehen diesbezüglich alle die Möglichkeit, wäh-

rend des Studiums die Deutung einzelner Situationen unter Rückgriff auf theoreti-

sches Wissen zu erproben. Dies muss ihrer Meinung nach in einem Raum gesche-

hen, der einen kritischen Diskurs befördert und damit neben der wissensbasierten 

Kompetenz der Deutung auch selbstreflexives Denken anstößt. Ihre eigene Rolle 

verstehen sie dabei als unterstützende Begleitung bei der Entwicklung einer eigenen 

professionellen Identität. Die Basis dafür stellt für alle Befragten die Aneignung 

wissenschaftlichen Wissens dar. Dabei kann die von Harmsen (2012, S. 131) ge-

forderte Haltung der Lehrenden identifiziert werden, nach der Inhalte zur Verfü-

gung gestellt werden, um eine selbsttätige Aneignung durch die Studierenden zu 

ermöglichen. Analog zur Freiheit und Verantwortung, die Adressat*innen hinsicht-

lich sozialarbeiterischer Interventionen übertragen wird, können sich Studierende 

hier für eine Aneignung entscheiden. Lehre wird nicht als Instruktion verstanden. 

 Zusammenfassend sehen die Befragten die Entwicklung eines Professionsver-

ständnisses also als Lehrinhalt und realisieren dies durch die analytische Verknüp-

fung von Theorie und Praxis. Der Schlussfolgerung Eberts (2011), dass aus der feh-

lenden curricularen Verankerung der Entwicklung eines Professionsverständnisses 
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zu schließen sei, dass die „Entwicklung eines eigenen Berufs- oder Professionsver-

ständnisses […] in der Regel vernachlässigt oder als automatische Begleiterschei-

nung der Wissens- und Kompetenzaneignung betrachtet [wird]“ (ebd., S. 5), kann 

damit für die KatHO NRW, Abteilung Aachen widersprochen werden.  

Zugleich werfen die vorgestellten Studienergebnisse zur (Nicht-) Nutzung wissen-

schaftlichen Wissens durch Absolvent*innen (vgl. 3.5.2 ‚Perspektiven‘) die Frage 

auf, an welcher Stelle die nachhaltige Verknüpfung von Theorie und Praxis wäh-

rend des Studiums scheitert24, wenn es, wie gezeigt, nicht das fehlende Bewusstsein 

der Lehrenden für die Anerkennung von Professionsverständnis als Lehrinhalt ist. 

Die Antwort findet sich m. E. ebenfalls in den Aussagen der Interviewten der vor-

liegenden Studie: Mehrheitlich wird das sechssemestrige Studium als zu kurz für 

die Entwicklung eines gefestigten Professionsverständnisses erachtet. Begründet 

wird dies durchgehend mit dem bei vielen Studierenden beobachteten Bedarf, er-

worbenes Wissen und Praxiserfahrungen gegen Ende des Studiums noch einmal 

intensiv zu reflektieren und für die Entwicklung einer professionellen Identität 

nutzbar zu machen. Der Wunsch der Befragten nach einer intensiveren Verknüp-

fung von Theorie und Praxis sollte m. E. in der Lehre zum Tragen kommen. In 

Verbindung mit den vorgestellten Vorschlägen innerhalb des wissenschaftlichen 

Diskurses (vgl. 3.5.2 ‚Perspektiven) und der Zustimmung hierzu durch eine Mehr-

heit der Interviewten wird hier jedoch die Empfehlung der Befragten bezüglich ei-

nes Diskursraumes am Studienende durch die Forderung der Verfasserin ergänzt, 

rekonstruktive Fallarbeit in werkstattähnlichen Formaten fortlaufend anzubieten. 

Denn der hohe Handlungsdruck, unter dem die verschiedenen Wissensformen in 

der Praxis relationiert werden müssen, erfordert nicht nur eine Intensivierung der 

Erprobung, sondern auch eine Routinisierung und Habitualisierung des methodi-

schen Vorgehens der Situationsdeutung unter Rückgriff auf Wissenschaftswissen. 

Bei der Konzeptionierung eines solchen Angebotes kann auf zahlreiche Vorschläge 

zurückgegriffen werden, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen (vgl. z. B. Kra-

imer/Wyssen-Kaufmann 2012; Müller 2017; Becker-Lenz/Müller 2009). Die ver-

schiedenen Formate unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich der Fokussie-

rung auf bestimmte qualitative Forschungsmethoden zur rekonstruktiven Analyse 

                                                           
24 Die Behauptung, es handele sich um ein Scheitern, wird nicht von allen Befragten geteilt, es 

wird sich hier auf die genannten Studienergebnisse bezogen.  
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von Fallbeschreibungen. Auch der Fokus des Verstehens kann zwischen einer In-

terpretation der Adressat*innen mit ihrer Biographie und ihren Perspektiven und 

dem Verstehen des beobachteten professionellen Handelns mit seinen Deutungen 

und Vorannahmen differieren. Schließlich wird der Grad der Standardisierung be-

züglich des interpretierenden Vorgehens im Rahmen der Fallanalyse unterschied-

lich gestaltet (vgl. Graßhoff/Schweppe 2012, S. 236 f.). Im Sinne der Unterstützung 

einer Entwicklung eines Professionsverständnisses kann die rekonstruktive Fallar-

beit unabhängig von den gewählten Schwerpunkten mehrere Lernziele befördern:  

• Durch die Analyse konkreter Fälle mit wissenschaftlichen Methoden findet 

eine Theorie-Praxis-Vermittlung statt,  

• es können reflexive Konstruktionen alternativer Interaktionen angestoßen 

werden,  

• Selbstreflexion bezüglich eigener normativer Erwartungen und Haltungen 

gegenüber Adressat*innen wird gefordert und  

• die Analyse und Deutung wird methodisch eingeübt und erprobt (vgl. ebd., 

S. 238). 

Eine zweite mit einer Empfehlung verbundenen Schlussfolgerung bezieht sich auf 

den hochschulinternen Umgang mit unterschiedlichen Ansichten unter den Lehren-

den. In Nebengesprächen im Rahmen der geführten Interviews und durch Eindrü-

cke, die die Verfasserin als Studierende, studentische Hilfskraft, wissenschaftliche 

Hilfskraft und inzwischen Mitarbeiterin der KatHO Aachen gewonnen hat, wurde 

im Vorfeld der Befragung deutlich, dass es bezüglich des Themas Professionalität 

und der Gestaltung der Lehre Konflikte innerhalb der Hauptamtlichen gibt. Zwei 

der Befragten bestätigten dies in den Interviews (ohne, dass danach gefragt wurde). 

Vor diesem Hintergrund war das Ergebnis, das sowohl das Professionsverständnis 

der Befragten als auch ihre Vorstellungen zur Lehre als inhaltlich kongruent aus-

weist, nicht zu erwarten: Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit muss nach 

Ansicht aller Befragten durch ethische Prinzipien geleitet und über theoretisches 

Wissen abgesichert sein. Daraus ergibt sich ebenfalls für alle die Maxime, nach der 

die Lebensentwürfe der Adressat*innen zu achten sind und die Interaktion zwi-

schen Adressat*in und Professionellen als Arbeitsbündnis zu verstehen ist. Der Be-

zug auf theoretisches Wissen in der Interaktion wird von vier Befragten als die Deu-

tung von Einzelsituationen unter Rückgriff auf Wissenschaftswissen beschrieben. 
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Als notwendige Kompetenzen werden einheitlich Reflexions- und Deutungskom-

petenz als zentrale zu erlernende Kompetenzen genannt. Das Professionsverständ-

nis aller Befragten lässt sich damit der Reflexiven Sozialpädagogik (Dewe/Otto 

2012) zuordnen. Auf die Handlungsebene übertragen beschreiben Becker-Lenz und 

Müller (2009) mit ihrem Professionsideal die genannten Aspekte (vgl. 4.3.1 ‚Das 

Professionsverständnis der Befragten‘). Wie bereits gezeigt, herrscht unter den Be-

fragten auch bezüglich der Lehrinhalte und der genutzten und darüber hinaus ge-

wünschten Lehrformate zur Entwicklung eines Professionsverständnisses bei den 

Studierenden in zentralen Punkten Einigkeit.  

Mit diesen unerwarteten Übereinstimmungen in allen grundsätzlichen Fragen nach 

den Aufgaben und Zielen Sozialer Arbeit, daraus abgeleiteten Vorstellungen von 

Professionalität, dafür zu erwerbenden Kompetenzen und Vorstellungen zur Um-

setzung in der Hochschullehre, entsprechen die Befragten der Forderung von Be-

cker-Lenz und Müller (2009, S. 400) nach einem einheitlichen Professionalitäts-

konzept zur Orientierung für die Studierenden.25 Auf dieser Basis wird hier für ei-

nen lebendigen Diskurs zu den Fragen plädiert, zu denen unter den Lehrenden un-

terschiedliche Meinungen vertreten werden. Anders als die vereinzelt der Verfas-

serin zugetragenen Abbrüche einer Gesprächskultur mit einzelnen Kolleg*innen o-

der zu bestimmten Themen, entspräche dies dem Beutelsbacher Konsens (vgl. bpb 

2011), der unter anderem besagt, dass, was in der Wissenschaft kontrovers ist auch 

im Unterricht kontrovers erscheinen muss. Auch wenn es im Studium nicht (wie im 

Beutelsbacher Konsens) um ‚Unterricht‘ im Rahmen politischer Bildung geht, so 

legen einige Aussagen aus den Interviews doch nahe, dass die Lehrenden sich von 

den Studierenden eine stärker politisch ausgerichtete Grundhaltung wünschen. Be-

stätigt wird dies durch den 12. Studierendensurvey, der einen Tiefstand bei der Be-

wertung der Wichtigkeit von Politik und öffentlichem Leben verzeichnet (vgl. 

                                                           
25 Diese Forderung wird von der Verfasserin kritisch gesehen. Auch wenn die Autoren es als un-

problematisch ansehen, wenn „Professionalitätskonzepte jenseits der Habitusbildung zu einzelnen 

Fragen des professionellen Handelns unterschiedliche Antworten bieten“, erachten sie eine grund-

legende Einigkeit als Verpflichtung der Hochschulen, um den sensiblen Bereich der Haltungen 

und Überzeugungen der Studierenden angemessen zu begegnen. Stattdessen könnte auch ein be-

wusster und transparenter Umgang mit Unterschieden in zentralen Fragen angemessen und wo-

möglich sogar lehrreicher sein. 

 



 

77 
 

Ramm/Multrus,/Schmidt 2014).  Auch die teils unkritische Übernahme des Gesag-

ten und der Wunsch der Studierenden nach handlungsorientierten Anweisungen, 

wird mehrfach bemängelt.  

I: „Es gibt ein großes Streben nach handlungsorientierten Veranstaltungen. Also eine Idee 

von, ich bekomme hier einen Handwerkskoffer.“ 

E: „Und dann sage ich, dieses Buch, das sie hier lesen, das können sie immer kritisch lesen. 

Das kann sein, dass das richtig ist, was da drinsteht. Es kann aber auch falsch sein. Und die 

sagen, ja aber das steht doch da. Eine große Autoritätshörigkeit und ein Glaube an das, was 

da steht.“ 

Wenn aber statt ‚Glaube‘ und Autoritätshörigkeit im Studium der Sozialen Arbeit 

kritisches Hinterfragen und Diskutieren gefordert sind, so sollte dies auch von den 

Lehrenden modellhaft gelebt werden. Von einem hochschulöffentlichen Diskurs 

zwischen den Lehrenden unter Beteiligung der Studierenden über Fragen der Lehre, 

über unterschiedliche Meinungen zu sozialpolitischen Fragen und wissenschaftli-

chen Debatten, könnte die Studierendenschaft in mehrfacher Hinsicht profitieren: 

Zunächst wird eine unkritische Übernahme einzelner Positionen als unüblich mar-

kiert, selbstverständliches Hinterfragen dagegen als Normalität vermittelt. Durch 

die aktive Beteiligung am Diskurs im geschützten Raum der Hochschule kann au-

ßerdem das für die Praxis Sozialer Arbeit so wichtige „Generieren von alternativen 

Deutungs- und Beurteilungsoptionen“ (Dewe 2012, S. 124) erprobt werden. Unter-

schiedliche, argumentativ gehaltvoll vertretene Positionen können zudem auch bei 

der ‚Suche‘ nach der eigenen professionellen Identität gewinnbringender sein, als 

bestimmte als ‚falsch‘ oder ‚richtig‘ sortierte, die lediglich eine Entscheidung zwi-

schen Ablehnung oder Übernahme erlauben.  

Dieser Diskurs kann einerseits im Rahmen der alltäglichen Lehre geschehen. Wenn 

Lehrende hier auch auf ihren Positionen widersprechende Kolleg*innen und deren 

Lehrveranstaltungen verweisen, dies allerdings nicht abwertend, sondern in dem 

Wissen um die gemeinsame Basis eines geteilten Professionsverständnisses, könnte 

dies die kritische Reflexion des Gehörten durch die Studierenden anregen. Auch 

beispielsweise auf Fachtagungen, oder (wie es im Ansatz im ‚Philocafe‘ der KatHO 

Aachen bereits geschieht) hochschulinternen Veranstaltungen könnten wider-

sprüchliche Positionen bewusst miteinander in Kontakt gebracht werden. Bislang 

scheinen hier mehrheitlich die Lehrenden aufeinander zu treffen, die aus einem 

Konsens heraus gemeinsame Veranstaltungen planen.  
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Würde also mit der Etablierung einer diskursiven Hochschulkultur unter Partizipa-

tion der Studierenden das von allen Befragten geteilte Professionsideal auch im 

Hochschulalltag umgesetzt, könnte das ebenfalls übereinstimmend formulierte 

Lehrziel der Entwicklung eines Professionsverständnisses bei den Studierenden um 

ein weiteres Format zur Umsetzung bereichert sein.  
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Anlagen  

Anlage 1 - Interviewleitfaden 

Kategorie 1: Professionsverständnis 

Leitfrage: Würden Sie mir Ihr persönliches Professionsverständnis als Sozialar-

beiter*in/Sozialpädagog*in beschreiben? 

Konkrete Fragen (Erst wenn es nicht weiter geht!):  

• Auf welche Sozialarbeitstheorien stütz sich Ihr Professionsverständnis? 

• Welche Theorien/Ideen/Theoretiker*innen präferieren Sie? 

• Gibt es Theorien, von denen Sie sich distanzieren, die Sie nicht für geeig-

net halten? 

• Was sind Ihrer Meinung nach Ziele der S. A.? 

• Hat sich Ihre Haltung/Ihr Professionsverständnis seit Ihrem Studienab-

schluss/Im Laufe der letzten Jahre verändert? 

Check – Wurde das erwähnt? 

• Ethische Grundlagen 

• Handlungsprinzipien 

• Ziele/Gegenstand Sozialer Arbeit 

• Theorie-Praxis-Verhältnis 

• (Handlungswissenschaft vs. Reflexionswissenschaft) 

• Begründung der Entscheidung für best. Theorien 

Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen: 

• Ist dies auch Ihr persönliches Verständnis der Profession?  

• Was davon haben Sie in Ihr persönliches Professionsverständnis aufge-

nommen? 
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Kategorie 2: Lehrinhalte 

Leitfrage: Was sollten Studierende der Sozialen Arbeit hier an der KatHo im 

Laufe ihres Studiums mitnehmen /lernen? 

Konkrete Fragen (Erst wenn es nicht weiter geht!): 

• Wie würden Sie den Auftrag der KatHo bezüglich der Lehre beschreiben? 

• Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Lehrende*r an der KatHo formulieren? 

• Als wie wichtig erachten Sie ein bestimmtes Professionsverständnis als 

Lehrinhalt? 

• Was konkret sollten Studierende in Bezug auf ein Professionsverständnis 

hier an der KatHo lernen? 

• (Sollte ein gefestigtes Professionsverständnis Voraussetzung für einen Stu-

dienabschluss sein?) 

Check – Wurde das erwähnt? 

• Haltung/Professionsverständnis vs. Methoden/Techniken. 

Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen: 

• Nennung von /Beschränkung auf Schwerpunkte(n) reicht hier aus.  

• Was ist Ihrer Meinung nach Voraussetzung dafür, ein/e gute*r Sozialarbei-

ter*in zu werden? 
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Kategorie 3: Umsetzung 

Leitfrage: Wie transportieren Sie die von Ihnen genannten Lehrinhalte, die mit 

Professionsverständnis zu tun haben?  

Konkrete Fragen (Erst wenn es nicht weiter geht!): 

• Lässt sich Haltung/Professionsverständnis lehren? 

• Wie gestalten Sie persönlich die Entwicklung eines Professionsverständ-

nisses bei den Studierenden? 

• Welche Rahmenbedingungen sind dafür nötig? 

• Welche Formate nutzen Sie dafür? 

• Veränderungsbedarfe/Wünsche? 

• Wie schätzen Sie den Erfolg ihrer Lehrziele ein? 

Check – Wurde das erwähnt? 

Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen: 

• Wie machen SIE das? 

• Was würden Sie sich anders wünschen? 

• Wie konkret? 

• Wo und wie soll es dann gelernt werden? (wenn nicht in der Hochschule) 
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Anlage 2 - Kodierungstabelle 

1. Professionsverständnis 

1.1. S. A. als Profession 

1.2. Ziele der S. A. 

1.3. Ethische Grundlagen 

1.4. Handlungsprinzipien 

1.5. Theoretische Bezüge 

1.6. Abgelehnte theoretische Bezüge 

1.7. Theorie-Praxis-Verhältnis 

1.8. Veränderungen im biographischen Verlauf 

2. Annahme Professionsverständnis als Lehrinhalt 

2.1. PV als Lehrinhalt 

2.2. Lehrziele allgemein 

2.3. Auftrag Lehre allgemein 

2.4. Wertende Beschreibung der eigenen Lehrtätigkeit 

3. Umsetzung 

3.1. Rahmenbedingungen 

3.2. Genutzte Formate und Methoden 

3.3. Veränderungsvorschläge und Wünsche 

3.4. Beurteilung des Erfolgs der eigenen Lehrmethoden 

3.5. Kritik (pos./neg.) 

3.6. Gelingensfaktoren extern 

4. Sprechen über die S. A. wie sie ist 

5. Aussagen über Studierende 

6. Konfliktbeschreibung innerhalb der KatHO 
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